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Angebotskatalog zum Landesprogramm „Familie/Solidarisches 
Zusammenleben der Generationen“

Ziel des Angebotskataloges und Handhabung

Das Thüringer Familienförderungssicherungsgesetz und die Richtlinie zum Landesprogramm „Soli-
darisches Zusammenleben der Generationen“ (Richtlinie LSZ) stellen die rechtliche Grundlage des 
Landesprogramms dar. Die Richtlinie regelt den Zweck der Förderung, Zuwendungsempfänger, Zu-
wendungsvoraussetzungen, Art, Umfang und Höhe der Förderung sowie sonstige Zuwendungsbe-
stimmungen. 

Der vorliegende Angebotskatalog ist ergänzender Teil des Förderprogramms. Er beinhaltet förder-
fähige Angebote des LSZ. Darüber hinaus werden die Handlungsfelder sowie die Indikatoren der 
Lebensqualität beschrieben und die Angebote entsprechend der zugrundeliegenden Systematik 
aufgeführt.

Der Angebotskatalog ist als Orientierungs- und Planungshilfe zu verstehen. In ihm sind beispielhaft 
förderfähige Angebote nach Handlungsfeldern und Indikatoren der Lebensqualität systematisiert. 
Damit soll er als Unterstützung dienen, für die eruierten Bedarfe entsprechende Angebote in den 
jeweiligen Handlungsfeldern zu identi昀椀zieren und der Maßnahmenplanung zugrunde zu legen. Hier-
bei wird jedoch kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben. Projekte, die nicht im Angebotskatalog 
dargestellt werden, jedoch dem Zweck der Richtlinie und den benannten Zielen der jeweiligen Hand-
lungsfelder entsprechen, sind ebenso förderfähig. Für Fragen zu möglichen Projekten wenden Sie 
sich an den/ die jeweilige:n Ansprechpartner:in oder an das Fachreferats des zuständigen Ministe-
riums. Informationen zum Landesprogramm 昀椀nden Sie auch unter www.lsz-thueringen.de

Aufbau des Angebotskataloges

Im Landesprogramm für das solidarische Zusammenleben der Generationen werden sechs essen-
tielle Handlungsfelder identi昀椀ziert. Sie benennen zusammengehörige Aufgabenkomplexe. Sie sind 
mehrdimensional, indem sie beru昀氀iche, gesellschaftliche und individuelle Problemstellungen mitein-
ander verknüpfen. Die Handlungsfelder benennen jeweils wichtige Dimensionen der Lebensqualität 
von Familien. Mit ihnen können sich spezi昀椀sche Probleme und schwierige Lebenslagen verbinden, 
für die es Lösungen geben muss und für die spezi昀椀sche Projekte gefunden werden müssen. Aller-
dings thematisieren die Handlungsfelder nicht nur Problemsituationen. In allen Handlungsfeldern 
sollen Projekte gefördert und etabliert werden, die Teilhabe und Mitwirkung ermöglichen und die sich 
auf die Selbstwirksamkeit und Selbstverwirklichung von Menschen beziehen.

Der Angebotskatalog ist nach diesen sechs Handlungsfeldern systematisiert:
Handlungsfeld 1: Steuerung, Vernetzung, Nachhaltigkeit und Planung
Handlungsfeld 2: Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie Mobilität
Handlungsfeld 3: Bildung im familiären Umfeld
Handlungsfeld 4: Beratung, Unterstützung und Information
Handlungsfeld 5: Wohnumfeld und Lebensqualität
Handlungsfeld 6: Dialog der Generationen

Diesen Handlungsfeldern sind Indikatoren der Lebensqualität von Familien zugeordnet. 
Das Landesprogramm für das solidarische Zusammenleben der Generationen hat zum Ziel, die 
Lebensqualität von Familien sowie von Menschen, die in solidarischen Beziehungen zueinanderste-
hen, zu verbessern. Projekte u. dgl., die im Rahmen des Landesprogramms durchgeführt und etab-
liert werden, müssen sich daran messen lassen, ob sie die Lebensqualität von Familien verbessern.

Dabei hat Lebensqualität von Menschen verschiedene Dimensionen. Zum einen rekurriert sie auf 
das subjektive Wohlbe昀椀nden, zum anderen auf die objektiven Lebensbedingungen. 

https://www.lsz-thueringen.de/
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Das subjektive Wohlbe昀椀nden von Menschen kann erfragt werden. Menschen schätzen sich und ihre 
Lebenslage mit Bezug auf ihr Wertesystem, auf Lebenskohärenz, Sinnerfüllung sowie mit Blick auf 
verschiedene Lebensbereiche ein. In solchen Einschätzungen spielen aktuelle Gefühle und Be昀椀nd-
lichkeiten, die empfundene Lebenszufriedenheit, das eigene Gesundheitsemp昀椀nden, das sich Ein-
gebunden fühlen, das Lebensalter, die Sorge für andere, Erwartungen und Ho昀昀nungen eine Rolle. 
Es handelt sich um dynamische Einschätzungen, die sich im Lebensverlauf verändern, die man aber 
als Kommune beein昀氀ussen kann. 

Zu den objektiven Lebensbedingungen, die sich förderlich oder negativ auf Lebensqualität auswir-
ken, gehören u. a. das Einkommen, die Wohnsituation, das Wohnumfeld, soziale Netzwerke, die 
Gesundheit, der Bildungsstatus, die natürliche Umwelt, die Möglichkeiten gesellschaftlicher Teilhabe 
und Partizipation. 

Auf solche subjektiven und objektiven Indikatoren, die sich auf identi昀椀zierbare Grundbedürfnisse 
von Familien zurückführen lassen und die das Wohlbe昀椀nden von Familien wesentlich beein昀氀ussen, 
bezieht sich das Landesprogramm. Als Indikatoren für Lebensqualität werden für das Landespro-
gramm angenommen, 

• ob Familien Freizeit p昀氀egen und sich erholen können, 

• ob sie spezi昀椀sche, aus ihrer subjektiven Lebenslage resultierende Unterstützung erfahren, 

• ob sie auf adäquate Versorgungsstrukturen Zugri昀昀 haben,

• ob sie über guten und ihren Verhältnissen und Bedürfnissen entsprechenden Wohnraum ver-
fügen,

• ob sie sinnstiftende Beziehungen eingehen und p昀氀egen können und

• ob sie sich engagieren und teilhaben können.

Die Handlungsfelder sowie die herangezogenen Indikatoren der Lebensqualität werden in den je-
weiligen Abschnitten näher erläutert. Je nach Aufbau des jeweiligen Handlungsfeldes sind die be-
schriebenen Projekte den Indikatoren der Lebensqualität zugeordnet. Dabei kann es zu einer mehr-
fachen Nennung der Indikatoren kommen, weil sich Merkmale von Lebensqualität in den einzelnen 
Handlungsfeldern unterschiedlich darstellen.
 



Handlungsfeld 1:       
Steuerung, Vernetzung, Nachhaltigkeit 
und Planung
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Handlungsfeld 1: Steuerung, Vernetzung, Nachhaltigkeit und 
Planung

Beim Handlungsfeld 1 handelt es sich um einen Querschnittbereich. Es bildet die Voraussetzungen 
ab, damit erfolgreiches kommunales Handeln in allen anderen Handlungsfeldern gewährleistet ist. 
Es bezieht sich auf die Grundsatzfrage, welchen strategischen Stellenwert das Thema „Familie“ in-
nerhalb einer Kommunalverwaltung hat und welche Maßnahmen die Lebensqualität von Familie und 
den solidarischen Zusammenhalt zwischen den Generationen in der Kommune verbessern. Es ba-
siert auf dem dem LSZ zugrundeliegenden familienpolitischen Leitbild oder einem Gesamtkonzept, 
das eine Strategie dafür formuliert, wie die Lebenssituation und die Lebensqualität von Familien 
verbessert werden können.

Als förderfähig erweisen sich für diesen Bereich insbesondere alle Prozesse und Maßnahmen, 
• die partizipativen Charakter tragen, um Rahmenbedingungen, Leitbilder, Bedarfe u. a. m. zu 

de昀椀nieren,

• die Vernetzung und Partizipation von Akteuren der sozialen Arbeit befördern,

• die andere Ressorts/Akteure einbinden, um ein ganzheitliches Konzept der Familienförderung 
zu erstellen,

• die Familien, Gremien, soziale und politische Akteure, kreisangehörige Kommunen, Experten 
u. a. m. bei Planungsprozessen einbeziehen, 

• die die Meinungsbildung über ein Familienleitbild, eine Strategie der Familienförderung und 
einen Entwicklungsplan für Familien befördern,

• die eine beteiligungsorientierte Entscheidung über zu fördernde Projekte gewährleisten.

Folgende Ziele lassen sich daraus für dieses Handlungsfeld ableiten:

• Alle in den Landkreisen und kreisfreien Städten für eine familienrelevante Infrastruktur Verant-
wortlichen arbeiten interdisziplinär, ressortübergreifend und koordinierend auf verschiedenen 
Ebenen im Interesse einer kohärenten Familienpolitik und -förderung zusammen.

• Allen Planungsaktivitäten liegt ein Planungsleitbild zugrunde, das Partizipation, Mitwirkung, 
die Einbeziehung von Betro昀昀enen als Grundgedanken der Planung formuliert.

• Landkreise und kreisfreie Städte halten eine integrierte Sozialplanung für Angebote insbeson-
dere der Jugend-, Familien-, Sozial- und Altenhilfe vor und gewährleisten eine kontinuierliche 
Akteurs- und Bürgerbeteiligung.

• Landkreise und kreisfreie Städte sind mit der Umsetzung des Landesprogramms in die Lage 
versetzt, bedarfsgerechte Angebote für Familien eigenverantwortlich zu planen und zu steu-
ern.

Nachfolgend 昀椀ndet sich eine Übersicht zu förderfähigen Projekte in diesem Handlungsfeld. Diese 
Übersicht stellt eine Auswahl dar und soll der Orientierung dienen.
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Steuerung, Vernetzung, Nachhaltigkeit und Planung

Projekt: Personalstelle Sozialplanung LSZ

1. Beschreibung/Beispiele

Zielsetzung der Sozialplanung allgemein: 

• Analyse der sozialen Lage 

• Feststellung von Bedarfen von Familien 

•  Planung familienunterstützender Angebote und Dienstleistungen 

•  Steuerungsunterstützung für das Management der Verwaltung 

•  wirkungsorientierte, vernetzte, beteiligungsorientierte Arbeitsweise auf der Grundlage von Da-
ten und Informationen einerseits und Kommunikation andererseits 

•  Entwicklung bzw. Durchführung eines integrativen Planungsansatzes durch Berücksichtigung 
von Zusammenhängen und Wechselwirkungen zu anderen Politikfeldern (Bildung, Gesund-
heit, Wirtschaft bzw. Arbeitsmarkt) 

Arbeitsschwerpunkte der Sozialplanung: 

1. Analyse, Bestandsaufnahme 

• Bedarfserhebungen von Familien mit der Ermittlung der Bedarfe, Ressourcen und Potentiale 
der Familien auf Makroebene (gesamter Landkreis/kreisfreie Stadt) und auf Mikroebene (vom 
Landkreis/der kreisfreien Stadt de昀椀nierte Sozialräume) 

• Auswertung von vorliegenden Daten, Konzepten, Fachplanungen, Sekundäranalysen der 
amtlichen Statistik, Geoinformationssystem-Analysen 

• qualitative Erhebungen durch Befragungen von Fachkräften und Bewohner:innen in den So-
zialräumen, Beobachtungsverfahren, Fokusgruppen 

• Durchführung von Foren mit Expert:innen für den Sozialraum 

• Umsetzung von Verfahren der Bürgerbeteiligung 

• Bestandserhebungen mit der Ermittlung der vorhandenen sozialen Infrastruktur in allen Hand-
lungsfeldern des LSZ (Einrichtungen und Maßnahmen, bspw. Verkehrsnetz, Geschäfte, Be-
gegnungsräume, Beratungsstellen, medizinische Versorgung etc.) und ihrem sozialräumli-
chen Bezug auf Makroebene (gesamter Landkreis/kreisfreie Stadt) und auf Mikroebene (vom 
Landkreis de昀椀nierte Sozialräume) 

• die Ermittlung der Auswirkungen des demogra昀椀schen Wandels und Trends der Entwicklung 
von unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen und ihrer Bedarfe 

2. Initiierung der Entwicklung eines Leitbildes LSZ für den Landkreis/die kreisfreie Stadt, Zielbildung 
im Landkreis/der kreisfreien Stadt 

• Initiierung und Moderation von Workshops 

• Verö昀昀entlichung des entwickelten Leitbildes 
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3. Angebotsplanung und Umsetzung 

• Entwicklung von Handlungsstrategien in den sechs Handlungsfeldern des LSZ 

• konkrete Formulierung der Angebote 

4. Netzwerkmanagement und Kooperation 

• zielorientierte Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Fachabteilungen innerhalb der Verwal-
tung und externen Akteur:innen 

• Kooperation mit Vertreter:innen verschiedener Fachplanungen 

• Kooperation mit kommunalpolitischen Gremien: Kreistag, themenbezogene Ausschüsse (Ju-
gend, Gesundheit, Bildung, Wirtschaft, Kultur usw.) 

5. Beteiligung kommunaler Akteur:innen 

• kontinuierliche Information, Kommunikation, Kooperation und Vernetzung aller relevanten 
kommunalen Akteur:innen (private oder freie Träger sozialer Dienstleistungen, Kirchen, Insti-
tutionen, Verbände, Bürger:innen und Betro昀昀ene oder Vereine und Selbsthilfeorganisationen, 
Wirtschaft u. v. m.) 

• Ö昀昀entlichkeitsarbeit 

6. Controlling/Evaluation 

• Verfolgung der Umsetzung der Angebote des LSZ mit Blick auf das entwickelte Leitbild des 
Landkreises

• Durchführung von Dokumentenanalysen, Fachgesprächen, Strategieworkshops usw. 

• Evaluierung der Angebote 

• Evaluierung des Arbeitsprozesses und der Organisation bei der Umsetzung des LSZ im Land-
kreis

7. Anpassung der Organisationsstruktur des Landkreises/der kreisfreien Stadt 

• Initiierung eines interdisziplinär und interinstitutionell zusammengesetzten politischen Ent-
scheidungsgremiums, welches mit dem Beschluss und der Umsetzung des fachspezi昀椀schen 
Planes zum LSZ vom Stadtrat beauftragt wurde. 

• Sozialplanung als Koordinierungsstelle in der Verwaltung zur Koordinierung des Gesamtpro-
zesses, Steuerungsunterstützung 

• Initiierung der Ernennung von Beauftragten in den einzelnen Fachbehörden/-ressorts, die die 
Koordinierungsstelle unterstützen 

• Initiierung von lokalen Steuerungsgruppen, die ressortübergreifend und unter Einbindung lo-
kaler Akteur:innen sowie von Bewohner:innen für die Entwicklung und Fortschreibung der in-
tegrierten Handlungskonzepte in den Sozialräumen zuständig sind 

2. Ausführungshinweise

• Qualitätskriterien für eine fachspezi昀椀sche integrierte Planung im Landesprogramm „Solidari-
sches Zusammenleben der Generationen“
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Rechtsvorschriften: 

• Thüringer Gesetz zur Sicherung der Familienförderung (ThürFamFöSiG)

• Richtlinie über die Gewährung von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds 
Plus und des Freistaats Thüringen zur Förderung der aktiven Inklusion von benachteiligten 
Bevölkerungsgruppen durch die Entwicklung bedarfsgerechter Sozial- und Bildungsinfrastruk-
tur - Sozialstrategierichtlinie

3. Anmerkungen/Schnittstellen

• Thüringer Online-Sozialstrukturatlas ThOnSA: https://statistikportal.thueringen.de/thonsa/
SSDstart.php

https://statistikportal.thueringen.de/thonsa/SSDstart.php
https://statistikportal.thueringen.de/thonsa/SSDstart.php
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Projekt: Quali昀椀zierungen zur Steuerung, Vernetzung, Nachhaltigkeit und 
Planung

1. Beschreibung/Beispiele

Quali昀椀zierungen, die neue Impulse für eine bedarfsorientierte Unterstützung von Familien setzen. 
Zu Grunde liegt hierbei das Familienbild einer „generationsübergreifenden Solidargemeinschaft“ mit 
unterschiedlichen Lebenswelten und sehr heterogenen Lebens- und Bedarfslagen. Ziel der Quali-
昀椀zierungen im LSZ ist es, eine integrierte und bedarfsorientierte Planung- und Leistungserbringung 
vor Ort zu implementieren.

Inhalte von Quali昀椀zierungen können sein:
•  Integrierte Sozialplanung

• Lebenslagen von Familien

•  Vernetzung, Kooperation, Kommunikation

•  Change-Management

•  Vernetzung, Kooperation, Kommunikation

•  Lobbyarbeit

•  Beteiligung von schwer zugänglichen Adressatengruppen

•  Methoden der Bedarfserhebung von Familien 

•  Beteiligung von Familien 

•  Ehrenamt

•  Ö昀昀entlichkeitsarbeit

•  Projektmanagement u. a. m.

2. Ausführungshinweise

–

3. Anmerkungen/Schnittstellen

–
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Projekt: Beteiligungsverfahren, Partizipationsstrategien

1. Beschreibung/Beispiele

Als „Ö昀昀entlichkeitsbeteiligung“ oder „Bürgerbeteiligung“ wird die Beteiligung von Bürgern an einzel-
nen politischen Entscheidungen oder Planungsprozessen bezeichnet. Diese kann in verschiedenen 
Formen realisiert werden: 

• partnerschaftliches Beteiligungsverfahren wie beispielsweise die Bauleitplanung, 

• informelle Bürgerbeteiligung, die zum Beispiel in Form einer Bürgerversammlung gegeben ist, 

• direktdemokratische Beteiligungsverfahren, welche unter anderem in Form eines Bürgeran-
trags vorliegt. 

Die Ö昀昀entlichkeitsbeteiligung wird insbesondere bei umweltrelevanten Planungsvorhaben als ein 
wichtiger Bestandteil planungsrechtlicher Verfahren angesehen, da Bürgern so die Möglichkeit ge-
geben wird, zu diesen Stellung zu nehmen, beziehungsweise Einwände gegen sie zu erheben. Be-
teiligungsverfahren können sich aber auch auf alle wesentlichen Zukunftsdinge in Wohnquartieren 
beziehen. 

Der Grad der Beteiligung reicht von der Information, über das Konsultieren, das Einbeziehen und 
Kooperieren bis hin zur Ermächtigung, d. h., bis zur Übertragung von Verantwortung an die Betei-
ligten. Bei der Ermächtigung gilt als Ziel, die letzte Entscheidung in die Hände der Bürgerschaft zu 
legen. 

Strukturierte Bürgerbeteiligung bezieht alle Bestrebungen und Bedenken der Bürger ein und stellt 
sicher, dass im Beteiligungsverfahren alles verstanden und berücksichtigt wird. Bei einer weiter-
entwickelten Form der Bürgerbeteiligung handeln Politik und Verwaltung als Partner der Bürger, die 
zusammen an Alternativen arbeiten und eine bevorzugte gemeinsame Lösung 昀椀nden. 
Hinsichtlich der Verbindlichkeit der Bürgerbeteiligung werden zwei Arten von Beteiligungsverfah-
ren unterschieden: Einerseits die gesetzlich vorgeschriebenen oder formellen Beteiligungsverfahren 
(auch verfasste Beteiligung genannt) und andererseits die freiwillige Bürgerbeteiligung (informelle 
Beteiligung). Bei formellen Beteiligungsverfahren in höchster Vollendung entscheidet die Bürger-
schaft; informelle Verfahren streben Kooperation als bestmögliches Ziel an. Der Gesetzgeber kann 
Reglungen tre昀昀en, das bestimmte Vorstufen nicht überschritten werden (vgl. Finanzvorbehalt). Dann 
wird die Bürgerschaft ggf. nur angehört (vgl. Anhörung) oder um Rat gebeten (Konsultation).

Für Wohnquartiere sind solche Beteiligungsformen sinnvoll, weil sie die Identi昀椀kation von Bürgern 
mit ihrem Wohnquartier stärken und Aktivität auslösen.

Beispiele für Beteiligungsformen sind: Beteiligungshaushalt, Bürgerberatungsgruppe, BürgerForum, 
Bürgergutachten, Bürgerkonferenz, Bürgerpanel, Bürgerrat, Elektronische Bürgersprechstunde, 
Konsensuskonferenz, Konversationscafé, Mediation, mediationsähnliche Verfahren, Online-Petition, 
Open-Space-Konferenz, Perspektivenwerkstatt, Planungszelle, Quartiersfonds, Stadtteilfonds, Stra-
tegiekonferenz, Szenario-Konferenz, Szenario-Workshop, Wertschätzende Erkundung, World Café, 
Zukunftskonferenz, Zukunftswerkstatt u. a. m. (vgl. u. a. Handbuch Bürgerbeteiligung der PZpB).

2. Ausführungshinweise

Gesetze/Rechtsvorschriften/Fachliche Empfehlungen:

• Qualitätskriterien für eine fachspezi昀椀sche integrierte Planung im Landesprogramm „Solidari-
sches Zusammenleben der Generationen“

• Chancengleichheitsgesetz
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• Seniorenmitwirkungsgesetz

• SGB VIII

3. Anmerkungen/Schnittstellen

–
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Projekt: Austauschformate für die lokalen Akteure

1. Beschreibung/Beispiele

Im Sinne des Landesprogramms LSZ ist es, dass die Kommunen Akteure und Familie möglichst 
breit und kontinuierlich beteiligen, damit Projekte und Angebote neu entwickelt und 昀氀exibel über-
arbeitet werden, um den sich wandelnden Bedarfen der Familien zu entsprechen. Austauschformate 
bieten die Möglichkeit, sowohl neue Ideen einzubringen als auch Veränderungen der bestehenden 
Angebote durch sämtliche regionale Akteure zu diskutieren. 

Ziel ist es, dass für alle Angebote, die über das Landesprogramm 昀椀nanziert werden, ein kontinuier-
licher Beteiligungsprozess lokaler Akteure gewährleistet wird. 

Lokale Akteure sind:

• kommunale Vertreter:innen,

• Interessenvertretungen für Familien, Senior:innen, Menschen mit Behinderung, Migrant:innen, 
Bündnisse für Familien, Wohlfahrts- und Sozialverbände, d. h. Interessensvertreter, die einen 
Bezug zu Familien und deren Anliegen haben,

• Familien/Angebotsnutzer:innen,

• Anbieter:innen,

• Arbeitgeber:innen,

• Arbeitnehmer (-vertretung, Gewerkschaften)

• Arbeitsagentur, 

• Initiativen (z. B. lokale Allianzen für Demenz),

• etc.

Austauschplattformen können folgende Formate haben:

• vorhandene Vernetzungen einbeziehen, z. B: Lokale Bündnisse,

• die Sitzungen von Senioren- und Behindertenbeiräten,

• Bürgerforen,

• Informationsveranstaltungen,

• Ideen-Workshop,

• Open Space,

• Runder Tisch,

• World Cafè,

• Bürger Café,

• Umfragen/Befragungen (angebotsbegleitend) evtl. auch Online-Format,

• Stadtteilkonferenzen,

• etc. (auch die Entwicklung neuer Austauschplattformen ist zu berücksichtigen)

Dafür benötigt werden u. a.:

• Raummiete,

• Getränkeversorgung,

• Einladungen verschicken.
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Organisation benötigt personelle und materielle Ressourcen (z. B. Organisation, Moderation, Auf-
bereiten, Protokollieren). Initiatoren können z. B. sein: Familienzentren, MGHs, Lokale Bündnisse, 
Bürgerbüros, Quartiersmanagement, Sozialplanung, etc.

Bedingungen: 

• Dieses Angebot „Austauschformate“ kann für alle anderen Angebote im Katalog angewendet 
werden.

• Initiierung der Austauschformate in Abstimmung mit bestehenden lokalen/regionalen Netzwer-
ken, evtl. Kooperation anstreben.

2. Ausführungshinweise

• Es sollten Zeitrahmen und Orte der Begegnung gewählt werden, welche für Familien niedrig-
schwellig erreichbar sind, also dem spezi昀椀schen Alltag der Familien Rechnung tragen. 

• Im ländlichen Raum sollte der Ort der Begegnung gut mit ÖPNV, alternativen Mobilitätskon-
zepten erreichbar sein. 

• Abstimmung mit bestehenden lokalen Netzwerken

• Barrierefreiheit, niedrigschwellige Erreichbarkeit (Ort und Zeitpunkt) für Familien sowie für Se-
nior:innen und andere Zielgruppen mit spezi昀椀schen Bedarfen

3. Anmerkungen/Schnittstellen

–
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Handlungsfeld 2: Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie 
Mobilität

Die Handlungsdimensionen in diesem Handlungsfeld orientieren auf drei Richtungen: 
Zum einen geht es um die Gestaltung der Arbeitswelt und einer familienfreundlichen Unternehmens-
kultur. Die Erwerbstätigkeit ist im Familienalltag neben den Schulen und Kitas der wichtigste externe 
Taktgeber. Voraussetzung für eine familiengerechte Arbeitswelt ist insbesondere ein „familienfreund-
liches Betriebsklima“ und ein klares Bekenntnis der Leitungsebene zur Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf. Das bedeutet die Akzeptanz einer souveränen Mitgestaltung der Arbeitszeiten und/oder 
Arbeitsorte, soweit es betriebsintern möglich ist, sowie eine Abkehr von der präsenzorientierten hin 
zu einer ergebnisorientierten Arbeitsweise. Arbeitgeber, die sich für eine familienfreundliche Unter-
nehmenskultur einsetzen, beschränken sich deshalb nicht auf die Umsetzung einzelner Maßnah-
men, sondern bieten häu昀椀g ein ganzes Paket familienunterstützender Angebote an – von der Tele-
arbeit, Teilzeitarbeit über Home-o昀케ce bis zum Jobsharing und dem Betriebskindergarten.

Zweitens umfasst das Handlungsfeld die Gestaltung einer familienbewussten Zeitpolitik der öf-
fentlichen Hand. Auch die Kommunen haben Ein昀氀uss auf die zeitlichen Belastungen von Familien. 
Beispielsweise können sie die Ö昀昀nungszeiten von Behörden oder Kinderbetreuungseinrichtungen 
gestalten, sie können als Aufgabenträger die Fahrzeiten des ö昀昀entlichen Nahverkehrs mit den Schul-
anfangszeiten oder Ladenö昀昀nungszeiten abstimmen und Betreuungsangebote für die Ferienzeiten 
organisieren. Weiterhin ist hier beispielsweise zu denken an Hausaufgaben- und Lernbetreuung 
für Schülerinnen und Schüler, an außerschulische Betreuungsmodelle, an den Freizeitbereich von 
Kindern und Jugendlichen und Entlastungsangebote für p昀氀egende Angehörige. 

Drittens gehören zu einer familienfreundlichen Zeitpolitik auch Nutzungsmischung und Verkehrs-
sicherheitsarbeit. Dadurch werden einerseits kurze Wege, andererseits eine selbstständige, sichere 
Mobilität für Kinder und ältere Menschen möglich. Dies entlastet Familien vom Zeitaufwand für Mobi-
lität und insbesondere von Begleitwegen. Aufgrund der unterschiedlichen Rahmenbedingungen im 
städtischen und ländlichen Raum erfordert dies lokal angepasste Strategien und Lösungen sowie 
alternative Mobilitätskonzepte insbesondere im ländlichen Raum.

Aus den geschilderten Herausforderungen lassen sich folgende Ziele ableiten:

• Unternehmen unterstützen die Sorgetätigkeiten von erziehenden Eltern und p昀氀egenden An-
gehörigen durch innerbetriebliche Maßnahmen, durch eine lebensphasenorientierte Personal-
politik als Mittel der Fachkräftebindung sowie eine familienfreundliche Unternehmenskultur.

• Familien 昀椀nden seitens ihrer Arbeitgeber und seitens der Kommune Bedingungen vor, die es 
ihnen ermöglichen, ihre Kinder gut zu betreuen, zu versorgen, zu begleiten und zu erziehen 
und gleichzeitig einer Erwerbstätigkeit nachzugehen. Gleiches gilt für berufstätige p昀氀egende 
Angehörige.

• Kommunen scha昀昀en eine unterstützende Infrastruktur für Eltern und p昀氀egende Angehörige, 
damit diese erwerbstätig bleiben können.

Im Rahmen des LSZ sind die folgenden Leistungen förderfähig:

• Förderung von Prozessbegleitung und Beratung zur Entwicklung von Angeboten von Einrich-
tungen, Trägern und Kommunen

• Quali昀椀zierung, Beratung von ehrenamtlich Tätigen 

• qualitätssichernde Fort- und Weiterbildungsangebote für (ehrenamtlich) Tätige 

• Förderung von aufsuchenden und mobilen Angebotsformaten 

• Förderung von fachlicher Vernetzung, Austausch und Ö昀昀entlichkeitsarbeit
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Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Projekt: „Kompetenz-Zentrum Vereinbarkeit Beruf & Familie“

1. Beschreibung/Beispiele

Familienfreundlichkeit ermöglicht den Beschäftigten eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Fami-
lie und ist damit ein wichtiges Merkmal eines modernen Unternehmens. Sie ist eine Voraussetzung 
für das Gewinnen und Binden von Beschäftigten für/an ein Unternehmen/eine Region. Vielen Unter-
nehmen, vor allem kleineren ohne eigenen Personalbereich, fehlen für diese Thematik oft das not-
wendige Wissen und die personellen Ressourcen, sich selbstständig umfassend zu informieren und 
notwendige Schritte für das eigene Unternehmen bzw. die Institution in Angri昀昀 zu nehmen.

Mit dem „Kompetenz-Zentrum Vereinbarkeit Beruf & Familie“ sind personelle und materielle Kapazi-
täten einzurichten und dauerhaft vorzuhalten. Die Unternehmen und Verwaltungen werden unab-
hängig von Branche und Größe für das Themenfeld „Vereinbarkeit von Beruf und Familie“ sensibili-
siert und umfassend informiert:

• lebensphasenorientiertes Personalmanagement, 

• Arbeitszeitmodelle (auch nach dem Renteneintritt), 

• Herausforderungen für Beschäftigte bei Kinderbetreuung und P昀氀ege von Angehörigen, 

• regionale Betreuungs-, Unterstützungs- und Entlastungsangebote, 

• Spezi昀椀k von Zielgruppen, 

• innerbetriebliche Unterstützungsmöglichkeiten, Kooperationsmöglichkeiten etc. 

Das „Kompetenz-Zentrum Vereinbarkeit Beruf & Familie“ geht aktiv auf Unternehmen/Verwaltungen 
zu, arbeitet Materialien aus und verö昀昀entlicht diese, organisiert Veranstaltungen und führt diese 
durch, bringt Unternehmen miteinander in den Austausch, begleitet Prozesse bei Unternehmen, 
stellt Wissen bereit, macht regionale und überregionale Beispiele bekannt, bietet Schulungen für 
Führungskräfte, Betriebs- und Personalrät:innen an und arbeitet in regionalen Netzwerken mit.
Zudem hält das Zentrum eine eigene Homepage mit allen Informationen vor.

2. Ausführungshinweise

–

3. Anmerkungen/Schnittstellen

• Die LEG Thüringen ist Kooperationspartner und erteilt das Qualitätssiegel „Familienfreund-
licher Arbeitgeber“.

• Bei der ThAFF besteht die Thüringer Servicestelle Beruf und Familie.

• Lokale Bündnisse für Familien: https://lokale-bündnisse-für-familien-in-thüringen.de/

https://www.lokale-buendnisse-fuer-familie.de/
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Projekt: Auditierungs- und Zerti昀椀zierungsprozesse – Audit „Familien-
freundlicher Arbeitgeber“

1. Beschreibung/Beispiele

Die Familienfreundlichkeit von Kommunen/Unternehmen/Institutionen wird zerti昀椀ziert. Dies erfolgt 
durch einen Prozess für die Prüfung, Bewertung und Auszeichnung familienbewusster Personalpoli-
tik. Neben klassischen Unternehmen können auch Kommunen als Arbeitgeber sich diesem Prozess 
unterziehen.

Zuwendungsfähig sind: Verfahren/Methoden der Bürgerbeteiligung auf dem Weg zur „Familienge-
rechten Kommune“ (beispielsweise: Zukunftswerkstatt, Wohnortkonferenzen, Mediationen, Open-
Space-Konferenzen) sowie Prozessbegleitungen von Verfahren zu Bürgerbefragungen.

2. Ausführungshinweise

–

3. Anmerkungen/Schnittstellen

• Familiengerechte Kommune e. V.

• Bertelsmann Stiftung

• Beispiel: Audit „Familiengerechte Kommune“ – Ky昀昀häuserkreis, Altenburger Land, Bad Fran-
kenhausen, Gera
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Projekt: Kommunales Zeitmanagement/ Zeitpolitik in der Gebietskörper-
schaft

1. Beschreibung/Beispiele

Scha昀昀ung von Verfahren zur kommunalen Zeitsynchronisation/Zeitpolitik innerhalb der Strukturen 
einer Kommune, eines Landkreises in Bezug auf Bürgernähe, Ö昀昀nungszeiten, Sprechzeiten der un-
terschiedlichen Dienste, als ein Baustein der Familienfreundlichkeit mit dem Ziel, die Alltagsqualität 
zu steigern, Abstimmung von Mobilitätsstrukturen (insbesondere mit kooperierenden Landkreisen).
Darüber hinaus können Ziele von Zeitpolitik u. a. sein (in Eigenverantwortung der Kommune): 

• bessere Vereinbarkeit von Berufstätigkeit und Familie sowie die Erhöhung der Lebensqualität 
der Individuen durch die Abstimmung der Arbeits-, Ö昀昀nungs- bzw. Sprechzeiten sowohl von 
privaten als auch ö昀昀entlichen Einrichtungen; 

• verbesserter Zugang zu ö昀昀entlichen Einrichtungen und ö昀昀entlichen sowie privaten Dienstleis-
tungen durch Flexibilisierung der Ö昀昀nungs- bzw. Arbeitszeiten; 

• Steigerung der E昀케zienz der ö昀昀entlichen Verwaltung und der Qualität der Dienstleistungen; 

• Reduzierung der Verkehrsstaus und Erhöhung der Lebensqualität der Familien (mehr gemein-
same Zeit am Morgen) durch die Di昀昀erenzierung der Stundenpläne z. B. an Schulen; 

• Wiederbelebung bzw. Aufwertung von Stadtteilen durch Datenerhebungen und Studien zur 
Bewertung der sozioökonomischen Merkmale und der Zeit-Raum-Strukturen des jeweiligen 
Aktionsgebiets.

Es sind personelle und materielle Kapazitäten einzurichten und dauerhaft vorzuhalten (Zeitbüro der 
Gebietskörperschaft).

2. Ausführungshinweise

–

3. Anmerkungen/Schnittstellen

–
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Projekt: Flexible Kinderbetreuungsangebote außerhalb der gesetzlichen 
Norm (Konzeptentwicklung)

1. Beschreibung/Beispiele

Eltern stehen oft bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf vor großen Herausforderungen, da 
die herkömmlichen institutionellen Angebote der Kinderbetreuung hinsichtlich Ö昀昀nungszeiten, Fle-
xibilität und Individualität nicht ausreichen. Es werden oft situationsspezi昀椀sche und unkomplizierte 
Lösungen rund um das Thema Kinderbetreuung benötigt beispielsweise bei der: 

• Überbrückung bis zum Eintritt in ö昀昀entliche Kinderbetreuungs- und Bildungseinrichtungen

• Randzeitenbetreuung

• Eltern in Schichtarbeit (zum Beispiel KitaPlus-Programm)

• in Notsituationen bei Krankheit

• durch Betreuungspersonen in der heimischen Umgebung

• Möglichkeit der Nutzung durch Arbeitgeber bei besonderen Situationen im Arbeitsgeschehen

2. Ausführungshinweise

• § 72 SGB VIII

• § 23ThüKJHAG

• § 14 ThürKitaG

• Durchführung durch pädagogisches Personal gemäß Fachkräftegebot 

• Vertragliche Bindung (Kooperationsvereinbarung, Ehrenkodex-Verhaltensregeln)

• polizeiliches erweitertes Führungszeugnis, „Erste Hilfe am Kind“-Nachweis, Versicherung, Re-
ferenzen

• regelmäßige Re昀氀exions- und Austauschtre昀昀en 

• gemeinsame Schulungen

• Mindestlohn

3. Anmerkungen/Schnittstellen

• Fachkräftesicherung und Quali昀椀zierung in der Kinder- und Jugendhilfe: https://www.thuerin-
gen.de/th7/tmasg昀昀/familie/berufe/empfehlungen/index.aspx

https://www.thueringen.de/th7/tmasgff/familie/berufe/empfehlungen/index.aspx
https://www.thueringen.de/th7/tmasgff/familie/berufe/empfehlungen/index.aspx
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Projekt: „Vereinbarkeitsbeauftragte“ – Unterstützung von Arbeitgebern 
und Beschäftigten

1. Beschreibung/Beispiele

Eine Kultur der Vereinbarkeit muss im Unternehmen „gelebt werden“, wenn sie Wirkung entfalten 
soll. Erfahrungsgemäß ist es für Arbeitgeber wie Beschäftigte gleichermaßen hilfreich, wenn das 
Thema im Unternehmen „ein Gesicht hat“, an einer fachkundigen und vertrauenswürdigen Person 
„festgemacht werden kann“. Diese Person ist der/die „Vereinbarkeitsbeauftragte“. Ziel der Schulung 
zum/zur „Vereinbarkeitsbeauftragten“ ist Übertragung des Know-hows an Beschäftigte, die Prozes-
se im Unternehmen/ in der Institution vorantreiben und begleiten, die in ihrer Folge die Familien-
freundlichkeit des Arbeitgebers erhöhen. Es geht hier vornehmlich um die Schulungsmaßnahmen.

Es sind personelle und materielle Kapazitäten einzurichten und dauerhaft vorzuhalten, die im Rah-
men eines Kurses für Mitarbeiter:innen, Führungskräfte und, sofern vorhanden, Betriebsräte grund-
legende Kenntnisse zum Themenfeld „Vereinbarkeit Beruf und Familie“ vermitteln. Dies umfasst 
u. a. die Themen „Fürsorgearbeit für Kinder und andere Angehörige“, „Möglichkeiten betrieblicher 
Unterstützung von Arbeitszeitgestaltung bis Zerti昀椀zierungen“ in Bezug auf verschiedene Branchen 
und Beschäftigtenzahlen, „interne und externe Kommunikation“, „Die Rolle der Führungskräfte“, 
„Grundkenntnisse in der regionalen Struktur von außerbetrieblichen Angeboten“ und „Kooperation 
zwischen Arbeitgebern“.

2. Ausführungshinweise

–

3. Anmerkungen/Schnittstellen

• Netzwerk „Erfolgsfaktor Familie“: https://www.erfolgsfaktor-familie.de/netzwerken/werden-sie-
mitglied.html

https://www.erfolgsfaktor-familie.de/netzwerken/werden-sie-mitglied.html
https://www.erfolgsfaktor-familie.de/netzwerken/werden-sie-mitglied.html
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Projekt: Erholung und P昀氀ege zur Entlastung von Familien mit P昀氀egever-
antwortung

1. Beschreibung/Beispiele

P昀氀egende und ihre p昀氀egebedürftigen Angehörigen leben in einem belastenden Spannungsfeld. Be-
rufstätige mit p昀氀egebedürftigen Angehörigen leben unter der Dreifachbelastung von Familie - P昀氀ege 
- Berufstätigkeit.  

P昀氀egende Angehörige benötigen Zeiten, um sich zu erholen – wollen dieses aber vielfach nicht 
ohne ihre p昀氀egebedürftigen Angehörigen tun. Bedarfsgerechte, spezielle Angebote von Familien-
erholungsmaßnahmen mit professioneller P昀氀egeentlastung am anderen, geeigneten Ort – fernab 
vom P昀氀egealltag – scha昀昀en Entlastung sowohl für die P昀氀egenden als auch ihre p昀氀egebedürftigen 
Angehörigen. 

Angebote für die individuellen Bedürfnisse der Beteiligten, Beratung und Bildungsimpulse für p昀氀e-
gende Angehörige, Betreuung und P昀氀ege für die p昀氀egebedürftigen Familienmitglieder, Angebote für 
gemeinsame und getrennte Erlebnisse scha昀昀en neue Erholungsräume. P昀氀egende 昀椀nden Zeit für 
sich und können touristische Unternehmungen machen oder Gesundheitsangebote für sich selbst 
nutzen. In der Gruppe 昀椀nden P昀氀egende Gelegenheiten zum Austausch mit Gleichgesinnten. 

Die Projekte müssen in bedarfsgerechten, barrierefreien Einrichtungen statt昀椀nden. Für diese Pro-
jekte und eine bedarfsgerechte Konzeptionsentwicklung emp昀椀ehlt sich eine Kooperation mit den 
entsprechenden Trägern von P昀氀egediensten, mit den Familienferienstätten und ggf. P昀氀egestütz-
punkten sowie Sanitätshäusern, um die erforderlichen Voraussetzungen zu scha昀昀en. 

2. Ausführungshinweise

Qualitätsstandards für Familienerholung in Thüringer Familienferienstätten.

3. Anmerkungen/Schnittstellen

Es sind Projekte ausgeschlossen die gemäß der „Richtlinie zur Förderung von Angeboten zur Un-
terstützung p昀氀egebedürftiger im Alltag, ehrenamtlichen Strukturen, Modellvorhaben zur Erprobung 
neuer Versorgungskonzepte und Versorgungsstrukturen und der Selbsthilfe im Freistaat Thüringen“ 
bereits gefördert werden. 

Verhinderungsp昀氀ege: Alle P昀氀egebedürftigen mit den P昀氀egegraden 2, 3, 4 und 5 haben einen An-
spruch auf Verhinderungsp昀氀ege. Allerdings nur, wenn sie seit mindestens sechs Monaten von einem 
Angehörigen gep昀氀egt werden. P昀氀egebedürftige, die privat gep昀氀egt werden, haben für bis zu 42 Tage 
im Jahr Anspruch auf Verhinderungsp昀氀ege. Diese springt vertretungsweise ein, sollte die private 
P昀氀egeperson die P昀氀ege vorübergehend nicht aufrechterhalten können. Dies kann zum Beispiel der 
Fall sein, wenn die P昀氀egeperson selbst krank wird und sich auskurieren muss. Aber auch dringende 
oder kurzfristige Termine, Erledigungen oder einfach das Bedürfnis nach Erholung und etwas Zeit für 
sich sind gute Gründe, sich als p昀氀egender Angehöriger zeitweise vertreten zu lassen. 

• https://p昀氀egebox.de/p昀氀egewissen/alten-und-krankenp昀氀ege/verhinderungsp昀氀ege/

https://pflegebox.de/pflegewissen/alten-und-krankenpflege/verhinderungspflege/
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Projekt: Ehrenamtliche Betreuungsangebote für Kinder verschiedenen 
Alters

1. Beschreibung/Beispiele

Familien bei der Bewältigung des Alltages und bei der Betreuung ihrer Kinder zu unterstützen, ist 
eine wichtige Aufgabe ehrenamtlicher Betreuungsangebote. Ehrenamtliche können Familien Zeit 
und Beziehung zur Verfügung stellen und sie im Alltag unterstützen. Es stellt eine punktuelle und 
zusätzliche Entlastung zu ö昀昀entlichen Betreuungs- und Hilfsangeboten dar.

Neben Angeboten, die sich vor allem auf das generationelle Miteinander beziehen, wie Großeltern-
dienste, Seniorengenossenschaften oder Jung hilft Alt/Alt hilft Jung gibt es auch Betreuungsange-
bote, die sich auf 昀氀exible Betreuung in Notsituationen spezialisiert haben, beispielsweise bei Krank-
heit, Schulstundenausfall oder Verkehrsstau. In solchen Fällen springen Ehrenamtliche ein, bis ein 
Elternteil die Betreuung wieder übernehmen kann.

2. Ausführungshinweise 

Zu beachten:

• Vertragliche Bindung (Kooperationsvereinbarung, Ehrenkodex-Verhaltensregeln)

• polizeiliches Führungszeugnis, „Erste Hilfe am Kind“-Nachweis, Versicherung, Referenzen

• regelmäßige Re昀氀exions- und Austauschtre昀昀en 

• gemeinsame Schulungen

3. Anmerkungen/Schnittstellen

–
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Mobilität

Projekt: Flexible Mobilitätsangebote

1. Beschreibung/Beispiele

Beispiele für 昀氀exible Mobilitätsangebote stellen Mitfahrbänke, Gemeindefahrzeuge und Verwal-
tungsbusse dar.  

Mitfahrbank: Bei einer Mitfahrbank handelt es sich um eine zentral gelegene Bank im Gemeinde-
gebiet, die für Mitfahrgelegenheiten genutzt wird.

Mitfahrbank Arnis: In der kleinsten Stadt Deutschlands gibt es eine Mitfahrbank. Fünf Zielschilder 
stehen neben der Bank. Das Schild mit dem persönlichen Zielwunsch wird hochgeklappt, dann heißt 
es warten. Potenzielle Fahrer:innen mit dem gleichen Fahrtziel können spontan anhalten und die 
wartende Person mitnehmen.

Mitfahrbank Schleusingen: Auf private Initiative wurden in Hinternah und Schleusingerneundorf (bei-
des Ortsteile der Gemeinde Nahetal-Waldau) und in Schleusingen im September und Oktober 2017 
Mitfahrbänke aufgestellt, die Autofahrer:innen signalisieren, dass die dort sitzenden Personen eine 
Mitfahrgelegenheit von Hinternah bzw. Schleusingerneundorf nach Schleusingen wünschen bzw. 
von Schleusingen zurück nach Hinternah bzw. Schleusingerneundorf möchten. Der örtliche Bauhof 
hat die Anregungen baulich umgesetzt.

Verwaltungsbus: Bei diesem Angebot wird in Trägerschaft einer Kommune ein gesteuertes Fahr-
zeug zur Verfügung gestellt, dass Bürger:innen für Ämterbesuche transportiert.

Verwaltungsbus Zwenkau: Wöchentlicher kostenfreier und bedarfsgesteuerter Kleinbus. Fährt jeden 
Dienstag. Misch昀椀nanzierung: Bus über Werbeeinnahmen und Fahrer über den Gemeindehaushalt. 
Trägerschaft: Kommune.

Gemeindefahrzeug: Hier stellt eine Gemeinde ein Fahrzeug für Gruppenfahrten zur Verfügung. Nut-
zungsberechtigt sind typischerweise die Einwohner:innen oder kommunale Gruppen/Vereine. Vor-
bild ist die Autovermietung, mit der Variante, dass der Fahrzeugeigentümer keine Gewinnabsicht 
verfolgt. 

Gemeindefahrzeug Kropp-Stapelholm, Arensharde: Vereine des Amtes können bei Bedarf einen 
Kleinbus zum Zweck der Jugend- und Seniorenarbeit als auch für die Betreuung anmieten. Darüber  
hinaus  kann  es  von  den Gemeinden  des  Amtes  Kropp-Stapelholm für ehrenamtliche  Fahrten  
genutzt werden.

Bürgerbus Perl: Der Kleinbus kann nach vorheriger Anmeldung für maximal drei aufeinanderfolgen-
de Tage ausgeliehen werden. Die Anmeldung muss eine Woche vorher bei der Gemeinde erfolgen. 
Das Fahrzeug wird ausschließlich gemeindlichen Vereinen, Schulen und Organisationen zur Ver-
fügung gestellt.

2. Ausführungshinweise

–

3. Anmerkungen/Schnittstellen

–
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Projekt: Bürgerbus

1. Beschreibung/Beispiele

Der Bürgerbus ist ein Zusatzangebot im Ö昀昀entlichen Personen-Nahverkehr (ÖPNV). Er ermöglicht 
es vor allem, vom Umfang her kleinere Verkehrsströme in Stadtrandbereichen, in kleineren Gemein-
den und in ländlichen Regionen, abseits der regionalen Achsen, besser zu bedienen. Fahrzeiten und 
Fahrziele sind hierbei so gewählt, dass sie den Verkehrsbedürfnissen der Menschen bestmöglich 
entgegenkommen. So sind beispielsweise Standorte und Ö昀昀nungszeiten von Geschäften, Arztpra-
xen oder wichtige Veranstaltungen besonders berücksichtigt. Auch in der Flächenerschließung (An-
binden kleiner Siedlungen und Wohngebiete) hat der Bürgerbus Stärken. Ein weiterer Vorteil liegt 
darin, dass Bahnhöfe bzw. wichtige Haltestellen überörtlicher Buslinien angefahren und die Fahr-
zeiten auf günstige Anschlüsse abgestimmt werden, damit der Bürgerbus auch für längere Fahrten 
benutzt werden kann. 

Der Bürgerbus gründet in der Regel auf bürgerschaftlicher Initiative, durch einen Bürgerbusverein 
organisiert. Durch den Einsatz von ehrenamtlichen Fahrer:innen entstehen keine Personalkosten, 
die einen großen Teil der Kosten im ÖPNV darstellen. Da der Bürgerbus ausschließlich von Eh-
renamtlichen gesteuert wird, können günstige Fahrpreise angeboten bzw. ganz darauf verzichtet 
werden. Bei vielen Bürgerbusprojekten bilden „jung gebliebene“ Senior:innen den Hauptstamm der 
Aktiven und ältere bzw. mobilitätseingeschränkte Personen die Hauptgruppe der Fahrgäste. Die von 
Bürgerbussen oft gebotene gute Flächenbedienung und die persönliche Atmosphäre kommen den 
Bedürfnissen von Personen mit Mobilitätseinschränkungen zweifellos entgegen. Aber auch andere 
Personenkreise wie Kinder und Jugendliche pro昀椀tieren von Verkehrsangeboten im ländlichen Raum.

Als Beispiel in Thüringen dient das Bürgerbus-Projekt der Stadt Stadtroda und der Gemeinde Schlö-
ben. Mit der Unterstützung beider Kommunen konnten ehrenamtlich tätige Fahrer:innen gewonnen 
werden, die an zwei Wochentagen insgesamt 13 Ortsteile an das Versorgungszentrum Stadtroda 
anbinden.

2. Ausführungshinweise

Es gibt zwei formale Angebotsformen: Bürgerbus im ÖPNV – dann unterliegt der Bürgerbus-Verkehr 
als allgemein zugänglicher und nach festen Fahrplänen betriebener Linienverkehr der Genehmigung 
nach § 42 Personenbeförderungsgesetz. Bei dieser Angebotsform werden Fahrpreise erhoben. Als 
Bürgerbus in „genehmigungsfreier Nische“ ist die Betriebsform meist voll昀氀exibel, die Zielgruppe va-
riiert nach lokaler Ausgestaltung und es werden in der Regel keine Fahrpreise erhoben.

Die Fahrzeuge verfügen entsprechend der Vorgabe „Pkw-Führerschein“ über acht Fahrgastplätze. 
Die aktuellen Fahrzeugförderrichtlinien des Landes sehen eine barrierefreie Zugänglichkeit vor, die 
aber mit verschiedenen Mitteln (Nieder昀氀ur, Rollstuhlrampe, Lift) erreicht werden kann.

Eine Handlungsempfehlung für lokale Initiativen wurde durch die Nahverkehrsgesellschaft Baden-
Württemberg herausgegeben: https://www.buergerbus-bw.de/昀椀leadmin/nvbw/user_upload/PDF_
Downloads/Broschuere_Buergerbus_web.pdf

Das TMIL hat eine Bürgerbusstudie erstellen lassen, die als Leitfaden für Bürgerbusvorhaben ge-
nutzt werden kann: https://infrastruktur-landwirtschaft.thueringen.de/unsere-themen/regionalent-
wicklung

Finanzierbar über das LSZ sind nicht die Busse an sich, sondern Organisationsaufwendungen sowie 
Aufwandsentschädigungen für Ehrenamtliche.

https://www.buergerbus-bw.de/fileadmin/nvbw/user_upload/PDF_Downloads/Broschuere_Buergerbus_web.pdf
https://www.buergerbus-bw.de/fileadmin/nvbw/user_upload/PDF_Downloads/Broschuere_Buergerbus_web.pdf
https://infrastruktur-landwirtschaft.thueringen.de/unsere-themen/regionalentwicklung
https://infrastruktur-landwirtschaft.thueringen.de/unsere-themen/regionalentwicklung
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3. Anmerkungen/Schnittstellen

Es ist sinnvoll, sich zu Beginn einen Überblick über bestehende ÖPNV-Angebote (einschließlich
„Schulbusse“ und Ruftaxen) zu verscha昀昀en und bei der eigenen Konzeptentwicklung zu berücksich-
tigen. Es bietet sich an, einen „Runden Tisch“ im Schulterschluss mit Verwaltung, lokalen ÖPNV- 
und Taxibetrieben zu initiieren.

Beispiele für Bürgerbusprojekte 昀椀nden sich im Landkreis Ky昀昀häuserkreis (Bürgerbus Bad Franken-
hause) sowie im Unstrut-Hainich-Kreis (Badebus). 



Handlungsfeld 3:       
Bildung im familiären Umfeld
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Handlungsfeld 3: Bildung im familiären Umfeld

Menschen in jeder Lebensphase haben mit guten Bildungsvoraussetzungen bessere Teilhabe- und 
Entwicklungschancen. Bildung hat Ein昀氀uss auf die soziale Integration und den Gesundheitsstatus. 
Insofern thematisiert dieses Handlungsfeld Bildung im gesamten Lebensverlauf.

Es geht hierbei insbesondere um informelle und nonformale Bildungsangebote in den Themenfel-
dern Eltern- und Familienbildung, Lebensgestaltung und Alltagskompetenz, Medienbildung und Me-
dienkompetenz, Gesundheit und Sport, Umwelt, Ökologie und Nachhaltigkeit, Kultur und Kreativität, 
gesellschaftliche und politische Bildung sowie Bildung im Alter.

Typische Orte und Settings von Bildungsangeboten sind Familienzentren, Erziehungs-, Ehe-, Fa-
milien- und Lebensberatungsstellen (EEFLB), Mehrgenerationenhäuser, Familienferienstätten und 
sonstige überörtliche Einrichtungen der Familienerholung, Seniorenbüros, Frauenkommunikations-
zentren oder Thüringer Eltern-Kind-Zentren (ThEKiZ).

Im Kontext des LSZ gewinnen auch Bildungsangebote in Museen, Bibliotheken, Kultur- und Kunst-
einrichtungen, Vereinen und Wohlfahrtsorganisationen an Bedeutung. Dabei ist auch an aufsuchen-
de Hilfen für vom Bildungswesen schwer erreichbare Personen und Hochaltrige zu denken, die hohe 
Zugangsbarrieren zu Angeboten in Bildungseinrichtungen haben. 

Die Entwicklung zielgruppenspezi昀椀scher, sozialraumorientierter, integrativer sowie intergenerativer 
Bildungsangebote gehören zu den Schwerpunkten, die im Rahmen des LSZ entwickelt und geför-
dert werden sollen.

Daraus ergeben sich prioritäre Ziele dieses Handlungsfeldes:

• Familien 昀椀nden ihren Interessen und Bedarfen entsprechende nonformelle und informelle Bil-
dungsangebote und können diese wahrnehmen.

• Bildung und Bildungsangebote befördern den familiären und generativen Dialog zwischen den 
Generationen.

• Menschen können in jeder Lebensphase di昀昀erenzierte Bildungsangebote wahrnehmen, die 
sich auf ihre unmittelbaren Lebenssituationen und Lebensherausforderungen beziehen.
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Projekt: Familienerholung außerhalb des gewohnten Umfeldes

1. Beschreibung/Beispiele

Projekte der Familienerholung und –bildung in anerkannten Familienferienstätten und sonstigen ge-
eigneten Einrichtungen bieten Familien fernab des Alltags Zeit, um den familiären Zusammenhalt 
zu stärken und die Familie zu entlasten. Familien bekommen Zeit und Raum für die eigenen Bedürf-
nisse, stärken die Selbsthilfepotenziale und Eigenkompetenz, sie treten in Erfahrungsaustausch mit 
anderen Familien, tanken Kraft und erhalten Impulse für den Alltag zu Hause.

Dieses Angebot richtet sich insbesondere an belastete Familien mit (sozialen) Problemlagen ver-
schiedener Art, insbesondere an Alleinerziehende, kinderreiche Familien und Familien mit Angehö-
rigen mit Behinderungen und/oder P昀氀egebedürftigkeit. 

In den anerkannten Familienferienstätten in Thüringen werden die Angebote je nach Bedarf und in 
Absprache mit den Jugendämtern und kommunalen Trägern der Kinder- und Jugendhilfe geplant 
und begleitet und können unterschiedliche Themen und Inhalte umfassen. 

Familienerholung und –bildung dient der Stärkung der Erziehungs- und Beziehungskompetenz. Sie 
trägt dazu bei, dass Familienangehörige ihrer besonderen Verantwortung füreinander in unterschied-
lichen Lebensphasen gerecht werden und die komplexen Alltagsanforderungen besser bewältigen 
können. Dabei haben insbesondere Kinder einen Anspruch auf Wohlergehen und Entwicklung hin 
zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten. 

Familienerholungs- und Bildungsmaßnahmen stehen als präventive Leistungen nach § 16 SGB VIII 
im Kontext von ineinandergreifenden Maßnahmen und Angeboten zur Unterstützung von Familien. 
Damit grenzt sich die gemeinnützige Familienerholung von kommerziellen Angeboten ab.

2. Ausführungshinweise

Die anerkannten Familienferienstätten arbeiten nach Qualitätsstandards für Familienerholung in 
Thüringer Familienferienstätten. Die Einrichtungen stehen den Jugendämtern und kommunalen 
Trägern der ö昀昀entlichen und freien Jugendhilfe zur Entwicklung von Angeboten zur Verfügung. Auf 
diese Weise können die fachlichen Erfahrungen in den Ferienstätten und die Kenntnisse der kon-
kreten Unterstützungsbedarfe in den einzelnen Landkreisen zu einer noch gezielteren Stärkung der 
Familien beitragen.

Bei der Finanzierung familienentlastender Angebote für p昀氀egende Angehörige ist eine Co-Finanzie-
rung durch die P昀氀egekassen einzubeziehen.

3. Anmerkung/Schnittstellen

Auf der Webseite „http://www.thueringen-familienerholung.de“ informiert der TAF (Thüringer Arbeits-
kreis für Familienerholung) über die aktuellen überregionalen Erholungsangebote in seinen Häu-
sern. Auch die Bundesarbeitsgemeinschaft Familienerholung (BAG Familienerholung) informiert auf 
dem Anfrageportal der Familienferienstätten „http://www.urlaub-mit-der-familie.de“ über die Fami-
lienferienstätten in Thüringen.

http://www.urlaub-mit-der-familie.de
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Projekt: Wohnortnahe Angebote der Familienbildung nach § 16 SGB VIII 

1. Beschreibung/Beispiele

Unter dem Begri昀昀 „Familienbildung“ als eine Leistung zur allgemeinen Förderung der Erziehung 
in der Familie nach § 16 SGB VIII, sind alle nonformalen und informellen Bildungsangebote für 
Familien zu verstehen, die präventiv, begleitend und unterstützend dazu beitragen, Erziehungs-, 
Beziehungs- und Alltagskompetenzen zu stärken. Familienbildung in ihren verschiedenen Facetten 
ist beteiligungsorientiert, niedrigschwellig und für ihre Adressaten freiwillig.

Abzugrenzen ist Familienbildung von Angeboten der Unterhaltung und reinen Freizeitaktivitäten so-
wie von der klassischen Beratung und therapeutischen Intervention. Eine wichtige Aufgabe der Fa-
milienbildung ist es, über ihre Angebote und Inhalte hinaus Schnittstellen und Übergänge in andere 
Formen der sozialen Unterstützung von Familien im jeweiligen sozialräumlichen Umfeld zu scha昀昀en.

Anerkannte Einrichtungen der Jugendhilfe und der Familien- und Erwachsenenbildung sind z. B. 
Familienzentren, Thüringer Eltern-Kind-Zentren (ThEKiZ), Mehrgenerationenhäuser, Wohlfahrts-, 
Familien-, Sozialverbände, (Heim-)Volkshochschulen oder Beratungsstellen. Weitere Anbieter kön-
nen z. B. auch Initiativen, Kommunale Einrichtungen (z. B.: Feuerwehr, Museen, Bibliotheken, Kirch-
gemeinden oder Selbsthilfegen sein. 

Neben Kursen und Angeboten, die vor Ort auf die Bedarfe der Zielgruppen konzipiert werden, gibt 
es Bildungsprogramme, die im Rahmen der Familienbildung als etabliert gelten und standardisierte 
Kursmodule aufweisen.

Beispiel Elternkurse:
Schwerpunktmäßig werden mit Elternkursen die Erziehungs- und Alltagskompetenz der Eltern ge-
stärkt. Zu den am häu昀椀gsten angebotenen Elternkursen zählen u.a. „Eltern-AG“, „Kess erziehen“, 
PEKIP, „Bärenstarke Eltern“ oder „Starke Eltern – starke Kinder“.

Beispiel Hausbesuchsprogramme :
Diese Programme bieten in Kursform für einen bestimmten Zeitraum regelmäßige Hausbesuche in 
bildungsbenachteiligten Familien mit Kindern im frühen Kindesalter an. 
Beispiel: Babylotsen (Saalfeld-Rudolstadt)

2. Ausführungshinweise

Für die landesrechtliche Ausgestaltung der Familienbildung ist das Thüringer Familienförderungs-
sicherungsgesetz (ThürFamFöSiG) die maßgebliche Grundlage. Die Inanspruchnahme der Landes-
mittel sind in den örtlichen und überörtlichen Richtlinien (LSZ und überregional) geregelt und an die 
Fachlichen Empfehlungen für Familienbildung in Thüringen gebunden.

3. Anmerkung/Schnittstellen

Der Kinder- und Jugendhilfe, bzw. in Thüringen auch der integrierten Sozialplanung durch das LSZ, 
kommt bei der Angebotsplanung eine koordinierende bündelnde Funktion zu, die in ein familienpoli-
tisches Gesamtkonzept eingebettet ist.
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Projekt: Bildungsangebote zur Lebensgestaltung und Steigerung der All-
tagskompetenz 

1. Beschreibung/Beispiele

Unter dem Themenbereich „Lebensgestaltung und Alltagskompetenz“ 昀椀nden sich Angebote, die es 
den betro昀昀enen Menschen ermöglichen, alltägliche Aufgaben innerhalb ihrer Kultur selbständig und 
unabhängig in einer eigenverantwortlichen Weise zu erfüllen und dabei ihr Leben aktiv zu gestalten. 
In den Angeboten werden Alltagskompetenzen für die verschiedenen Lebensphasen vermittelt. Das 
Spektrum erstreckt sich von Angeboten in der Schwangerschaft, zum Leben mit Klein- und Schul-
kindern, den Übergängen von der Familie in Betreuungseinrichtungen oder zwischen einzelnen 
Schulformen, über Angebote zur Ehevorbereitung sowie zu Trennung und Scheidung, der Nacher-
werbsphase oder etwa im Rahmen der familiären Sorge bei P昀氀egebedürftigkeit. Fachleute können 
Hinweise geben, wie und wo Familienmitglieder Hilfe und Beratung in Krisen oder bei Problemen 
昀椀nden können.

Zu den Inhalten zählen z. B. Bildungsangebote und begleitende Kursangebote für werdende Mütter 
und Väter wie Geburtsvorbereitungskurse oder Kurse zur Vorbereitung des partnerschaftlichen Zu-
sammenlebens. Auch Angebote für P昀氀ege- und Adoptiveltern gehören zu diesem Themenbereich.
Im Umgang mit Kindern zählen hierzu u. a. Kurse zur Körperp昀氀ege des Kindes, Auswahl des Spiel-
zeugs, zum Stillen, zur Neuausrichtung des Alltags (Tagesablauf), Geschwisterkurse, zu Übergän-
gen, z. B. zwischen Krippe, Kindergarten und Schule, zur alltagspraktischen Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie, zum Wiedereinstieg in den Beruf, zum Umgang mit der Pubertät oder der Ablösung 
vom Elternhaus.

Auch Angebote zum Umgang mit familiären Krisensituationen gehören zu diesem Themenbereich. 
Dies beinhaltet beispielsweise Angebote für Kinder zur Bewältigung spezi昀椀scher Familienprobleme, 
Kurse zum Umgang mit Trennung und Scheidung, Trauer und Tod oder auch zu Migrations- und 
Fluchterfahrungen.

Angebote für Senior:innen sind in diesem Themenbereich beispielsweise Kurse zur Neuausrichtung 
des Alltags in der Nacherwerbsphase, zur Vorsorge, aber auch Kurse zum Umgang mit dem Ein-
treten einer plötzlichen P昀氀egesituation und zur P昀氀egeprävention.

Zum Themenfeld gehören auch Angebote für Menschen in spezi昀椀schen Lebenslagen: Zu den Ziel-
gruppen zählen hier beispielsweise Menschen mit psychischen und somatischen Erkrankungen, mit 
Behinderungen, bei P昀氀egebedürftigkeit von Angehörigen oder Menschen mit Suchtproblematik – 
hier insbesondere auch Angebote für Kinder von psychisch kranken oder suchtkranken Eltern.

2. Ausführungshinweise

–

3. Anmerkung/Schnittstellen

In diesem Bereich empfehlen sich Kooperationen mit erfahrenen freien Trägern der Familienbildung 
nach § 16 SGB VIII und der Seniorenbildung. Dies sind beispielsweise Familienzentren, Mehrgene-
rationenhäuser oder Beratungsstellen.

Es sind Projekte ausgeschlossen, die gemäß der „Richtlinie zur Förderung von Angeboten zur Un-
terstützung P昀氀egebedürftiger im Alltag, ehrenamtlichen Strukturen, Modellvorhaben zur Erprobung 
neuer Versorgungskonzepte und Versorgungsstrukturen und der Selbsthilfe im Freistaat Thüringen“ 
bereits gefördert werden.
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Projekt: Bildungsangebote zur Steigerung der Medienkompetenz 

1. Beschreibung/Beispiele

Um die Teilhabe aller Bevölkerungsgruppen am Leben innerhalb der digitalen Informationsgesell-
schaft – unabhängig von Alter, Bildungsgrad und Status – zu gewährleisten, ist es notwendig, diese 
unter Berücksichtigung der spezi昀椀schen Bedarfslage, mit den entsprechenden Kenntnissen im Um-
gang mit modernen Medien auszustatten. 

Medienkompetenz soll dazu befähigen, im Kontext Schule und Ausbildung, in der Erwerbstätigkeit 
und im Privatleben sowie im Ruhestand selbstbestimmt auf das stetig wachsende Angebot zuzu-
greifen, kritisch auszuwählen, es zu re昀氀ektieren und sowohl für die individuelle Lebensgestaltung als 
auch für die politische, soziale und kulturelle Teilhabe am gesellschaftlichen Leben angemessen und 
verantwortlich handelnd zu nutzen. 

Medienkompetenz wird dabei nicht als reine Bedienkompetenz verstanden, sondern das pädagogi-
sche Konzept nach Baacke angewandt. In diesem besteht Medienkompetenz aus vier Dimensionen: 
Medienkritik, Medienkunde/-wissen, Mediennutzung und Mediengestaltung. Medienkompetent ist 
eine Person dann, wenn sie (1) Medien, deren Angebote und den Umgang mit diesen kritisch ana-
lysiert und re昀氀ektiert, (2) Wissen über die heutigen Medien und Mediensysteme besitzt, (3) Medien 
bedienen kann und als Werkzeuge bewusst in den Alltag integriert sowie (4) Medieninhalte aktiv 
gestaltet und sich somit partizipativ an der Gestaltung der Medienwelt beteiligt.

Schwerpunkthemen/Maßnahmen zur Stärkung der Medienkompetenz sind hierbei bspw.:

• Kurse zur Vermittlung medialer Gefahren und entsprechender Schutzmöglichkeiten (z.B. IT-
Sicherheit, Verbraucherschutz im Internet, Datenschutz, Urheber- und Persönlichkeitsrechte, 
Jugendschutz, Fake News, exzessive Mediennutzung)

• Veranstaltungen zum Aufzeigen der Einsatzmöglichkeiten digitaler Geräte und Angebote als 
Hilfe und Unterstützung im Alltag (z.B. digitale Assistenzsysteme)

• Kurse zur sicheren Bedienung und Nutzung digitaler Geräte und Angebote, vor allem für Seni-
or:innen (z.B. Smartphone- und Tabletschulungen und PC-Kurse)

• Vorträge und Schulungen für (Groß-)Eltern und Pädagog*innen zu Medienwelten Kinder und 
Jugendlicher sowie Tipps zur Unterstützung bei Erziehung der Heranwachsenden zu bewuss-
ten und sicheren Mediennutzer*innen

• Workshops zur kreativen Auseinandersetzung mit Medien bzw. zur eigenen Medienproduktion 
(z.B. Videodreh, Fotogra昀椀e, Radiobeitrag gestalten, Internetseite, Blog oder SocialMedia-Bei-
träge erstellen)

• interaktive Informationsveranstaltungen für Familien (gemeinsame Schulung hinsichtlich Ge-
fahren und Chancen unterschiedlichster Medien und Medienangebote, z. B. WhatsApp und 
digitale Spiele)

• Familienworkshops, in den z. B. kreative Apps ausprobiert und gemeinsam für einen sicheren 
und bewussten Umgang mit dem Smartphone/Tablet/PC geschult werden

2. Ausführungshinweise

–
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3. Anmerkung/Schnittstellen

Für die Umsetzung der Maßnahmen auf kommunaler Ebene empfehlen sich generell Kooperatio-
nen mit den kommunalen Medienbildungszentren oder den ehemaligen Bürgerradios. Dort 昀椀nden 
sich ausgebildete Medienpädagog:innen, die Fachlichkeit und Qualität gewährleisten. Medien-
bil¬dungszentren werden über die Thüringer Landesmedienanstalt gefördert. Zudem bieten auch 
die kommunalen Medienzentren sowie thüringenweit agierenden medienpädagogischen Einrich-
tungen (z.B. Thüringer Landesmedienanstalt sowie Projekte „MEiFA – Medienwelten in der Fami-
lie“ und „Aktiv mit Medien – Medienmentor:innen für Senior*innen“ des Mit Medien e.V., ehemals 
Landes昀椀lmdienst Thüringen e.V.) fachliche Beratung sowie ggf. die Möglichkeit unterschiedlichste 
Medientechniken auszuleihen.
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Projekt: Bildungsangebote zur Steigerung der Haushaltsführungskom-
petenz, Finanzielle Bildung 

1. Beschreibung/Beispiele

Bildungsangebote zur Steigerung der Haushaltsführungskompetenz:
Angebote zur Stärkung von Haushaltsführungskompetenzen zielen auf alle Fähigkeiten, die zur 
Führung und Bewältigung des Haushalts nötig sind. Gemeint sind hier nicht ausschließlich hauswirt-
schaftliche Tätigkeiten, sondern auch Fähigkeiten im Umgang mit den Bedürfnissen der Haushalts-
mitglieder sowie ein breites Handlungsrepertoire bei der Strukturierung des Alltags der Haushalte.
Im Einzelnen können die Angebote beispielsweise folgende Bereiche umfassen:

• Versorgung und altersgemäße Tagesstruktur von und mit Kindern

• Sauberkeit und Ordnung in der Wohnung

• Alltagsorganisation

• Kleider – und Wäschep昀氀ege

• Einkauf

• Ernährung und Mahlzeiten

• Umgang mit dem Haushaltsbudget

Bsp.: HaushaltsorganisationsTraining:
Das HaushaltsOrganisationsTraining ist ein niederschwelliges, aufsuchendes Angebot für Familien 
mit Kindern in prekären Lebenslagen. Es wurde vom Deutschen Caritasverband im Rahmen eines 
Modellprojektes des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend in den Jahren 
2000 bis 2002 entwickelt. Ziel des Trainings ist die Vermittlung von Haushaltsführungskompeten-
zen in einem umfassenden Sinne. Eltern werden nachhaltig befähigt, die Versorgung ihrer Kinder 
und die Organisation ihres Haushaltes bis hin zur Verwaltung ökonomischer Ressourcen eigen-
ständig zu bewältigen. Zentrale Trainingsinhalte betre昀昀en weiterhin die Aufgaben im Kontext der 
Gesundheitsförderung sowie die Strukturierung des familiären Alltags. Mit diesem Ansatz wird das 
bestehende Leistungsangebot der familienunterstützenden Dienste ergänzt, das sich primär auf die 
Erziehungs- und Beziehungsfunktionen von Familien konzentriert. Das HaushaltsOrganisationsTrai-
ning dagegen zielt auf die Veränderungen bei den Versorgungsfunktionen, die in einer Familie für 
ihre Mitglieder erbracht werden. Es stärkt die Selbsthilfekräfte von Familien in mehrfach belasteten 
Lebenslagen und leistet einen wichtigen Beitrag zur Elternbildung und Armutsprävention für Kinder 
und deren Eltern. 

Finanzielle Bildung:
Finanzielle Bildung ist wichtig für jeden Privathaushalt. Jeder Haushalt tri昀昀t regelmäßig ökonomische 
Entscheidungen mit der Zielsetzung, ein positives und selbstbestimmtes Leben zu führen. Hierfür 
sind Kompetenzen erforderlich, die nicht im traditionellen Bildungskanon (Mathematik, Sprachen, 
Naturwissenschaften etc.) enthalten sind. Da 昀椀nanzielle Entscheidungen oft wesentliche Konse-
quenzen für das weitere Leben haben, ist es wichtig, möglichst früh in den Genuss von 昀椀nanzieller 
Bildung zu kommen.

Finanzielle Allgemeinbildung oder auch Finanzkompetenz ist die Allgemeinbildung, die Verbraucher 
ohne Ausbildung in der Finanzbranche im Alltag in die Lage versetzt, sich 昀椀nanzwirtschaftliches 
Wissen anzueignen und hiermit Probleme im Bereich der Finanzdienstleistungen selbständig und 
eigenverantwortlich lösen zu können. Finanzielle Allgemeinbildung ist abzugrenzen von der enger 
gefassten Financial Literacy, wie sie die OECD konzipiert, da diese lediglich ein Grundbildungskon-
zept darstellt. 
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Dazu gehört insbesondere, dass Privathaushalte ihre Finanzen planvoll verwalten, den Umgang 
mit Finanzdienstleistungen bei Bank- und Versicherungsgeschäften beherrschen und die private 
Finanzplanung selbständig durch eigene Entscheidungen durchführen können.

Bsp. Familienorientierte Überschuldungsprävention:
Finanz – und Konsumentscheidungen unterliegen vielen Ein昀氀üssen. Werbung, gerade im digitalen 
Bereich hat einen großen Ein昀氀uss vor allem auf Kinder und Jugendliche. Eltern stehen somit vor 
großen Herausforderungen, das eigene Haushaltsbudget verantwortlich zu meistern und den Wün-
schen ihrer Kinder nachzukommen

Das Projekt „Familienorientierte Überschuldungsprävention“, getragen von der LIGA Thüringen e. 
V., soll einen Beitrag zur Stärkung der Finanzkompetenz von Familien und Alleinerziehenden leisten. 
Zu diesem Zweck werden bedarfsgerechte Angebote für Familien und Alleinerziehende entwickelt. 
Dabei stehen Themen wie Haushalts- und Budgetplanung, der Umgang mit Krediten und die Konsu-
merziehung der Kinder im Mittelpunkt.

Im Rahmen von Inhouse-Seminaren können entsprechende Angebote von Familieneinrichtungen 
genutzt werden. Ergänzend zu den Angeboten für Familien und Alleinerziehende werden Fachkräfte 
in den jeweiligen Einrichtungen für diese Themen sensibilisiert und geschult, um fachgerechte Infor-
mationen an Familien weiterzugeben.

Zu den Zielen gehört die Stärkung der Kompetenzen von Familien im Umgang mit Finanzen, Stra-
tegieentwicklung zur persönlichen Finanzplanung, die Förderung und Auseinandersetzung mit dem 
persönlichen Konsumverhalten, die Förderung der o昀昀enen Kommunikation über das Thema Geld 
innerhalb der Familie und die Sensibilisierung von Multiplikatoren für die Themen Finanz- und Kon-
sumkompetenz in Familien.

2. Ausführungshinweise

Eine vertiefende individuelle Beratung von Verbrauchern zu den Themenfeldern „Finanzen“/“Geld-
anlagen“/“Altersvorsorge“ u. ä. wird durch die Geschäftsstellen der Verbraucherzentrale geleistet. 

3. Anmerkung/Schnittstellen

Weiterführende Informationen 昀椀nden sich auf der Homepage der LIGA-Fachberatungsstelle für 
Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatungsstellen und Schuldenprävention unter dem Link: 
http://www.fbs.liga-thueringen.de/

http://www.fbs.liga-thueringen.de/
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Projekt: Angebote zur gesundheitlichen Bildung 

1. Beschreibung/Beispiele

Gesundheitsbildung und Gesundheitsförderung sind die historisch gewachsenen Wurzeln der Fa-
milienbildung und spielen bis heute eine bedeutende Rolle: Die Bandbreite der Projekte reicht von 
Familienbildungsveranstaltungen über Ansätze der Gesundheitsförderung unter Einbeziehung der 
Eltern z. B. im Setting Kita bis hin zu Kampagnen, die über Angebote und Leistungen des Gesund-
heitssystems informieren und zur Nutzung motivieren. Ziel der Kursangebote im Bereich der Ge-
sundheitsbildung und Gesundheitsförderung ist es, die Menschen mit einem ganzheitlichen Blick 
bei der Suche nach einer zufriedenstellenden, individuellen Lebensgestaltung zu unterstützen und 
ihnen dabei zu helfen, die eigenen gesundheitlichen Belange wahrzunehmen und diese eigenver-
antwortlich zu gestalten. Die Angebote zielen dabei auf verschiedene Zielgruppen, z. B. Senioren, 
Eltern/-und/oder die ganze Familie, die Bevölkerung eines Stadtteils oder Menschen mit Migrations-
hintergrund.

Zu den Inhalten gehören beispielsweise Angebote der Allgemeinen Gesundheitsbildung (Präventive 
Gesundheitskurse, wie z. B. Kurse zur Sturzprävention, Erste Hilfe am Kind), Gesunde Ernährung 
(Elternkochkurse, wie z. B. Kochkurse für sozial benachteiligte Familien), zum Umgang mit Erkran-
kungen (z. B. Bindung bei Hyperaktivität von Kindern, Demenzpartnerschulungen) oder Angebote 
zum Kinder-, Familien- und Seniorensport (z. B. Familienwanderungen, Vater-Kind-Erlebnistag, Ak-
tivwoche für Senioren).

Neben klassischen Kursangeboten können hier beispielsweise auch Projekte gefördert werden, die 
stadt- oder ortsteilbezogen gemeinsam mit den Bewohnern Ideen für ein gesundes Leben im Quar-
tier entwickeln. Wege, um die Lebensbedingungen so gestalten zu können, dass Gesundheitsbelas-
tungen gesenkt (z. B. Stress, Lärm oder Unfallgefahren) und gesundheitliche Ressourcen vermehrt 
werden (z. B. soziale Netzwerke, Bildung oder Bewegung im Alltag) können gemeinsam entwickelt 
und umgesetzt werden. Solche Veränderungen der Lebens- und Arbeitsbedingungen haben Ein-
昀氀uss auf das Gesundheitsverhalten und begünstigen gesundheitsförderliche Lebensweisen.

2. Ausführungshinweise

–

3. Anmerkung/Schnittstellen

Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) hat Gesundheit Berlin-Brandenburg e. 
V. mit der Erstellung einer bundesweiten Datenbank über Projekte und Maßnahmen zur Gesund-
heitsförderung bei sozial Benachteiligten beauftragt. Dort werden Projekte und Maßnahmen der 
Gesundheitsförderung und Prävention erfasst, die sich an Kinder, Jugendliche, Erwachsene und 
Familien in schwierigen und belastenden Lebenssituationen wenden. Der Link zur Praxisdatenbank 
zur Gesundheitsförderung lautet: https://www.gesundheitliche-chancengleichheit.de. 

Es bieten sich auch Kooperationen mit den gesetzlichen Krankenkassen zur Umsetzung präventiver 
Gesundheitskurse und gesundheitsfördernder Maßnahmen an. Auch die Mitglieder der Landesge-
sundheitskonferenz Thüringen (LGK), die auf Basis gemeinschaftlich entwickelter Gesundheitsziele 
präventive und gesundheitsförderliche Maßnahmen anbieten, sind potentielle Kooperationspartner 
(www.lgk-thueringen.de).

Es sind Projekte ausgeschlossen, die gemäß der „Richtlinie zur Förderung von Angeboten zur Un-
terstützung P昀氀egebedürftiger im Alltag, ehrenamtlichen Strukturen, Modellvorhaben zur Erprobung 
neuer Versorgungskonzepte und Versorgungsstrukturen und der Selbsthilfe im Freistaat Thüringen“ 
bereits gefördert werden.

https://www.gesundheitliche-chancengleichheit.de
http://www.lgk-thueringen.de
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Projekt: Familienzentren

1. Beschreibung/Beispiele

Familienzentren sind mit ihren Familienbildungsangeboten wichtige Einrichtungen präventiver und 
kommunaler Jugendhilfe- und Familienpolitik und Sozialplanung. Sie erfüllen Aufgaben nach §§ 
16 und 80 des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (KJHG). In Thüringen gibt es aktuell 16 Familien-
zentren. Ihre Arbeit sehen die Familienzentren dort, wo Menschen in Beziehung zueinanderstehen 
und Verantwortung füreinander übernehmen. Dies umfasst Erziehungs- und Bildungsverantwortung 
sowie P昀氀ege-, Fürsorge- und Versorgungsverantwortung. Familie ist ein Ort für soziales Lernen und 
individuelle Persönlichkeitsentfaltung.

Familienzentren unterstützen mit ihrem Bildungs- und Begegnungsangebot das gelingende Zusam-
menleben und den Alltag von Familien. Sie stärken und fördern Wissen, Kompetenzen, Haltungen 
und Informationsstrategien in den drei wesentlichen Funktionsbereichen von Familie: Beziehung, 
Erziehung und Versorgung. Darüber hinaus sind Familienzentren Orte der Begegnung und des Kon-
takts sowie des Erfahrungs- und Meinungsaustauschs. Sie bieten familienbezogene Informationen 
sowie Unterstützung und Anregung von Familienselbsthilfe. 

Familienzentren vermitteln Beratungsangebote und familienentlastende Angebote. Sie arbeiten eng 
mit den örtlich verankerten Bildungs-, Sozial-, und P昀氀egeeinrichtungen zusammen und fördern re-
gionale Vernetzungsarbeit.

Potenzielle Angebote innerhalb von Familienzentren sind bspw. Elternstammtische, Musikgruppen, 
PEKIP-Kurse, Elternkurse, Spielgruppen, Eltern-Kind-Turnen, ELTERN-AGs, gemeinsames Essen, 
Sportgruppen, Flohmärkte, Aus昀氀üge, u. v. m. 

2. Ausführungshinweise

Mobile Familienzentren:
Im Rahmen des LSZ sind auch mobile Angebote der Familienzentren förderfähig. Gerade durch 
diese dezentrale Lösung können mehr Bürger:innen erreicht und der generationenübergreifende 
Dialog herbeigeführt werden. Hinsichtlich der mobilen Angebote der Familienzentren muss eine ent-
sprechende Konzeption erarbeitet werden. Geltende Qualitätsstandards bleiben erhalten.

Rechtsvorschriften:

• Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie gemäß § 16 SGB VIII

• Jugendhilfeplanung gemäß § 80 SGB VIII

3. Anmerkung/Schnittstellen

–
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Handlungsfeld 4: Beratung, Unterstützung und Information

Menschen können Leistungsansprüche nur geltend machen und Angebote wahrnehmen, wenn die 
Systembarrieren gering sind oder wenn sie sich selbstkompetent im Sozialraum bewegen können. 
Dafür sind Beratung, Unterstützung und Information unabdingbare Voraussetzung. Die Möglichkei-
ten, Beratung, Unterstützung und Informationen zu gewährleisten, sind vielfältig. 

Kommunen können im Rahmen des LSZ

• Beratungs- und Hilfsangebote für verschiedene Zielgruppen in verschiedenen Settings etab-
lieren, insofern familiäre Belange betro昀昀en sind,

• bestehende Hilfsnetzwerke um neue spezi昀椀sche Hilfen ergänzen,

• Materialien, Ratgeber, Kampagnen und digitale Portale zur Information von Familien heraus-
geben und initiieren,

• mobile und aufsuchende Beratungs- und Unterstützungsangebote organisieren,

• Ehrenamtliche als Multiplikatoren schulen,

• digitale Informationsportale erstellen.

Als Ziele für dieses Handlungsfeld lassen sich identi昀椀zieren:
• Familien und besondere unterstützungsbedürftige Zielgruppen innerhalb von Familien sind 

über die sie betre昀昀enden Angebote und Leistungsansprüche, über Unterstützungsmöglichkei-
ten und professionelle Hilfen adäquat informiert.

• Familien können sich bei Bedarf niedrigschwellig professionell und entsprechend ihrer spezi-
昀椀schen Lebenssituation beraten lassen. Sie 昀椀nden an zentralen und gut erreichbaren Orten 
Ansprechpartner, die sie vermitteln und die ihnen helfen.

• Menschen 昀椀nden für ihre spezi昀椀schen Situationen Unterstützung und Selbsthilfeangebote.

• Für Menschen, die ö昀昀entliche Beratungsangebote nicht wahrnehmen können oder in ihrer Teil-
habe gefährdet sind, gibt es mobile und aufsuchende Beratungs- und Informationsangebote 
und eine aufsuchende Unterstützung.

Im Rahmen des Landesprogrammes für das solidarische Zusammenleben der Generationen sollen 
für Familien nicht einfach neue Angebote generiert oder Zielgruppen ausdi昀昀erenziert, sondern alter-
native, an der Lebenswelt orientierte Zugangswege und -möglichkeiten erschlossen werden. 

Insbesondere für Zielgruppen, die ein hohes Maß an Unterstützung bedürfen, aber hohe Zugangs-
barrieren haben, geht es darum, dass neue Angebote in Settings statt昀椀nden und an den strukturellen 
Koppelungen ansetzen, die für Familien bedeutsam und primär relevant sind.

Ältere Menschen haben strukturelle Koppelungen in Interessensvereinen. Dort können mit anderen 
Organisationen präventive oder anderweitige Angebote etabliert werden. Menschen mit Behinde-
rungen sind möglicherweise an Behinderteneinrichtungen gebunden. Für Hochaltrige gibt es struk-
turelle Koppelungen zum Hausarzt oder P昀氀egeheim. 

An solchen bereits genutzten Settings und strukturellen Koppelungen müssen neue Angebote anset-
zen, wenn sie Familien erreichen wollen. Sie müssen mit und über Menschen etabliert und vermittelt 
werden, zu denen spezi昀椀sche Zielgruppen Kontakt haben und die von ihnen akzeptiert werden. Das 
können Lehrer, Erzieher, ehrenamtliche Betreuer, Trainer, Hausärzte, p昀氀egende Angehörige, Be-
triebsräte, Vorgesetzte, Nachbarn und andere Bezugspersonen sein, die Vertrauen genießen.
Insofern stehen im Landesprogramm Teilhabe- und Zugangschancen im Fokus.
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Allgemeines

• Förderung von Prozessbegleitung und Beratung zur Entwicklung von Angeboten von Einrich-
tungen, Trägern und Kommunen

• Quali昀椀zierung, Beratung von ehrenamtlich Tätigen

• qualitätssichernde Fort- und Weiterbildungsangebote für (ehrenamtlich) Tätige 

• Förderung von aufsuchenden und mobilen Angebotsformaten 

• Förderung von fachlicher Vernetzung, Austausch und Ö昀昀entlichkeitsarbeit 
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Beratung

Projekt: Servicestelle zu 昀氀exiblen Arbeitszeitmodellen für Arbeitgeber 
und Beschäftigte

1. Beschreibung/Beispiele

Ein Hauptproblem für Beschäftigte, die Fürsorgearbeit für Familienmitglieder leisten, stellt die knap-
pe Ressource Zeit dar. Information und Beratung setzt eine umfassende Kenntnis der möglichen 
Modelle, der betriebsorganisatorischen Anforderungen und Folgen, der Spezi昀椀k der verschiedenen 
Branchen unter Beachtung der Thüringer Besonderheiten und der betrieblichen Position des Be-
schäftigten voraus.

Beschäftigte werden unabhängig von Branchen für das Themenfeld sensibilisiert und umfassend 
informiert (lebensphasenorientiertes Personalmanagement, 昀氀exible Arbeitszeitmodelle, Spezi昀椀k von 
Zielgruppen, innerbetriebliche Unterstützungsmöglichkeiten, Kooperationsmöglichkeiten etc.). 

Aufgaben innerhalb dieses Angebotes können sein:

• Ausarbeitung von Informationsmaterialien, 

• Bereitstellung von Wissen,

• Individuelle Beratung,

• Organisation und Durchführung von Veranstaltungen,

• Anregung des Austauschs von Arbeitnehmern untereinander.
 
2. Ausführungshinweise

Zur Umsetzung dieser Projekte können u. a. niederschwellige Zugänge wie Kitas, ThEKiZ, Fami-
lienzentren, MGH´s, ortsansässige Unternehmen, Gemeindehäuser, gesundheitliche Einrichtungen, 
Bürgerbüros/-ämter, P昀氀egestützpunkte, Beratungsstellen sowie Kompetenzzentren „Vereinbarkeit 
Beruf und Familie“ (siehe Handlungsfeld 2) genutzt werden.

Rechtsvorschriften: 

• Gesetz zur Vereinheitlichung und Flexibilisierung des Arbeitszeitrechts (Arbeitszeitrechtsge-
setz - ArbZRG)

• Verordnung über Arbeitsstätten (Arbeitsstättenverordnung - ArbStättV)

3. Anmerkungen/Schnittstellen

• Projekt ArbeitsZeitGewinn: http://www.arbeitszeitgewinn.de/ 

• Literaturempfehlung: Institut der deutschen Wirtschaft Köln e. V. (Hrsg.). Handlungsempfeh-
lung. Flexible Arbeitszeitmodelle. Köln 2015. 
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Projekt: Niedrigschwellige P昀氀egeberatung/ Beratung von Beschäftigten 
mit zu p昀氀egenden Angehörigen

1. Beschreibung/Beispiele

Mit diesem Angebot soll eine wohnortnahe und am Bedarf der Familien orientierte p昀氀egerische, 
medizinische und rehabilitative Versorgung unterstützt werden. Durch die P昀氀egeberatung wird eine 
unabhängige Beratung zur p昀氀egerischen Versorgung im weitesten Sinne angeboten. Die P昀氀egebe-
ratung dient als Anlaufstelle bei Fragen rund um die P昀氀ege. Sie hat auch die Aufgabe, bestehende 
Leistungen der Versorgung und unterstützende Angebote so miteinander abzustimmen und zu ver-
netzen, dass die im Alltag tatsächlich benötigten Hilfen vor Ort und in der Region zusammengeführt 
werden können. P昀氀egeberatung kann p昀氀egenden Angehörigen deshalb auch bei der Vorbereitung 
und Organisation rund um die P昀氀ege Unterstützung bieten.

2. Ausführungshinweise

P昀氀egeberatung wird gemäß Sozialgesetzbuch (SGB) - Elftes Buch (XI) - Soziale P昀氀egeversicherung 
(Artikel 1 des Gesetzes vom 26. Mai 1994, BGBl. I S. 1014) nach § 7a, c (P昀氀egeberatung/P昀氀ege-
stützpunkte) gefördert. Diese Förderung ist vorrangig. P昀氀egeberatung leisten ansonsten die P昀氀ege-
kassen, P昀氀egestützpunkte sowie soziale Dienstleister mit P昀氀egeangeboten.

Rechtsvorschriften:

• Sozialgesetzbuch (SGB) - Elftes Buch (XI) - Soziale P昀氀egeversicherung § 7a, c

• Gesetz über die Familienp昀氀egezeit (Familienp昀氀egezeitgesetz - FPfZG)

• Thüringer Verordnung über die Anerkennung und Förderung von Angeboten und Unterstüt-
zung P昀氀egebedürftiger im Alltag (ThürAUPAVO)

• Klare Abgrenzung zu Kassenberatung, in Ergänzung, AGATHE, Alle gesund Altern, Thüringer 
Initiative gegen Einsamkeit

3. Anmerkungen/Schnittstellen 

• https://www.wege-zur-p昀氀ege.de/themen/beratung.html

• https://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/begri昀昀e-von-a-z/p/p昀氀egeberaterinnen-
und-berater.html    

• https://www.wir-p昀氀egen-thueringen.de/

• Thüringer P昀氀egepakt

• Agathe: https://www.vdek.com/LVen/THG/Vertragspartner/p昀氀ege-1/p昀氀egestuetzpunkte.html

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/begriffe-von-a-z/p/pflegeberaterinnen-und-berater.html   
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/begriffe-von-a-z/p/pflegeberaterinnen-und-berater.html   
https://www.wir-pflegen-thueringen.de/
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Projekt: Erziehungs-, Ehe-, Familien- und Lebensberatung (EEFLB)

1. Beschreibung/Beispiele

Erziehungsberatungsstellen und andere Beratungsdienste und -einrichtungen sollen gem. § 28 SGB 
VIII Kinder, Jugendliche, Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der Klärung und Bewältigung 
individueller und familienbezogener Probleme und der zugrundeliegenden Faktoren bei der Lösung 
von Erziehungsfragen sowie bei Trennung und Scheidung unterstützen. 

Erziehungs-, Ehe-, Partnerschafts- und Familienberatung sind Leistungen der Jugendhilfe, die so-
wohl im Rahmen einer allgemeinen Förderung der Erziehung in der Familie (§§16-18 SGB VIII) als 
auch als Hilfe zur Erziehung (§ 28 SGB VIII) erbracht werden können. 

Zum Angebot der allgemeinen Förderung der Erziehung in der Familie gehören:

• die Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung und Entwicklung junger Menschen,  

• die Unterstützung von Müttern, Vätern und anderen Erziehungsberechtigten bei der Verbesse-
rung der Wahrnehmung der Erziehungsverantwortung und  

• das Aufzeigen von Wegen, wie Kon昀氀iktsituationen in Familien gewaltfrei gelöst werden kön-
nen. (§ 16, Abs. 1 und 2 SGB VIII). 

Gem. § 17 SGB VIII haben Mütter und Väter im Rahmen der Jugendhilfe Anspruch auf Beratung in 
Fragen der Partnerschaft, wenn sie für ein Kind oder Jugendlichen zu sorgen haben oder tatsäch-
lich sorgen. Die Beratung soll helfen, ein partnerschaftliches Zusammenleben in der Familie aufzu-
bauen, Kon昀氀ikte und Krisen in der Familie zu bewältigen und im Falle der Trennung oder Scheidung 
die Bedingungen für eine dem Wohl des Kindes oder des Jugendlichen förderliche Wahrnehmung 
der Elternverantwortung zu scha昀昀en. 

§ 24 Abs.  4 ThürKJHAG erweitert den Anwendungsbereich des § 17 Abs. 1 SGB VIII und bestimmt, 
dass auch junge Menschen Beratung in Fragen der Partnerschaft in Anspruch nehmen können, 
wenn sie noch keine Kinder haben.

Gem. § 18 Abs.1 SGB VIII haben Mütter und Väter, die allein für ein Kind oder einen Jugendlichen zu 
sorgen haben oder tatsächlich sorgen, Anspruch auf Beratung und Unterstützung bei der Ausübung 
der Personensorge. 

Eine weitere Leistung ist gem. § 18 Abs. 3 SGB VIII die Beratung und Unterstützung von Eltern, 
Kindern und Jugendlichen, anderen Umgangsberechtigten sowie Personen, in deren Obhut sich der 
junge Mensch be昀椀ndet, bei der Ausübung des dem Wohl des Kindes dienenden Umgangsrechtes 
nach Maßgabe der § 1684 Abs.1 u.2 und § 1685 Abs. 1 u. 2 BGB. 

Nach § 27 SGB VIII besteht ein Rechtsanspruch auf Erziehungsberatung als einer Form der Hilfen 
zur Erziehung, wenn eine dem Wohl des Kindes oder des Jugendlichen entsprechende Erziehung 
nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist. Erziehungs-
beratung als Hilfe zur Erziehung richtet sich in Art und Umfang nach dem erzieherischen Bedarf im 
Einzelfall und soll das engere soziale Umfeld des Kindes oder des Jugendlichen einbeziehen. Sie 
umfasst insbesondere die Gewährung pädagogischer und damit verbundener therapeutischer Leis-
tungen (TMSFG, 2010, 234).

Das Angebot institutioneller Erziehungsberatung ist durch spezi昀椀sche Merkmale charakterisiert. So 
zeichnet sich Erziehungs- und Familienberatung als ein niedrigschwelliges Hilfsangebot für Kinder, 
Jugendliche, Eltern und andere Erziehungsberechtigte aus. Diese Niedrigschwelligkeit wird zum 
Beispiel durch einen freien Zugang ohne förmliche Leistungsgewährung und die Gebührenfreiheit 
bei Beratung und Therapie erreicht. Niedrigschwelligkeit ist ein Merkmal der Strukturqualität. 
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Erziehungsberatung bietet individuelle Hilfen (zum Beispiel Beratung, Kindertherapie) an. Dabei 
werden die Beratungs- und Therapieangebote nach den Erfordernissen der individuellen Situation 
昀氀exibel gestaltet. Sie beziehen das soziale Umfeld mit ein. Erziehungsberatung verbindet individuel-
le Hilfen mit präventiven Aktivitäten. 

Die präventiven Angebote entstehen aus den Erfahrungen der individuellen Beratung oder als Ant-
wort auf gesellschaftliche Entwicklungen und Anforderungen an Familien. Die präventiven Angebote 
erreichen die Adressaten in ihren jeweiligen Lebensbezügen. Die in einem Einzelfall notwendigen 
Hilfen können auch über die Möglichkeiten einer einzelnen Einrichtung hinausgehen. Erziehungs-
beratungsstellen entwickeln daher ein Netz von Kooperationsbeziehungen, um gegebenenfalls die 
Unterstützungsmöglichkeiten anderer Dienste einzubeziehen. Zugleich nutzen sie ihre aus indivi-
duellen und präventiven Hilfsangeboten gewonnenen Erfahrungen auch, um zur Weiterentwicklung 
des regionalen Hilfesystems und zur Verbesserung der Lebensbedingungen von Kindern, Jugend-
lichen und ihrer Familien beizutragen. Dies kann auch erfordern, die Fachö昀昀entlichkeit und die po-
litische Ö昀昀entlichkeit zu aktivieren. Damit übernimmt Erziehungsberatung auch familienpolitische 
Verantwortung. Die Problemstellungen, die von den Ratsuchenden an die Erziehungsberatung her-
angetragen werden, beruhen vielfach auf dem Zusammenwirken verschiedener – seelischer, sozia-
ler und körperlicher – Bedingungsfaktoren und Mehrfachbelastungen. Diesen multifaktoriellen Ursa-
chen wird durch die Zusammenarbeit von Fachkräften unterschiedlicher Fachrichtungen in einem 
multidisziplinären Team Rechnung getragen (Bundesministerium für Familie, Frauen und Jugend, 
1999, 12).

2. Ausführungshinweise

Rechtliche Grundlagen:  

• §§ 16, 17, 18, 20, 28 SGB VIII, 

• § 24 ThürKJHAG

• Fachliche Empfehlungen für Erziehungs-, Ehe, Familien- und Lebensberatungsstellen (2022) 

• QS EB-Qualitätsstandards für die Erziehungs-, Familien- und Jugendberatung der bke 

3. Anmerkungen/ Schnittstellen

Erziehungs-, Ehe-, Familien- und Lebensberatung kann sowohl ambulant als auch mobil bzw. auf-
suchend durchgeführt werden. Eltern, Kindern und Jugendlichen steht in Thüringen ein 昀氀ächen-
deckendes Netz mit 33 Erziehungs-, Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen (EEFLB) und 14 
Außenstellen zur Verfügung. Familien erfahren Unterstützung bei verschiedenen Problemlagen in 
der Familie, bei familiären Kon昀氀ikten und Krisen oder bei vorliegenden Risikofaktoren.

Außerdem gibt es seit 2005 mit der Onlineberatung eine virtuelle Beratung als besonders niedrig-
schwelliges Angebot. Träger der bke-Onlineberatung ist die Bundeskonferenz für Erziehungsbera-
tung e. V. Thüringen beteiligt sich aktuell mit zwei Beratungsstellen im Umfang von 2 Wochenstun-
den an der Onlineberatung (https://eltern.bke-beratung.de/views/home/index.html). 
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Projekt: Entwicklungspsychologische Beratung (EPB) 

1. Beschreibung/Beispiele 

Die Entwicklungspsychologische Beratung (EPB) ist eine bindungstheoretisch begründete Methode 
der Erziehungsberatung für Eltern und nahe Bezugspersonen mit Säuglingen und Kleinkindern. Sie 
beinhaltet die Vermittlung von allgemeinen entwicklungspsychologischem Wissen, die Sensibilisie-
rung für die individuellen Fähigkeiten des Kindes und die Stärkung der Beziehungskompetenzen von 
Eltern bzw. nahen Bezugspersonen.

EPB wird eingesetzt zur Prävention von Entwicklungsstörungen und Verhaltensau昀昀älligkeiten bei 
Kindern. Es handelt sich hierbei um ein videogestütztes Konzept. Eine Eltern-Kind-Interaktion wird 
auf Video aufgenommen und anschließend gemeinsam mit den Eltern oder einem Elternteil analy-
siert. Ziel ist es, die Eltern für die Bedürfnisse ihrer Säuglinge und Kleinkinder zu sensibilisieren und 
ihre Feinfühligkeit zu fördern. Durch die Stärkung der Eltern-Kind-Beziehung wird die emotionale 
Bindung gefördert und damit das Sicherheitserleben der Säuglinge und Kleinkinder stabilisiert.

2. Ausführungshinweise

Zielgruppen der EPB sind primär unsichere und überlastete Eltern, Familien in besonderen Lebens-
situationen wie z. B. Alleinerziehende, minderjährige Mütter und Väter, Familien von Frühgeborenen 
oder Eltern mit einer psychischen Erkrankung. Das Angebot ist für die Betro昀昀enen in den ausgewie-
senen Beratungsstellen kostenfrei. 

Als primäres Arbeitsfeld für EPB wird die Erziehungs-, Ehe-, Familien- und Lebensberatung gese-
hen, jedoch gelten auch angrenzende Arbeitsfelder wie Frühförderung, Schwangerschaftsberatung 
und Sozialpädiatrie als Einsatzfelder für EPB.

3. Anmerkungen/ Schnittstellen

Ansprechpartner:innen und weitere Informationen können hier https://www.tmasg昀昀.de/soziales/fa-
milie/beratung-und-unterstuetzung/entwicklungspsychologische-beratung abgerufen werden.

https://www.tmasgff.de/soziales/familie/beratung-und-unterstuetzung/entwicklungspsychologische-beratung
https://www.tmasgff.de/soziales/familie/beratung-und-unterstuetzung/entwicklungspsychologische-beratung
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Projekt: Elternberatung

1. Beschreibung/Beispiele

Elternberatung ist ein niedrigschwelliges Angebot für den Familienalltag. Sie orientiert sich individu-
ell an der einzelnen Familie und deren Mitglieder. Ein:e Pädagoge:in kommt zu den Familien nach 
Hause und berät bzw. begleitet die Familie in Familien- und Erziehungsfragen. Sie/er bietet dort 
ihre „Hilfe zur Selbsthilfe“ an, wo Eltern sich allein gelassen fühlen. Eltern erfahren Unterstützung 
im Elternsein. Wenn notwendig, begleitet die Beratungsperson die Eltern auch zu Institutionen und 
unterstützt in Antragsfragen. 

Beispiele für diese Form der Elternberatung sind das Projekt „Wellcome“ und Angebote im Zuge der 
Umsetzung des Bundesprogramms „Elternchance ist Kinderchance“.

Beispiel „Elternchance ist Kinderchance“:
Implementiert wurde dieses Angebot im Zuge der Umsetzung des Bundesprogramms „Elternchan-
ce ist Kinderchance“ und der entsprechenden Fachkräftequali昀椀zierung „Eltern- und Bildungsbeglei-
tung“. Ziel der Elternberatung ist es, „die Familie dort abzuholen, wo sie steht“, damit sie dem Kind 
trotz vielfältiger Belastungen Sicherheit und Geborgenheit vermittelt. Die Elternberatung wird von 
quali昀椀zierten Elternberatern im Familienzentrum oder Thüringer Eltern-Kind-Zentrum durchgeführt. 
Adressaten sind Eltern, Familien oder ihre einzelnen Mitglieder zu Themen rund um den Familien-
alltag, zu Erziehung und Bildung. Durch die tägliche Erreichbarkeit der Elternbegleiter:innen ist eine 
zeitnahe Hilfe und Beratung im Familienzentrum und Thüringer Eltern-Kind-Zentrum möglich eben-
so eine Vermittlung in kooperierende professionelle Dienste (u. a.  ASD, Erziehungsberatungsstelle, 
Schuldnerberatungsstelle etc.). Das Angebot wird in Familienzentren, Thüringer Eltern-Kind-Zent-
ren, Kitas und Jugendämtern vorgehalten. Schwerpunkt des Programmes „Elternchance II“ ist es, 
Bildungsberatung zu bieten und zu Bildungswegen und -übergängen zu beraten.

Beispiel „Eltern-AG“:
ELTERN-AG ist ein praxisorientiertes Präventionsprogramm der frühen Bildung, Elternschule und 
Jugendhilfe. Das Angebot richtet sich an Familien in besonders belastenden Lebenslagen, die durch 
konventionelle Hilfsangebote nur schwer bis gar nicht erreicht werden. Prägnant für ELTERN-AG 
ist der niedrigschwellige und aufsuchende Charakter, die aktivierende, wertschätzende Arbeitswei-
se und der Empowerment-Ansatz. Sie zielt auf werdende Eltern und Familien mit Kindern bis zur 
Einschulung ab und ist für die teilnehmenden Eltern kostenfrei. Die ELTERN-AG Gruppen werden 
in Wohnortnähe durchgeführt. Eine Kinderbetreuung wird bei Bedarf angeboten. Das Konzept der 
ELTERN-AG fokussiert die Eltern-Kind-Interaktion (Bindungsverhalten), die kindliche Entwicklung 
bis zur Einschulung sowie lebensweltliche und sozialräumliche Bedingungen. Durch die Merkmale 
„Einfachheit“ und „niedrige Zugangsschwelle“ 昀椀ndet das Programm bei den Adressat:innen der Ziel-
gruppe eine hohe Akzeptanz. 

2. Ausführungshinweise

Elternberatung wird derzeit über die Bundesprogramme „wellcome“, „Elternchance II – Familien früh 
für Bildung gewinnen“ gefördert.

3. Anmerkungen/Schnittstellen

• https://www.wellcome-online.de/ 

• https://www.elternchance.de/ 

• https://www.eltern-ag.de 
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Projekt: Allgemeine Sozialberatung/Lebensberatung

1. Beschreibung/Beispiele

(Allgemeine) Sozialberatung:
Sozialberatung umfasst ein Beratungsangebot für Einzelpersonen, Alleinerziehende oder Familien 
mit verschiedensten sozialen Problemstellungen. Die Sozialberatung kann als die erste Anlaufstelle 
für Menschen dienen, die sich in einer sozialen oder 昀椀nanziellen Notlage be昀椀nden und Rat, Hilfe 
oder Begleitung suchen.

Mögliche Beispiele des Beratungsangebots sind:

• Erstberatung zu sozialen Problemlagen verschiedenster Art,

• Information und Vermittlung von Hilfsdiensten und zu Fachämtern,

• Informationen zu Geld- und Sachleistungen der Sozialleistungsträger,

• Hilfestellung bei der Antragstellung,

• Erarbeitung von Problemlösungen durch Entwicklung von Lösungsansätzen,

• Aktivierung zur Selbsthilfe.

Häu昀椀ge Beratungsinhalte sind beispielsweise Probleme im Umgang mit Behörden (Hartz IV, So-
zialhilfe u. Ä.), 昀椀nanzielle Schwierigkeiten, familiäre Kon昀氀ikte, Arbeitslosigkeit oder Sucht. Im Zu-
sammenspiel vernetzter sozialer Hilfen nimmt die Sozialberatung eine klärende und orientierende 
Aufgabe wahr. Bei Bedarf erfolgt die Vermittlung zu spezialisierten Hilfediensten bzw. Fachbera-
tungsstellen.

(Allgemeine) Lebensberatung:
Lebensberatung wird oft von Menschen mit vielfältigen Problemlagen genutzt, um zunächst einen 
Klärungsprozess zu scha昀昀en, z. B. um zu erkennen, welches ihrer Probleme vorrangig zu bearbei-
ten ist oder um gezielt ausgewählte Einzelleistungen von Fachdiensten in Anspruch zu nehmen. Das 
psychosoziale Beratungs- und Hilfeangebot der Lebensberatung umfasst das Spektrum der Hilfe für 
Menschen in psychischen, sozialen, familiären, beru昀氀ichen und wirtschaftlichen Problemlagen. Die 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen klären, beraten, vermitteln und sind dabei behil昀氀ich, Veränderungs-
prozesse in Gang zu setzen. Die ganzheitliche Sichtweise und die Orientierung an den Ressourcen 
der Klienten bedingen die Haltung im Beratungsprozess. 

Die Lebensberatung bietet beispielsweise Beratung und Hilfe bei psychosozial bedingten Problem-
lagen wie

• Partnerschaftsproblemen

• Erziehungsschwierigkeiten

• Schwierigkeiten der Kinder (innerpsychische und/oder soziale Schwierigkeiten)

• Bewältigen einer akuten Krisensituation

• Informationsde昀椀zit über soziale Hilfen in allen Lebenslagen

• Schwierigkeiten im sorgsamen Umgang mit vorhandenen Einkünften und Vermögen

• De昀椀zite im Umgang mit Stress und Überforderung

• Orientierungslosigkeit in der Lebensplanung
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2. Ausführungshinweise

–

3. Anmerkungen/Schnittstellen

Allgemeine Lebens- und Sozialberatungsangebote gibt es insbesondere in Wohlfahrts- und Sozial-
verbänden.
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Projekt: Frauenkommunikationszentren

1. Beschreibung/Beispiele

Frauenkommunikationszentren sind Orte der Begegnung, der Kommunikation, Information, Politik, 
Kultur und Beratung. Mit ihrem Leistungsspektrum sind sie Teile des sozialen Hilfe- und Angebots-
system und Instrumente zur Umsetzung von Gleichstellungspolitik in Thüringen. Frauenzentren 
stehen allen Frauen o昀昀en, unabhängig von Alter, Nationalität, Religion oder Ausbildung. Durch be-
darfsgerechte niedrigschwellige Angebote sind Frauenzentren Anlaufstellen für Frauen, die bei der 
Bewältigung der Folgen gesellschaftlicher sowie persönlicher Veränderungen und in Krisen Unter-
stützung brauchen. Die Einrichtungen geben Selbsthilfegruppen die Möglichkeit, sich in ihren Räu-
men zu tre昀昀en.

Folgende Ziele verfolgen Frauenkommunikationszentren:

• Stärkung des Selbstwertgefühls von Frauen

• Abbau von Benachteiligungen für Frauen im beru昀氀ichen, gesellschaftlichen und privaten Le-
ben 

• Motivation zur Übernahme von politischer, gesellschaftlicher und beru昀氀icher Verantwortung 

• Sensibilisierung der Ö昀昀entlichkeit zur Thematik „Gewalt gegen Frauen“ 

• niedrigschwellige Beratung und Begleitung von Frauen in besonderen, schwierigen Lebens-
situationen 

• Sensibilisierung der Ö昀昀entlichkeit für frauenspezi昀椀sche Belange 

• gendergerechte Zukunftsperspektiven

• Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf 

Durch die Einbindung in örtliche und überregionale Netzwerke nehmen Frauenzentren eine wichtige 
gesellschaftspolitische Aufgabe wahr. 

2. Ausführungshinweise

Qualitätsstandards werden gegenwärtig erarbeitet.

3. Anmerkungen/Schnittstellen

–
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Unterstützung

Projekt: Sicherheitsbegleiter:innen

1. Beschreibung/Beispiele

Sicherheitsbedürfnisse zählen zu den existentiellen Bedarfslagen insbesondere von älteren Men-
schen. Ältere und insbesondere Hochaltrige orientieren sich aufgrund ihrer physiologischen und 
psychischen Kompetenzen anders in Räumen. Sie artikulieren, was Komplexitätsbewältigung be-
tri昀昀t, spezi昀椀sche Bedürfnisse, sind stärker von Krankheitsbildern wie Depressionen, Angststörun-
gen, kognitiven Einschränkungen und der Verschlechterung von Seh- und Hörkompetenzen sowie 
Mobilitätseinschränkungen betro昀昀en. Sie sind aufgrund ihrer körperlichen und psychischen Voraus-
setzungen viel weniger wehrhaft gegenüber Übergri昀昀en als andere Alterskohorten. Außerdem wer-
den Ältere aufgrund ihrer spezi昀椀schen Lebenssituation und insbesondere hochaltrige Menschen 
stärker als andere Altersgruppen (ausgenommen Kinder) zu Zielgruppen von Kriminellen und kri-
minellen Gruppen sowie zu teilhabegefährdeten Opfern von häuslicher und institutioneller Gewalt. 
Insofern erscheint es sinnvoll, Sicherheitsbedürfnisse altersspezi昀椀sch zu betrachten und die Ge-
staltung der Wohn- und Lebenswelt an diesen spezi昀椀schen Sicherheitsbedürfnissen von älteren 
Menschen auszurichten. 

Relevante Sicherheitsbereiche für ältere Menschen sind:

• Gefährdungspotentiale im ö昀昀entlichen Raum hinsichtlich komplexer Verkehrssituationen, 
Lärm, mangelnder Orientierungs- und Hilfemöglichkeiten, Barrieren u. dgl.,

• Gefährdungspotentiale im ö昀昀entlichen Raum durch Kriminalität (insbesondere Diebstahl und 
Gewalt),

• Gefährdungspotentiale im privaten Raum durch Kriminelle (Wohnungseinbrüche, sittenwidrige 
Haustürgeschäfte),

• Gefährdungspotentiale im privaten Raum durch häusliche Gewalt insbesondere gegenüber 
teilhabegefährdeten hochaltrigen Menschen mit kognitiven und körperlichen Beeinträchtigun-
gen und Menschen mit Behinderungen,

• Gefährdungspotentiale in Einrichtungen mit einer hohen strukturellen Abhängigkeit (Kranken-
häuser, P昀氀egeeinrichtungen) 

• Gefährdungspotentiale in virtuellen Räumen, insbesondere dem Internet (Stichwort Cyberkri-
minalität mit der speziellen Zielgruppe der Älteren) 

• Gefährdungspotentiale hinsichtlich unlauterer Vertragsabschlüsse über die Haustür, über das 
Telefon und das Internet. 

Anliegen dieses Projektes ist die Ausbildung und der Einsatz von ehrenamtlichen Sicherheitsbeglei-
ter:innen, die

• Ältere in spezi昀椀schen Sicherheitsbereichen beraten und begleiten,  

• sich als Partner:innen der örtlichen kriminalpräventiven Räte verstehen und

• kommunal Senior:innen beraten.

Sicherheitsbegleiter:innen können einen Beitrag dazu leisten, dass sich Senior:innen sicherer füh-
len, steigern die Lebensqualität durch ein stärkeres Sicherheitsgefühl, minimieren Risiken im ö昀昀ent-
lichen (Verkehrs)raum und unterstützen dabei Selbsthilfepotenziale.
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Ehrenamtliche Sicherheitsbegleiter:innen:

• arbeiten eng mit der örtlichen Polizei, der örtlichen Verwaltung und dem Seniorenbeirat in allen 
Fragen der Sicherheit zusammen und geben Hinweise für Sicherheitsde昀椀zite,

• beraten auf Anfrage niedrigschwellig ältere Menschen in sicherheitsrelevanten Fragen und 
vermitteln sie bei Bedarf an zuständige professionelle Stellen,

• führen anlassbezogene und aufsuchende Prävention durch und vermitteln fachkompetente 
Ansprechpartner:innen bei weitergehenden Fragen.

• informieren und beraten über Gefahren und Sicherheit im privaten, ö昀昀entlichen und institutio-
nellen Raum.

2. Ausführungshinweise

Voraussetzung für den Einsatz von ehrenamtlichen Sicherheitsbegleiter:innenn sind örtliche Sicher-
heitspartnerschaften zwischen Polizei, Verwaltung und gegebenenfalls mit der Justiz bzw. dem Ver-
braucherschutz. 

3. Anmerkungen/Schnittstellen

• https://www.thueringen.de/th3/polizei/bildungseinrichtungen/aktuelles/pressemel-
dung/106680/index.aspx 
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Projekt: Seniorenbegleiter:innen

1. Beschreibung/Beispiele

Die Betreuung durch Seniorenbegleiter:innen kann durch ehrenamtlich tätige Seniorenbegleiter:in-
nen oder ehrenamtliche Betreuer:innen abgesichert werden. Z. T. wird dieses Setting auch als Se-
niorenbetreuung bezeichnet. Die Absicht ist, alten Menschen durch die individuelle Zuwendung und 
höhere Wertschätzung mehr Sicherheit und Orientierung zu geben. Die zusätzliche Betreuung und 
Aktivierung ermöglichen den Austausch mit anderen Menschen, die die Teilhabe am Leben in der 
Gemeinschaft fördert und insgesamt die Lebensqualität älterer Menschen steigert. 

Verschiedene Träger der Sozialen Arbeit bilden ehrenamtliche Seniorenbegleiter:innen, die auch 
nichtp昀氀egebedürftige und insbesondere hochaltrige Menschen besuchen und betreuen aus bzw. 
setzen diese ein. Hintergrund ist, dass aktuell etwa 20 Prozent aller Senior:innen über 70 Jahren in 
Deutschland allein leben und niemanden haben, mit dem sie sich regelmäßig austauschen können 
und von dem sie niedrigschwellige Hilfe erhalten. 

Seniorenbegleiter:innen sollen diese Lücke schließen. Sie leisten älteren Menschen Gesellschaft, 
begleiten diese zu Veranstaltungen, machen mit ihnen Gesellschaftsspiele oder lesen vor. Dabei 
erledigen Seniorenbegleiter:innen in der Regel keine Haushalts- oder p昀氀egerische Aufgaben. Ihre 
Tätigkeit ist ehrenamtlich und muss bis auf eine Aufwandsentschädigung für Fahrtkosten nicht von 
der betro昀昀enen Person bezahlt werden. 

Seniorenbegleiter:innen sind Personen, die gesundheitlich 昀椀t und bereit sind, sich ehrenamtlich zu 
engagieren. Die Ausbildung zur/zum Seniorenbegleiter:in ist kostenlos und 昀椀ndet meistens an der 
örtlichen Volkshochschule oder Trägern der Sozialen Arbeit statt. In mehreren Modulen erhalten sie 
Informationen u. a. zu den Themen: Alt werden in unserer Gesellschaft, Altersmedizin, Gesprächs-
führung und Kommunikation, Strukturierung und Aktivierung im täglichen Leben, praktische Hilfen, 
lokale Strukturen und Netzwerke, rechtliche Grundlagen, altengerechtes Wohnen und altengerechte 
Hilfsmittel. 

2. Ausführungshinweise

Mit Inkrafttreten des P昀氀egestärkungsgesetzes (PSG) II zum 1. Januar 2017 wurde die zusätzliche 
Betreuung von Menschen mit dementiellen Erkrankungen, die bis Ende des Jahres 2016 im § 87b 
SGB XI geregelt wurde, in den § 43b SGB XI überführt. Dadurch wird der Anspruch von P昀氀ege-
bedürftigen, der auf zusätzliche Betreuung und Aktivierung, die über die nach Art und Schwere der 
P昀氀egebedürftigkeit notwendige Versorgung hinausgeht gesetzlich festgeschrieben.

Finanzierungsgrundlage kann auch das SGB XI sein, wenn es sich um niedrigschwellige Betreu-
ungsleistungen für Demenzerkrankte handelt. Allerdings bestehen bei vielen Hochaltrigen und ein-
sam lebenden Menschen diese Leistungsansprüche nicht.

3. Anmerkungen/Schnittstellen

Gute Beispiele in Thüringen: Herbstzeitlose beim Seniorenbüro Saalfeld-Rudolstadt, Seniorenbüro 
Jena, Schutzbund der Senioren in Erfurt, verschiedene Kreisverbände der AWO Thüringen, Wei-
mars Gute Nachbarn.
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Projekt: Seniorenlots:innen

1. Beschreibung/Beispiele

Anliegen von Seniorenlots:innen ist es, der Vereinsamung und Isolation älterer Menschen durch 
wohnortnahe, ortsspezi昀椀sche Betreuungsnetzwerke entgegenzuwirken und dem Wunsch vieler äl-
terer Menschen und deren Angehörigen nachzukommen, bereits vor der P昀氀egebedürftigkeit ein ge-
eignetes Beratungs- und Hilfeangebot in Anspruch nehmen zu können. 

Die drei wesentlichen Ziele von Seniorenlots:innen sind:

• die Selbstbestimmtheit von Senior:innen zu erhalten, 

• deren Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen und

• Prävention zu fördern. 

Seniorenlots:innen sollen die Lücke zwischen P昀氀egestützpunkten und Senior:innen im Vorfeld einer 
P昀氀ege schließen. Folgt man dem Saarländer Modell handelt es sich um auf der Ebene der Land-
kreise angesiedelte hauptamtliche Lots:innen, die in Kooperation mit aktiven ehrenamtlichen Senio-
renlots:innen in Städten und Gemeinden sowohl aufsuchende als auch begleitende Hilfe im gewohn-
ten Lebensumfeld aufzeigen. Ansprechpartner:innen des Projektes sind hierbei die „Leitstellen Älter 
werden“ der Landkreise. Als Vertrauenspersonen können Seniorenlots:innen auf bedarfsgerechte 
Hilfen hinweisen und diese auch im Falle von Desorientierung, Sucht oder Vereinsamung passge-
nau ermitteln. 
Zudem sind Seniorenlots:innen in den für die Seniorenhilfe zuständigen Gremien der Kommunen 
wie beispielsweise als Ansprechpartner:innen in Seniorenbeiräten aktiv.

In anderen Modellen sind Seniorenlots:innen ehrenamtlich auch direkt in Wohnquartieren aktiv. Sie 
haben dort u. a.  folgende Aufgaben: 

• Vermittlung fachlicher Unterstützung, 

• Hilfe bei der Kontaktaufnahme mit professionellen Stellen, 

• Information über Hilfen und die

• Zusammenarbeit mit der Kommunalverwaltung, den Beratungsstellen, Selbsthilfeeinrichtun-
gen und sozialen Dienstleistern.

Dabei gelten als Zielgruppen nicht nur Ältere, sondern generell auch Menschen mit einem Hilfebedarf.  

2. Ausführungshinweise 

–

3. Anmerkungen/Schnittstellen

Seniorenlots:innen haben eine Ähnlichkeit mit Seniorenbegleiter:innen, deren Träger in Thüringen 
u. a.  Seniorenbüros sind. 

• Siehe auch das Landesprogramm im Saarland:  
https://www.das-saarland-lebt-gesund.de/projekte/projekt-aktiv_statt_einsam

• Seniorenlotsen Bodensee: https://www.verkehrswacht-bodenseekreis.de/index.php?id=48 
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Projekt: P昀氀egebegleiter:innen

1. Beschreibung/Beispiele

P昀氀egebegleiter:in ist ein Ansatz der auf die Begleitung p昀氀egender Angehöriger durch speziell quali昀椀-
zierte Freiwillige zielt. Er setzt auf die persönliche Entwicklung vertrauensvoller Beziehungen – nicht 
auf Dienstleistungen – und er orientiert sich an den Prinzipien von Wahlfreiheit und Selbstbestim-
mung.

Das Angebot ist unentgeltlich und o昀昀en. Es ist geprägt vom gemeinsamen Lernen im Austausch, 
vom Geben und Nehmen zwischen den p昀氀egenden Angehörigen und den P昀氀egebegleiter:innen 
und P昀氀egebegleitern. Diese verstehen sich in einer Art „Brückenfunktion“ – sie geben p昀氀egenden 
Angehörigen Informationen über Entlastungsmöglichkeiten und Hilfsangebote vor Ort und vermit-
teln damit ins professionelle System hinein. So entsteht ein „P昀氀ege-Mix“, an dem viele Akteure be-
teiligt sind, – Angehörige, Nachbarn, Professionelle und Freiwillige. Diese verbinden sich zu einem 
persönlichen Netzwerk, das entlastet und die Versorgung und P昀氀ege zu Hause auch dort möglich 
macht, wo eine einzelne p昀氀egende Person längst an persönliche Grenzen stoßen würde. Durch 
P昀氀egebegleitung gelingt es, die Inanspruchnahme entlastender Dienste zu verbessern. Dies ist vor 
allem für diejenigen p昀氀egenden Angehörigen besonders wichtig, die vorher völlig alleine für die P昀氀e-
geaufgabe zuständig waren. 

P昀氀egebegleitung folgt einem bedürfnisorientierten Ansatz. Ausgangspunkt des Engagements sind 
die ermittelten Bedürfnisse p昀氀egender Angehöriger. Nur in Rückbezug auf sie werden die Aufgaben-
stellungen für P昀氀egebegleiter:innen nachvollziehbar. 

2. Ausführungshinweise 

–

3. Anmerkungen/Schnittstellen

Bundesweit haben sich die ehrenamtlichen P昀氀egebegleiter:innen zu Gruppen zusammengeschlos-
sen. In Thüringen koordinieren lokale P昀氀egebegleiter-Initiativen an verschiedenen Standorten die 
P昀氀egebegleitergruppen und vermitteln P昀氀egebegleiter:innen an die p昀氀egenden Angehörigen. 

Das Projekt „Netzwerk P昀氀egebegleiter in Thüringen“ wird durch das Thüringer Ministerium für Arbeit, 
Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie sowie durch die Landesverbände der P昀氀egekassen im 
Freistaat Thüringen gefördert. 

• Netzwerk p昀氀egeBegleitung: http://www.p昀氀egebegleiter.de/ 

http://www.pflegebegleiter.de/
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Projekt: Entlastung für Senior:innen im eigenen Wohnraum

1. Beschreibung/Beispiele

Mit steigendem Alter und abnehmender Gesundheit und Mobilität benötigen Senior:innen für den 
Verbleib im eigenen Wohnraum sowie bei der Bewältigung ihres Alltags immer häu昀椀ger Entlastung 
und Unterstützung durch Dritte. Dieser Bedarf an niedrigschwelliger Hilfeleistung resultiert häu昀椀g 
aus der Tatsache, dass keine familiären Netzwerke (mehr) vorhanden sind und nachbarschaftliche 
Hilfeleistungen nicht (mehr) gewährleistet werden können. Dabei wird die Unterstützung im Alltags-
leben bspw. beim Tragen von Einkaufstaschen, der Begleitung bei Behördengängen und Arztbe-
suchen, beim Schneeschippen, Rasenmähen, der Versorgung von Haustieren sowie bei Renovie-
rungs- bzw. Tapezierarbeiten und Ähnlichem, dringend benötigt. 

2. Ausführungshinweise

Förderfähig sind nicht die Angebote an sich, sondern die Konzeptionsentwicklung sowie das Vor-
halten entsprechender niedrigschwelliger Angebote.

3. Anmerkungen/Schnittstellen

–
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Projekt: Umzugshelfer:innen für Senior:innen und Menschen mit Behin-
derung

1. Beschreibung/Beispiele

Hochaltrige Senior:innen haben im Regelfall nicht mehr die Kraft, selbst bei einem Umzug anzu-
packen. Kinder und Enkel sind beru昀氀ich stark eingespannt oder wohnen viele Kilometer entfernt, so 
dass ihnen die Zeit fehlt, einen so wichtigen Umzug zu planen und zu organisieren. Dabei können 
Zielgruppen solcher niedrigschwelligen Umzugshilfen nicht nur Ältere sein, sondern auch Menschen 
mit Behinderung oder kinderreiche Familien oder Alleinstehende, denen eigene Organisationsres-
sourcen fehlen. Hier benötigen Ältere die Unterstützung von Dritten. Ein Umzug bedeutet mehr als 
Kartons packen und anschließend die Wohnung wechseln. Es ist eine Veränderung, eine neue Um-
gebung, eine neue Wohnung, neue Nachbarn, neue Freunde, ein neuer Alltag, ein neuer Lebens-
abschnitt und vieles mehr.

Umzugshelfer:innen bieten Begleitung und Unterstützung bei der Erledigung der anstehenden Be-
lange: Unterstützung bei Formalitäten und Behördengängen z. B. dem Au昀氀ösen des (alten) Mietver-
trages, der Wohnungsübergabe an den/die (alte/n) Vermieter:in, die Organisation von Unterstützung 
beim Ein- und Auspacken, die Hilfe beim Ab- und Aufbau des Mobiliars sowie von Einbauten, von 
Möbeln im Rahmen des Umzuges, von der Hilfe bei der Installation der Anschlüsse von Elektro-
geräten, Telefon, PC oder der Musikanlage. Beratung und Unterstützung beim seniorengerechten 
Einrichten und Gestalten der Wohnung.

2. Ausführungshinweise 

Geschulte Ehrenamtliche können diese Arbeiten ausführen. Eine Vermittlung kann über Senioren-
büros, Seniorengenossenschaften, Mehrgenerationenhäuser, Stadtteilbüros, Quartiersmanager etc. 
erfolgen. Dabei ist auch eine Kooperation mit Wohnungsgenossenschaften in den Kommunen mög-
lich. Förderfähig ist nicht die Umzugshilfe an sich, insofern es sich um gewerbliche Anbieter handelt, 
sondern die Organisation solcher niedrigschwelliger Hilfen.

3. Anmerkungen/Schnittstellen

Es gibt spezielle Umzugsunternehmen und Dienstleister für Senior:innen, die die individuellen Situ-
ationen von älteren Menschen berücksichtigen, wie z. B.: http://www.seniorenservice60plus.de

http://www.seniorenservice60plus.de
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Projekt: Unterstützung durch Alltagshilfen

1. Beschreibung/Beispiele

Die Lebenssituation von Familien kann u. a. durch 昀椀nanzielle Belastungen, die Vereinbarkeit von Fa-
milie und Beruf bzw. Beruf und P昀氀ege sowie wegbrechende familiäre Netzwerke negativ beein昀氀usst 
werden. Umso wichtiger ist es, dass sie eine soziale Infrastruktur vor昀椀nden, die ihren Bedürfnissen 
und Interessen sowie ihren spezi昀椀schen Unterstützungs- und Förderbedarfen entspricht. Zielgrup-
pen solcher niedrigschwelliger Alltagshilfen können Familien in besonderen Lebenslagen, Alleiner-
ziehende und kinderreiche Familien, Familien mit behinderten Kindern oder Elternteilen, hochaltrige 
Menschen sein, also Familien, die über zu geringe eigene Ressourcen verfügen.

Beispiele für Alltagshilfen können sein: 

• Hilfeleistungen im Haushalt – einkaufen, Fenster putzen, bügeln

• die Vermittlung von Leihoma/Leihopa, Kinderbetreuung

• Kindersachentauschbörse

• Ausfüllen von Formularen/Begleitung bei Behördengängen

• mobile Angebote

• Patenschaften

• Kurzzeitp昀氀ege, P昀氀egeseminare, Selbsthilfegruppen

2. Ausführungshinweise 

Förderfähig sind vor allem die vermittelnden Organisationssettings solcher niedrigschwelliger Unter-
stützungshilfen, die durch ehrenamtliches Engagement geleistet werden, sowie Aufwandsentschä-
digungen.
Zu beachten: 

• Koordination durch Fachpersonal 

• Erweitertes Führungszeugnis der Helfenden, insofern Kinder und Jugendliche davon betro昀昀en 
sind

3. Anmerkungen/Schnittstellen

• https://seniorenhilfe-suhlzellamehlis.de/

https://seniorenhilfe-suhlzellamehlis.de/
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Projekt: Technikbegleiter:innen

1. Beschreibung/Beispiele

Der Zugang zu weiteren entlastenden Hilfen (Onlinebanking, Einkaufsservice, Hol- und Bringe-diens-
te, Gesundheitsforen u. a.) im Alltagsleben wird auch – und zunehmend - über die Nutzung des 
Internets ermöglicht. Zukünftig werden diese Dienste an Bedeutung gewinnen. Auch die Verbindung 
und Kommunikation mit der Außenwelt und ggf. den Familienmitgliedern geschehen zunehmend 
über die Nutzung digitaler Medien.

Für Menschen, die den eigenen Wohnraum nicht mehr verlassen können, bietet das Internet einen 
bunten Strauß an Informationen, Hilfs-, Kultur-, Bildungs- und Zerstreuungsangeboten. Davon zu 
partizipieren setzt neben der technischen Hard- und Software eine dementsprechende Mediennut-
zerkompetenz voraus.

Technikbegleiter:innen können ältere Menschen im Umgang mit technischen Geräten, digitalen Me-
dien und internetbasierten Diensten beraten und unterstützen und damit auch deren allgemeine 
Technik- und Medienkompetenzen fördern. Dazu können individuelle Hilfestellungen in der eigenen 
häuslichen Umgebung angeboten werden. Mit dem Engagement der Technikbegleiter:innen können 
auch diejenigen Älteren erreicht werden, die bisher wenig Erfahrungen mit modernen Technologien 
und dem Internet haben.

Als mobile Teams werden Technikbegleiter:innen Ältere in ihren Haushalten und an zentralen Orten 
im Quartier entgeltfrei dabei unterstützen, digitale Netzwerke, Medien und andere hilfreiche techni-
sche Systeme zu nutzen und sie so auf dem Weg in die digitale Welt begleiten. 

Die selbstgewählten Themen für Fortbildungen umfassen Haushalts-, Sicherheits-, Kommunikati-
ons- und Interaktionstechniken sowie Fragen des Datenschutzes. Durch den Aufbau von Initiativen 
zur Technikbegleitung in den Quartieren sollen besonders bisher technikunerfahrene Ältere erreicht 
werden. 

2. Ausführungshinweise 

–

3. Anmerkungen/Schnittstellen

Das Projekt „Aktiv mit Medien“ des Mit Medien e.V., ehemals Landes昀椀lmdienst Thüringen e.V., rea-
lisiert in Thüringen eine Ausbildung zum/r digitalen Medienmentor:in. In ihr werden ältere Ehrenamt-
liche in verschiedenen Ausbildungsmodulen als digitale Experten ausgebil det, um später andere 
Ältere in allen Fragen der Mediennutzung zu unterstützen: https://mitmedien.net/aktiv-mit-medien/

https://mitmedien.net/aktiv-mit-medien/
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Projekt: Großelterndienste

1. Beschreibung/Beispiele

Großeltern sind für Kinder wichtige Bezugspersonen. Oft haben sie mehr Zeit als die Eltern und 
verfügen über eine gelassenere Grundhaltung. Allerdings ist der Kontakt zwischen den Generatio-
nen aus verschiedensten Gründen (z. B. eine große räumliche Entfernung) nicht selbstverständlich. 
Hier setzen generationsübergreifende Angebote an, die sich an die „Großelterngeneration“, die gern 
Kontakt zu Kindern und Familien haben möchte und an Familien, die sich den Kontakt und die Ent-
lastung durch Großeltern wünscht, an. Die entstehenden Beziehungen stellen eine Bereicherung für 
alle Beteiligten dar. Die Vermittlung erfolgt über eine zentrale Stelle, die auch als Ansprechpartner 
für alle Beteiligten fungiert. Sie bildet auch einen festen und neutralen Ort für Gespräche, Kennen-
lerntre昀昀en, fachliche Begleitung, Kontinuität und Stabilität.

Bundesweit gibt es unterschiedliche Projekte, die dem Bedarf an „Großelterndiensten“ nachkom-
men. Als Beispiel sei der Erfurter Großelterndienst erwähnt. Auf ehrenamtlicher Basis werden junge 
Familien oder Alleinerziehende mit Kindern an junggebliebene Senioren vermittelt, die Freude daran 
haben, Kinder durch regelmäßige Tre昀昀en auf ihrem Lebensweg zu begleiten.

2. Ausführungshinweise

Zu beachten sind:

• vertragliche Bindung (Kooperationsvereinbarung, Ehrenkodex-Verhaltensregeln)

• polizeiliches Führungszeugnis, „Erste Hilfe am Kind“-Nachweis, Versicherung, Referenzen

• regelmäßige Re昀氀exions- und Austauschtre昀昀en 

• gemeinsame Schulungen

3. Anmerkungen/Schnittstellen

• https://www.der-grosselterndienst-erfurt.de/ 

• https://www.tausendtaten.de/de/projekte-und-aktionen/co-pilot--leih-gro%C3%9Feltern.html

https://www.der-grosselterndienst-erfurt.de/
https://www.tausendtaten.de/de/projekte-und-aktionen/co-pilot--leih-gro%C3%9Feltern.html
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Projekt: Nachbarschaftshilfen

1. Beschreibung/Beispiele

Es gibt in den Landkreisen immer mehr Menschen, die kleine Hilfeleistungen bei den Dingen des 
alltäglichen Lebens benötigen. Viele von ihnen haben jedoch keine Möglichkeit, diese Unterstützung 
durch Verwandte oder Freunde einzuholen. Oft geht es nur um Dinge wie die Begleitung bei einem 
Spaziergang, beispielsweise bei einer älteren Dame, die sich allein nicht sicher fühlt. Auch viele  
Alleinerziehende geraten immer wieder in Situationen, in denen sie Unterstützung brauchen. 

Durch den demographischen Wandel und die zunehmende Pluralisierung der Lebenslagen wird 
der Bedarf an organisierter gegenseitiger Hilfe in naher Zukunft noch um ein Vielfaches ansteigen. 
Schon jetzt macht sich auch in ländlichen Regionen bemerkbar, dass die natürlichen sozialen Unter-
stützungssysteme stark abnehmen und eine steigende Zahl von Personen nicht mehr durch eigene 
soziale Kontakte unterstützt werden. Um dieser Entwicklung entgegenzutreten, können Nachbar-
schaftshilfen und -netzwerke initiiert und gelebt werden. 

Beispiel Projekt NAHbarn in Jena:
Das Projekt NAHbarn des Tausend Taten e. V. – Verein für Tatendrang bringt hierzu ein Tandem, 
bestehend aus einem Ehrenamtlichen und einem alleinlebenden, älteren Menschen, zusammen. 
Die Tandempartner:innen tre昀昀en sich wöchentlich, verbringen Zeit miteinander, unterstützen sich, 
lernen sich kennen und unternehmen gemeinsam etwas. „NAHbarn“ ersetzt nicht die P昀氀ege- oder 
Haushaltsdienste, sondern fördert den Dialog der Generationen, ermöglicht Begegnungen zwischen 
Jung und Alt und setzt ein klares Zeichen gegen Vereinsamung. Und all das im Ehrenamt. Durch ge-
meinsame Aktivitäten nehmen die Tandempartner:innen am nachbarschaftlichen Leben außerhalb 
der eigenen vier Wände teil. 

Beispiel: Digitale Informationssysteme und -plattformen

Digitale Informationssysteme für Familien stellen Informationen und digitale Angebote in der 
Kommune bereit, die sie im Alltag unterstützen. Familien werden durch ein umfassendes Informa-
tionssystem zeitlich entlastet, erhalten schnelle digitale Zugänge zu Angeboten und zeitgemäßen 
Formaten für die Ausgestaltung der Angebote. So können Leistungen medienbruchfrei online be-
antragt und überörtliche Seiten verlinkt werden. 

Viele Themenseiten für Familien (wie beispielsweise Gesundheit, Ernährung, P昀氀ege), die auf über-
örtlicher Ebene angeboten werden, können so besser vor Ort bekannt gemacht werden.  Eine digi-
tale Informationsplattform, die darüber hinaus auch als „Familienwegweiser“ fungiert, scha昀昀t einen 
Überblick über die Angebotslandschaft in der Nähe. Wenn Familienseiten regelmäßig über Veran-
staltungen informieren und an Termine erinnern, wird die Informationsweitergabe mit der Funktion 
des Wegweisers in einer Anwendung verknüpft.

Weitere Informationen unter:

• https://familienportal.de/  

2. Ausführungshinweise

Förderfähig sind nicht direkte Unterstützungsleistungen für Familien von Nachbarn, sondern die 
Organisation von Nachbarschaftshilfen, die dem Charakter nach niedrigschwellig und ehrenamtlich 
erbracht werden. 

https://familienportal.de/
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3. Anmerkungen/Schnittstellen

• https://www.tausendtaten.de/nahbarn/ 

https://www.tausendtaten.de/nahbarn/
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Information

Projekt: Digitale Informationssysteme und -plattformen

1. Beschreibung/Beispiele

Digitale Informationssysteme für Familien stellen Informationen und digitale Angebote in der Kom-
mune bereit, die sie im Alltag unterstützen. Familien werden durch ein umfassendes Informations-
system zeitlich entlastet, erhalten schnelle digitale Zugänge zu Angeboten und zeitgemäßen For-
maten für die Ausgestaltung der Angebote. So können Leistungen medienbruchfrei online beantragt
und überörtliche Seiten verlinkt werden.

Viele Themenseiten für Familien (wie beispielsweise Gesundheit, Ernährung, P昀氀ege), die auf über-
örtlicher Ebene angeboten werden, können so besser vor Ort bekannt gemacht werden. Eine digitale
Informationsplattform, die darüber hinaus auch als „Familienwegweiser“ fungiert, scha昀昀t einen Über-
blick über die Angebotslandschaft in der Nähe. Wenn Familienseiten regelmäßig über Veranstaltun-
gen i nformieren und an Termine erinnern, wird die Informationsweitergabe mit der Funktion
des Wegweisers in einer Anwendung verknüpft.

Beispiel für digitale Informationsplattform: Erweiterung des Internetportals „Familienpro昀椀s 
Thüringen“ zu einem „Familienwegweiser Thüringen“ von Jung bis Alt

Das Portal Familienpro昀椀s wird derzeit zu einem Websystem für Verwaltungen, Fachkräfte und Bür-
ger:innen für die Fachbereiche Jugend und Familie, Bildung, P昀氀ege, Prävention und Gesundheit 
erweitert. Es vernetzt Anbieter und Fachkräfte einer Region, informiert die Ö昀昀entlichkeit über die 
verfügbaren Angebote und unterstützt die Kommunen bei gesetzlichen Anforderungen der Bundes-
statistik. Damit leistet es einen wichtigen Beitrag zur Ö昀昀entlichkeits- und Netzwerkarbeit einer Kom-
mune.

Durch die Bündelung regionaler und überregionaler Angebote scha昀昀t das Informationssystem eine 
Grundlage zur Entwicklung von Handlungsfeld- und lebensphasenübergreifenden Angeboten in der 
Region. Damit trägt es zu einer hohen Standortqualität bei, indem die vorhandene soziale Infra-
struktur systematisch sichtbar gemacht wird. Ziel dieses digitalen Informationssystems ist es, alle 
Angebote zentral und aktuell in einem System zu bündeln, diese Angebote zu verö昀昀entlichen und so 
den Familien sowie den Fachkräften frei verfügbar zu machen. Die Angebote können zugleich durch 
das System für Zwecke der Planung und Steuerung auswertbar aufbereitet werden.
 
2. Ausführungshinweise

–

3. Anmerkungen/Schnittstellen

• https://www.familienpro昀椀s-thueringen.de/ 

• https://thib24.de/2169/gera-familienwegweiser-wird-2019-erweitert/ 

• http://kommunale-websysteme.de/ 

https://www.familienprofis-thueringen.de/
https://thib24.de/2169/gera-familienwegweiser-wird-2019-erweitert/
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Projekt: (Unterstützende) mobile Anwendungssoftware (Apps) für spezi-
昀椀sche Angebote im Rahmen des LSZ

1. Beschreibung/Beispiele

Im Rahmen von Familienbefragungen wird häu昀椀g durch Familien der Wunsch nach einer mobilen 
App genannt. Vorteile gegenüber herkömmlichen Familienseiten ergeben sich beispielsweise durch 
die Nutzung von Checklisten oder Ratgebern, die man mobil immer dabeihat und auch o昀툀ine nutzen 
kann. Sie haben einen klaren thematischen Fokus, beschränken sich auf eine Lebenslage, z. B. alle 
Informationen und Handlungsbedarfe rund um die Geburt, oder richten sich an eine spezi昀椀sche Ziel-
gruppe. Informationen und weitere Funktionen, z. B. Benachrichtigungen durch Angebotsträger und 
Kalenderfunktionen können nach den eigenen Bedarfen entsprechend ge昀椀ltert werden. 

Als Ergänzung zu Komm-Strukturen, z. B. in Flächenlandkreisen, können Angebotsnutzer:innen 
durch eine mobile App auch zwischendurch Informationen und praktische Tipps aufrufen. In Notfäl-
len kann eine App Eltern unmittelbar unterstützen, bis sie eine/n Ansprechpartner:in aufsuchen oder 
telefonisch erreichen können. Aus Sicht von Familienbildner:innen, die den Eltern in ihren Kursen 
ohnehin Online-Broschüren oder Videos im Netz empfehlen, ist die Nutzung des Online-Kursmate-
rials in der Regel wichtig, damit sich die Eltern darüber austauschen können, welche Inhalte sie wie 
in ihrem eigenen Alltag umsetzen können. Zugleich werden Familien durch die Online-Inhalte in ihrer 
Elternkompetenz gestärkt. 

Beispiele für kommunale Apps:

• inhaltlich breiter angelegte Familien-Apps, z. B. Stadt Kiel, Landkreis Main-Spessart

• Apps für spezielle Zielgruppen, wie die Arnsberg-App, Baby-Berlin-App 

• thematische Apps, z. B.  zum Thema Ernährung des Netzwerkes „Gesund ins Leben – Netz-
werk Junge Familie“. 

• für die Region Erlangen entwickelten Stadt und Landkreis 2017 einen gemeinsamen Kalender 
aller Veranstaltungen der Familienbildung als mobile App, die aber auch weitere Informatio-
nen, u. a.  zur Entwicklung des Kindes und regionalen Info- und Beratungsstellen, bietet. Ziel 
der App ist, Eltern die Kurse der Familienbildung als attraktives Angebot im Familienalltag 
näher zu bringen. 

2. Ausführungshinweise

–

3. Anmerkungen/Schnittstellen

–
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Projekt: Analoge Informationssysteme und -plattformen

1. Beschreibung/Beispiele

Durch analoge Medien und Informationsplattformen (umgangssprachlich auch „alte Medien“ ge-
nannt) wie Printmedien (Medien in gedruckter Form, wie Bücher, Zeitungen, Zeitschriften oder Pla-
kate) können Familien innerhalb einer Kommune gut erreicht werden. Diese können Informationen 
zu den breiten Angeboten für Familien, zu Möglichkeiten zur Sport- und Freizeitgestaltung, der Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf und vielem mehr bieten.

Für Eltern ist beispielsweise eine Kinder- und Jugendbroschüre ein wichtiges Nachschlagewerk 
für alle Lebenslagen und Altersgruppen ihrer Kinder. Senioren schätzen Informationen zu Angebo-
ten der aktiven Lebensgestaltung in ihrer Region, zu Tre昀昀punkten, Beratungsstellen und spezielle 
Möglichkeiten zum Wohnen in der zweiten Lebenshälfte, z. B.  in Form eines Seniorenwegweisers. 
(Fach-)Ärzt:innen, Therapieangebote, Sport- und Erholungsmöglichkeiten – alles, was zu einem 
gesundheitsbewussten Leben gehört, 昀椀nden interessierte Bürger:innen im Wegweiser Gesundheit.

2. Ausführungshinweise

–

3. Anmerkungen/Schnittstellen

–
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Projekt: (Themenbezogene) Informations- und Servicestellen

1. Beschreibung/ Beispiele

Schwerpunkt kommunaler Familienpolitik ist die Bereitstellung und Weiterentwicklung einer Infra-
struktur, die Familien in ihrem Lebensalltag unterstützt. Alltagsnähe und Kommunikation sind da-
bei wichtige Säulen der Niedrigschwelligkeit, die kommunale Angebote für Familien auszeichnet. 
Durch themenbezogene Informations- und Servicestellen, die sich nach Anliegen der Ratsuchen-
den, Gesprächsformen und Zielsetzung di昀昀erenzieren lassen, wird dem Bedürfnis an Beratung und 
Unterstützung der verschiedenen Zielgruppen entsprochen. Das Themenspektrum der Beratungs-
einrichtungen erstreckt sich von Spezialthemen (z. B. Beratung und Therapie für Opfer von Ge-
walt, für Flüchtlinge, aber auch Beratung zu Förderprorammen für Träger sozialer Maßnahmen, 
Servicestellen für themenbezogene Netzwerke und vieles mehr) bis hin zu einem breiten Spektrum 
von Fragen, Themen und Anlässen (allgemeine Lebensberatung, Gestaltung von Wohnumfeld, Be-
teiligungsmöglichkeiten für Bürger:innen in der Kommune). 

Beratungsstellen be昀椀nden sich in Trägerschaft von Kommunen, Kirchen, Verbänden oder Vereinen 
(freie Träger). Im Hinblick auf die Niedrigschwelligkeit für unterschiedliche Zielgruppen ist u. a.  eine 
gute Erreichbarkeit der Beratungsstelle sowie ein barrierefreier Zugang zu den Räumen der Bera-
tungsstelle notwendig.

2. Ausführungshinweise

–

3. Anmerkungen/Schnittstellen

–
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Handlungsfeld 5: Wohnumfeld und Lebensqualität

Das Handlungsfeld 5 geht davon aus, dass sich Lebensqualität für Familien in erster Linien an ihren 
Wohnorten herstellt. In ihren Wohnorten sind Familien gebunden, p昀氀egen soziale Kontakte, versor-
gen sich, verbringen sie ihre Freizeit, tragen sie Sorge füreinander und für andere und engagieren 
sie sich. Menschen identi昀椀zieren sich mit ihren Wohnquartieren. Insofern kommt der Entwicklung 
von familiengerechten Wohnumfeldern, Wohnquartieren und solidarischen Wohngemeinschaften 
eine zentrale Bedeutung zu, wenn es um die Unterstützung von Familien geht. Dimensionen der 
Entwicklung von Wohnumfeldern, die die Lebensqualität von Familien wesentlich beein昀氀ussen, sind:

• wohnortnahe medizinische, Betreuungs-, P昀氀ege-, Einkaufs- und sonstige Versorgungsstruktu-
ren, auf die Familien existentiell angewiesen sind, 

• Hilfsangebote für spezi昀椀sche soziale Lagen,

• Engagement-, Freizeit- und Bildungsmöglichkeiten, die Sinn, Engagement und soziale Be-
ziehungen stiften,

• Wohnungsangebote, die den ausdi昀昀erenzierten Bedürfnissen von großen und kleinen, alten 
und jungen Familien, Alleinlebenden, von Menschen mit Behinderungen, mit geringerem Ein-
kommen oder in anderen Lebenslagen gerecht werden und die solidarische Gemeinschaften 
stiften.

Ziele von Projekten, die in diesem Handlungsfeld etabliert werden, sind:

• Familien haben die Möglichkeit, entsprechend ihres Alters und ihrer Lebenslage di昀昀erenzier-
ten Interessen nachzugehen und können sich in ihrem Wohnumfeld erholen.

• Familien nehmen ihr Wohnumfeld als familienfreundlich wahr.

• Familien können in ihrem Wohnumfeld auf eine ausreichende und passgenaue Versorgungs- 
und Infrastruktur zurückgreifen.

• Familien 昀椀nden einen für ihre spezi昀椀sche Lebenslage adäquaten Wohnraum, der o昀昀en zum 
Wohnumfeld ist und der ihnen Teilhabe und soziale Gemeinschaft ermöglicht.

• Familien können in ihrem Wohnumfeld sinnstiftende soziale Beziehungen eingehen, sich en-
gagieren und füreinander Sorge tragen.

Allgemeines

• Förderung von Prozessbegleitung und Beratung zur Entwicklung von Angeboten von Einrich-
tungen, Trägern und Kommunen

• Quali昀椀zierung, Beratung von ehrenamtlich Tätigen 

• qualitätssichernde Fort- und Weiterbildungsangebote für (ehrenamtlich) Tätige 

• Förderung von aufsuchenden und mobilen Angebotsformaten 

• Förderung von fachlicher Vernetzung, Austausch und Ö昀昀entlichkeitsarbeit 
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Wohnumfeld/Wohnen

Projekt: Wohnberatung

1. Beschreibung/Beispiele

Die Wohnberatung ist ein Beratungsangebot insbesondere für Ältere sowie für Menschen mit Be-
hinderung mit dem Schwerpunkt der Wohnungsanpassung an geänderte Bedürfnisse im Alter, bei 
Krankheit, Behinderung oder P昀氀egebedarf. Anliegen ist es, dass Menschen so lange wie möglich in 
ihrer Wohnung oder ihrem Haus leben bleiben können und dass Verletzungsgefahren infolge von 
Barrieren sich verringern. 

Bei Bedarf bieten Träger die Beratung als Hausbesuch an. Beratungsschwerpunkte sind u. a.:

• Wohnungsanpassung an geänderte Bedürfnisse sowie technikbasierte Unterstützungsmög-
lichkeiten in Wohnräumen, 

• barrierefreies Bauen und Umbauen, 

• Hilfsmittel und deren Bescha昀昀ung, 

• ambulante Hilfsangebote für Senior:innen im Wohnumfeld, 

• niedrigschwellige Hilfen von Ehrenamtlichen,

• Qualitäten und Ressourcen im Wohnumfeld 

• alternative Wohnformen für Senior:innen 

• Informationen zur Finanzierung von Baumaßnahmen (Kostenträger, Zuschüsse, Fördermittel 
etc.) 

• Unterstützung beim Beauftragen von Handwerkern. 

2. Ausführungshinweise

–

3. Anmerkungen/Schnittstellen

Bundesweit gibt es inzwischen über 250 Wohnberatungsstellen und Wohnberater:innen, die sich 
in der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungsanpassung (BAG) zusammengeschlossen haben. In 
Rheinland-Pfalz ist eine Landesberatungsstelle für Barrierefreies Bauen und Wohnen etabliert. An-
gebote für eine Wohnberatung gibt es in Thüringen z. B.  in Jena bei AWO und in Suhl bei der Volks-
solidarität, wobei die Angebote trägerübergreifend und neutral sind.
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Projekt: Konzeptentwicklung von gemeinschaftsorientierten Wohnfor-
men/ generationsübergreifendem Wohnen

1. Beschreibung/Beispiele

In gemeinschaftsorientierten Wohnformen bzw. bei generationsübergreifenden Wohnprojekten le-
ben mehrere Generationen als Haus- oder Wohngemeinschaft unter einem Dach zusammen. Von 
alleinerziehenden Müttern und Patchwork-Familien bis zu jungen Singles, Menschen mit Behinde-
rung und älteren Menschen. Dieser generationenübergreifende Ansatz des Wohnens erö昀昀net viel-
fältige Unterstützungsmöglichkeiten für den Alltag: 

• Ältere Menschen sind wertvoller Bezugspunkt für Jüngere und unterstützen z. B. bei den 
Hausaufgaben.

• Junge Menschen helfen Älteren beim Einkauf oder der Hausarbeit.

• Durch den regelmäßigen Austausch der Mitbewohner:innen entstehen neue soziale Kontakte 
und Netzwerke. 

Nur in seltenen Fällen organisieren sich solche sozialen Partnerschaften von selbst. Voraussetzung 
sind Gemeinschaftsräume und -plätze, wo Menschen verschiedener Generationen sich tre昀昀en, ge-
meinsam spielen, singen, basteln, arbeiten oder ähnliches tun können. Wohnungen, Flure, Außen-
anlagen (mit Bänken) und Hausanordnungen müssen bewusst so gestaltet sein, dass sie diese 
Begegnungen ermöglichen. Voraussetzung ist dabei eine Identi昀椀kation mit dieser Wohnform sowie 
Engagement dafür, diese Form des Wohnens „bewusst zu leben“.

Vermieter kann ein Verein sein, der satzungsmäßig soziale Anliegen der Hausgemeinschaft beför-
dert und ein Mieten und Wohnen an solche Voraussetzungen bindet. So kann in der Satzung eines 
Vereins, der ein generationsübergreifendes Wohnen betreibt, bspw. festgeschrieben sein: 

• Förderung von Projekten, in denen ältere und jüngere Menschen wohnen wollen, um so das 
Verständnis zwischen den Generationen zu verbessern 

• Es sollen soziale Netzwerke mit gegenseitiger Hilfeleistung, die z. B. Tages- und Kurzzeitp昀氀e-
ge in ö昀昀entlichen Einrichtungen nicht erforderlich werden lassen, aufgebaut werden.

• Übernahme von sozialer Verantwortung im Sinne intensiver Nachbarschafts- u. Selbsthilfe. 
Diese besteht darin, Einkaufs-, Putzdienste und Verp昀氀egung innerhalb der Hausgemeinschaf-
ten zu organisieren und zu übernehmen. 

• Durch Ö昀昀entlichkeitsarbeit, durch aufklärende und informierende Veranstaltungen soll geför-
dert werden, Vorurteile gegenüber alten Menschen und gesellschaftlich benachteiligten Grup-
pen abzubauen. 

• Wir treten für Toleranz bei kulturellen Unterschieden und gegen rassistische Entwicklungen 
ein und setzen weiterhin Impulse zur Veränderung des isolierten Lebens und Wohnens in der 
Stadt, durch das Angebot gemeinschaftlicher Aktivitäten. 

Wohnen gehört zu den existenziellen Bedürfnissen des Menschen. So unterschiedlich wie die Le-
bensentwürfe heute sein können, so vielfältig sind auch die Vorstellungen, zu leben und zu wohnen. 
In den vergangenen Jahren haben sich bereits zahlreiche neue Bau- und Wohnformen entwickelt, 
die den zunehmend individuellen Wohnwünschen weitaus stärker entgegenkommen, als es die kon-
ventionellen Angebote auf dem Wohnungs- und Immobilienmarkt zulassen. Dabei wächst insbeson-
dere das Interesse an gemeinschaftlich orientierten Wohnformen – nicht nur für das selbstbestimmte 
Wohnen im Alter. Typische Merkmale gemeinschaftlicher Wohnprojekte sind: 

• Die Gemeinschaft beginnt bereits vor dem Einzug.
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• Die Bewohner:innen sind an der Projektentwicklung als Initiator:innen und/oder als Mitwirken-
de beteiligt.

• Zum Selbstverständnis aller Projekte gehört die gegenseitige Hilfe.

• Die Bewohner:innen organisieren die Art und Weise ihres Zusammenlebens selbst.

• Gemeinschaftliche Wohnprojekte werden nicht für, sondern von und mit den Bewohnern:innen 
geplant und gebaut.

Vorteile für die Kommune: Wohnprojekte sind Alternativen zu konventionellen Wohnangeboten für 
alte und behinderte Menschen und zeichnen sich durch Barrierefreiheit und Bezahlbarkeit aus. Die 
Bewohner:innen von Wohnprojekten entlasten sich durch gegenseitige Unterstützung andere Kos-
tenträger. Wohnprojekte erschließen neue Arbeitsfelder und können damit auch Arbeitsplätze schaf-
fen (z. B. Verwaltung solcher Projekte, Dienstleistungen aller Art). Durch die Unterstützung von der-
artigen Wohnprojekten bieten Kommunen ihren Bürger:innen Wohnraum mit mehr Lebensqualität 
und Solidarität bei gleichzeitiger Kostenersparnis.

2. Ausführungshinweise

• Förderfähig im Rahmen des LSZ sind nicht Investitions-, sondern Konzeptentwicklungs- und 
Moderationskosten

• Förderung von entsprechenden Beratungsangeboten (vgl.: Mobile Wohnberatung Südnieder-
sachsen).

• Förderung der Begleitung von Wohnprojekten in der Entwicklungs- sowie in der Umsetzungs-
phase.

3. Anmerkungen/Schnittstellen

Förderung im ländlichen Raum durch das Förderprogramm der Dorfentwicklung und integrierten 
Ländlichen Entwicklung durch das Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft (TMIL). 
Es können sowohl private als auch kommunale Gebäude gefördert werden (Außenanlagen, Gebäu-
dehülle, Innenausbau).

Außerdem:
• https://www.wohnstrategen.de/wohnprojekte

• https://www.serviceportal-zuhause-im-alter.de/

https://www.wohnstrategen.de/wohnprojekte
https://www.serviceportal-zuhause-im-alter.de
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Projekt: Konzeptentwicklung für Wohnen für Hilfe

1. Beschreibung/Beispiele

Der Ansatz von „Wohnen für Hilfe“ besteht darin, Wohnraum gegen Hilfeleistung(en) zu vermitteln 
bzw. zu nutzen. So verfügen ältere Menschen häu昀椀g über erheblich mehr Wohnraum, als sie tat-
sächlich benötigen, insbesondere dann, wenn es sich um Wohneigentum handelt. Durch die Über-
nahme von Arbeitsaufgaben müssen junge Menschen keine oder nur wenig Miete zahlen. Dabei 
können diese Hilfeleistungen ganz unterschiedlich ausfallen: Möglich sind bspw. Hilfestellungen im 
Haushalt, Gartenp昀氀ege, Einkaufen, gemeinsame Spaziergänge oder Unternehmungen unterschied-
licher Art. 

Wohnen für Hilfe bringt Menschen verschiedener Generationen zusammen und fördert damit das 
Verständnis für die intergenerative Fürsorge über familiäre Strukturen hinaus. Für alle Beteiligten hat 
diese Idee einen hohen Mehrwert. Der Ansatz entlastet und unterstützt Ältere bei der Lebensführung 
im eigenen Wohnraum, bietet Bedürftigen eine Alternative bei der Wohnungssuche und fördert den 
intergenerativen Dialog sowie gegenseitiges informelles Lernen. Weiterhin werden junge Leute im 
Studium oder in der Ausbildung, die sich häu昀椀g keine eigene Wohnung leisten können und gerne 
ihre Arbeitskraft zur Mietersparnis einsetzen wollen, unterstützt.

2. Ausführungshinweise

Förderfähig sind Entwicklungskosten für dieses Konzept.

3. Anmerkungen/Schnittstellen

Beispiele in Thüringen:

• https://www.studentenwerke.de/de/content/wohnen-f%C3%BCr-hilfe

https://www.studentenwerke.de/de/content/wohnen-f%C3%BCr-hilfe
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Projekt: Seniorenhausgemeinschaften

1. Beschreibung/Beispiele

Menschen leben selbstbestimmt und eigenverantwortlich miteinander in einem Haus als Solidarge-
meinschaft. Charakteristisch dafür ist, dass sich die Mieter:innen bei der Bewältigung von Alltagsauf-
gaben gegenseitig unterstützen. 

Die Vorteile: 

• gemeinschaftliches Leben bei gleichzeitig größtmöglicher Autonomie jedes Einzelnen (jede 
Bewohnerin und jeder Bewohner lebt in einer eigenen Wohnung), 

• der soziale und zwischenmenschliche Aspekt der Gemeinschaft steht im Vordergrund,

• gegenseitige Hilfe und Unterstützung im Bedarfsfall sowie psychosoziale Begleitung bis hin 
zur gegenseitigen Versorgung. 

Organisieren lassen sich solche Hausgemeinschaften am ehesten in Wohnblöcken mit einem hohen 
Anteil älterer Bewohner, die genossenschaftlich organisiert sind. Voraussetzung dafür ist innerhalb 
des Wohnblocks ein Begegnungsort bereitzuhalten, wo Menschen essen, trinken, sich begegnen 
und gemeinsame Veranstaltungen wahrnehmen können. Weiterhin ist eine koordinierende Stelle, 
welche Hilfeleistungen organisiert, einzurichten. Wohnungsgenossenschaften könnten hier mit ge-
meinnützigen sozialen Interessengemeinschaften kooperieren, die dieses Netzwerk aufbauen und 
betreuen, und es mit der Akquirierung von sozialen Dienstleistungen koppeln. 

2. Ausführungshinweise

Gefördert über das LSZ werden keine Investitionskosten, sondern Moderationskosten und die Kon-
zeptentwicklung für das Setting „Seniorengemeinschaft“.

3. Anmerkungen/Schnittstellen:

• https://www.awoservice.de/seniorenhausgemeinschaften/ 

https://www.awoservice.de/seniorenhausgemeinschaften/
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Projekt: Dorfkümmerer:in

1. Beschreibung/Beispiele

Der Rückgang der Bevölkerung insbesondere in ländlichen Gebieten verschärft vielerorts die Situa-
tion. Schrumpfungsprozesse 昀椀nden auf nahezu allen sozioökonomischen Ebenen statt mit Auswir-
kungen auf die örtliche Infrastruktur und die soziale Situation von Menschen. 

Ziel des Projektes „Dorfkümmerer:innen“ ist es, für ausgewählte Gemeinden sog. „Dorfkümmerer:in-
nen“ aus den Gemeinden zu benennen und diese als Ansprechpartner für die Dorfbewohner fest 
zu etablieren. Zu ihren Aufgaben gehört die Aktivierung der Dorfbewohner:innen zur Teilnahme an 
Veranstaltungen und dör昀氀ichen Aktionen, sie sollen Hilfe- und Unterstützungsbedarf feststellen, die 
Dorfbewohner:innen in Bezug auf Fördermöglichkeiten beraten sowie Zugänge zu unterstützenden 
Institutionen und Angeboten herstellen. Darüber hinaus ist eine wichtige Aufgabe die Initiierung von 
zivilgesellschaftlichen Aktivitäten in den Gemeinden. 

2. Ausführungshinweise

–

3. Anmerkungen/Schnittstellen

• Broschüre TMASGFF:  Vorleseopa, Bürgerbus und Dorfkümmerin. Seniorenpolitik in Thürin-
gen. https://www.tmasg昀昀.de/publikationen

https://www.tmasgff.de/publikationen


HF 5: Wohnumfeld und Lebensqualität

 74

Projekt: Stadtkümmerer:in/ Stadtteilkümmerer:in

1. Beschreibung/Beispiele

Stadtkümmerer:in: Es gibt verschiedene Modelle von sog. Stadtkümmerer:innen. Die „Stadtkümme-
rer:innen“, wie sie etwa in Zella-Mehlis etabliert sind, sind eine Gruppe von interessierten Bürgern 
und Bürgerinnen, Vertretern aus der Stadtverwaltung, dem Stadtrat, vom Baubetriebshof, vom Ju-
gend- und Seniorenbeirat. Die Kümmerer:innen tre昀昀en sich an unterschiedlichen Plätzen in Zella-
Mehlis und beurteilen vor Ort den aktuellen baulichen Zustand. Dabei machen sie auf Probleme 
und Ärgernisse aufmerksam, die durch die Stadtverwaltung möglichst zeitnah beseitigt werden. Bei 
diesen Mängeln kann es sich um ganz unterschiedliche Belange handeln: Fehlende Hundetoiletten, 
ein kaputter Bordstein, eine zu hohe Hecke (über die die Kinder nicht mehr in die Straße einsehen 
können), fehlende Bänke zum Ausruhen, kaputte Zäune oder auch marode Häuser und verwirrende 
Radwegbeschilderungen. Menschen können sich jederzeit mit Ihren Anliegen an diese Gruppe wen-
den. Sie können an den Ortsbegehungen auch teilnehmen. Die Stadtverwaltung kümmert sich um 
eine rasche Lösung der genannten Probleme. Das Anliegen von Stadtkümmerern kann aber auch 
weitergehen: Sie können Entwicklungskonzepte für Städte erstellen, was Sicherheit, Tourismus, In-
nenstadtbelebung usw. betri昀昀t. 

Stadtteikümmerer:in: Von Stadtkümmerer:innen, die den Charakter eines beratenden Gremiums 
haben sind, die sog. Stadtteilkümmerer:innen zu unterscheiden. Stadtteilkümmerer:innen sind eh-
renamtlich tätig und Ansprechpartner für Bürger mit ihren Anliegen und Problemlagen. Sie sind als 
Lotsen und Vermittler tätig und haben ein Ohr für Sorgen und Probleme der Bewohner im Quartier. 
Durch den unmittelbaren Kontakt zu den Menschen sehen sie am ehesten, wo Hilfe notwendig 
ist. Die Kümmerer:innen stehen den Bürger:innen unentgeltlich zur Seite. Sie stellen Kontakte zur 
Stadtverwaltung her und helfen unterstützend. Sie helfen bei Fragen zu dem häuslichen Umfeld 
und aus dem alltäglichen Leben, geben Hilfestellung beim Ausfüllen von Formularen und gehen auf 
Veränderungen in der Alltagssituation der Personen ein. Solche Stadtteilkümmerer können von den 
Kommunen, aber auch durch Seniorenbeiräte oder andere Organisationen etabliert werden. Sie 
können auch Bestandteil eines Quartiermanagements sein. 

2. Ausführungshinweise

–

3. Anmerkungen/Schnittstellen

–
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Engagement

Projekt: Seniorenbüros

1. Beschreibung/Beispiele

Ursprünglich entstanden Seniorenbüros als Orte der Ehrenamtsförderung sowie als Anlaufstellen für 
aktive Senior:innen. Die historische Entwicklung der Seniorenbüros in Thüringen unter wechselnden 
Anforderungen sowie der Bedarfe der Zielgruppe brachte eine sehr heterogene Ausrichtung und 
eine inhaltliche und strukturelle Vielfalt mit sich. Seniorenbüros in berühren in ihren Konzepten, Zie-
len und Aufgaben heutzutage drei Aufgabenschwerpunkte. Diese lassen sind gemäß den Aussagen 
der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenbüros wie folgt beschreiben: 

Angebote und Projekte für Ältere und ihre Familien zur sozialen Teilhabe und Lebensquali-
tät

Seniorenbüros bieten trägerunabhängige Fachberatung zu Fragen des Älterwerdens in der Kommu-
ne, Stadt oder Region. Informationen, Beratung und Angebote für ein gutes Leben im Alter.

Beispiele für konkrete Aufgaben: 

• Beratung älterer Menschen, wie sie möglichst lange selbständig bleiben können, 

• Information über Hilfen für den Alltag, z. B. Haushalt, Einkaufen, Arztbesuche, Bankgeschäfte 
etc.,

• Angebot ehrenamtlicher Unterstützung im Alltag, 

• Beratung zur Vorsorge für ein selbstbestimmtes Älterwerden.

Netzwerkarbeit, Quartiersarbeit und Förderung des Gemeinwesens

Seniorenbüros sind auf lokaler Ebene gut vernetzt. Sie bündeln Angebote und Hilfen für ältere Men-
schen, arbeiten fachbezogen mit anderen Trägern zusammen und prägen die kommunale Sozial-
planung mit – von aktuellen Bedarfslagen bis zur Altenhilfeplanung.

Beispiele für konkrete Aufgaben:

• Koordinierung kleinräumiger Netzwerke für Seniorenarbeit in Quartieren, Stadtteilen und Or-
ten,

• Förderung einer engen Zusammenarbeit von Trägern der Seniorenarbeit am Ort,

• bedarfsgerechte und passgenaue Vernetzung ehrenamtlicher und professioneller Angebote,

• Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung sowie mit professionellen Diensten aus den Berei-
chen P昀氀ege, Medizin, Wohnen zusammen,

• Information der Ö昀昀entlichkeit über Angebote für ältere Menschen am Ort.

Förderung des bürgerschaftlichen Engagements

Seniorenbüros sind Zentren des freiwilligen und bürgerschaftlichen Engagements älterer Men-
schen, Tre昀昀punkte, Ideenbörsen und Projektzentren, wo Engagierte und Interessierte kompetente 
Ansprechpersonen 昀椀nden.

Beispiele für konkrete Aufgaben:

• Erö昀昀nen von Möglichkeiten für Ältere, die eigenen Lebenserfahrungen und Fähigkeiten in ei-
nem ehrenamtlichen Engagement einzubringen,
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• Beratung, Begleitung und Quali昀椀zierung für Ehrenamtliche,

• Organisation von Projekten, die allen Generationen und der jeweiligen Kommune insgesam t 
zugutekommen,

• Raumangebot für Ältere, die aktiv sein und andere Aktive tre昀昀en wollen,

• Förderung gemeinschaftlicher Aktivitäten, damit Vorbeugung von Vereinsamung.

2. Ausführungshinweise

Für die Arbeit der Seniorenbüros liegen „Qualitätsstandards für Thüringer Seniorenbüros“ vor.

Aufgrund der Aufgabenvielfalt lässt sich die Arbeit der Seniorenbüros auch in anderen LSZ-Hand-
lungsfeldern verorten. So können Seniorenbüros einen Beitrag zur Verbesserung der Mobilität vor 
Ort scha昀昀en, Bildungs-, Beratungs- und Unterstützungsmaßnahmen anbieten sowie den Dialog der 
Generationen unterstützen. 

3. Anmerkungen/Schnittstellen

Die Bundesarbeitsgemeinschaft Seniorenbüros (BaS) ist ein vom Bund geförderter Zusam-
men¬schluss der Träger von Seniorenbüros in Deutschland. Sie fördert das freiwillige Engagement 
älterer Menschen und macht sich stark für die aktive Generation 50+. 

Nähere Informationen dazu unter: http://www.seniorenbueros.org/ 

http://www.seniorenbueros.org/
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Handlungsfeld 6: Dialog der Generationen

Die Förderimpulse sollen sich in diesem Handlungsfeld auf zwei Handlungsdimensionen beziehen: 
Erstens geht es um die Förderung von Generationenbeziehungen innerhalb der Familie. Ungeachtet 
hoher Belastungen sollen Eltern ihren Kindern ein gutes, sorgenfreies, lebens- und liebenswertes 
Zuhause bieten. Kinder im mittleren und höheren Erwachsenenalter sollen Verantwortung für ihre 
hochaltrigen Eltern übernehmen können. Diese durch keine sozialen Transferleistungen zu erset-
zenden primären Beziehungen innerhalb einer Familie müssen unterstützt werden. 

Zweitens geht es gleichermaßen um eine Beziehungsförderung der Generationen außerhalb von 
Familien in der Gesellschaft. Sie wirken gleichermaßen familienfördernd, -unterstützend und -ent-
lastend und befördern einen Erfahrungstransfer, der in dynamischen Gesellschaften unverzichtbar 
ist. Sie können vor allem dort helfen, wo primäre Familienbeziehungen nicht gut funktionieren oder 
nicht mehr existieren.

Aus diesen zwei Handlungsdimensionen bestimmen sich folgende Ziele von Projekten für 
dieses Handlungsfeld:

• Menschen können innerhalb ihrer Familie sorgende Verantwortung füreinander übernehmen. 
Vor allem Menschen der mittleren und älteren Generation, die Kinder erziehen und Sorgever-
antwortung für ihre Eltern übernehmen, erfahren Unterstützung und Hilfe.

• Kinder und Jugendliche sowie hochaltrige Menschen 昀椀nden in ihrer Familie eine adäquate 
solidarische Gemeinschaft vor, die ihnen Zuwendung, Liebe und Geborgenheit vermittelt.

• In den Kommunen bestehen Möglichkeiten der generationsübergreifenden Begegnung, die 
Sinn, soziale Beziehungen, den Austausch von Erfahrung, Hilfe und Unterstützung vermitteln. 
Ältere Menschen sind in eine generationenübergreifende Gemeinschaft eingebunden.

Allgemeines:

• Förderung von Prozessbegleitung und Beratung zur Entwicklung von Angeboten von Einrich-
tungen, Trägern und Kommunen (Bildungskoordinatoren/ Bildungsberatung),

• Quali昀椀zierung, Beratung von ehrenamtlich Tätigen,

• qualitätssichernde Fort- und Weiterbildungsangebote für (ehrenamtlich) Tätige,

• Förderung von aufsuchenden und mobilen Angebotsformaten,

• Förderung von fachlicher Vernetzung, Austausch und Ö昀昀entlichkeitsarbeit .
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Soziale Beziehungen/Begegnung

Projekt: Orte der Begegnung

1. Beschreibung/Beispiele

Orte der Begegnung sind Plätze/Räume im Sozialraum, im Stadtteil, in der Kommune und in der 
Gemeinde, welche sich generationenübergreifend und interkulturell dem Gemeinwesen ö昀昀nen und 
zur Verfügung gestellt werden. Sie ermöglichen das Miteinander/Füreinander und/oder Beieinander 
unterschiedlicher Altersgruppen (sowohl homogen als auch intergenerativ), um soziale Einbindung, 
Teilhabe, (ehrenamtliches) Engagement und Begegnung zu fördern. 

In den Orten der Begegnung erfolgen u. a. thematische Angebote wie z. B. zum Thema Bildung, 
Freizeitgestaltung, Informationsabende, Feste etc. Darüber hinaus können aber auch Dienstleis-
tungs- und Beratungsangebote durchgeführt werden. Die Angebote können für Bewohner:innen die 
Möglichkeit erö昀昀nen, sich (ehrenamtlich) zu engagieren und dabei individuelles Wissen und persön-
liche Kompetenzen einzubringen. Regionale Bedarfe vor Ort werden bei den jeweiligen Angeboten 
berücksichtigt und begründet. 

Orte der Begegnung haben einen integrativen Charakter. Sie fördern das Generationenmiteinander 
und stärken den sozialen Zusammenhalt im Gemeinwesen. Orte der Begegnung im Gemeinwesen 
können u. a. sein: Bürgerhäuser/-säle, Gruppenräume der Feuerwehr, Turnhallen, Schulen, Kin-
dertagesstätten, Seniorentre昀昀s, Mietertre昀昀s, Elterncafès, Nachbarschaftstre昀昀s usw., d. h. Orte, an 
denen es Menschen unabhängig von ihrer Herkunft und von ihrem Alter ermöglicht wird, sich zu 
begegnen. 

Förderung der Kommunen, um eine kostenfreie Bereitstellung ö昀昀entlicher Einrichtungen als Orte 
der Begegnung zu gewährleisten: Ö昀昀entliche Einrichtungen werden von verschiedenen Vereinen 
und Verbänden als Begegnungsstätten der Generationen genutzt. Als „ö昀昀entliche Einrichtungen“ 
werden die Einrichtungen bezeichnet, die im Gemeindeeigentum stehen und die der Ö昀昀entlichkeit 
zur Benutzung zur Verfügung gestellt werden (z. B.: Kitas, Schulen, Bibliotheken, Museen, Sport-
hallen). Die Einwohner der betre昀昀enden Gemeinden sind zur Nutzung der ö昀昀entlichen Einrichtungen 
berechtigt, § 14 Abs. 1 ThürKO. Für die Benutzung ihrer ö昀昀entlichen Einrichtungen erheben die Ge-
meinden in der Regel Entgelte, sodass bei knapper Vereinskasse die Nutzung und damit der inter-
generative Begegnungsort verwehrt bleibt. 

2. Ausführungshinweise

Förderfähig sind keine Investitionskosten, sondern Kosten für Partizipations- und Moderationspro-
zesse sowie für Konzeptentwicklungen.

3. Anmerkungen/Schnittstellen

–
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Projekt: Seniorenbeauftragte und -beiräte

1. Beschreibung

Gemäß des Thüringer Gesetzes zur Stärkung der Mitwirkungs- und Beteiligungsrechte von Senio-
ren (ThürSenMitwBetG) sind Seniorenbeauftragten und Seniorenbeiräte verp昀氀ichtende Interessen-
vertretungen der Senior:innen auf kommunaler Ebene. Demnach müssen Seniorenbeauftragte auf 
Ebene der Landkreise und kreisfreien Städte ernannt werden. In Gemeinden über 10.000 Einwoh-
ner:innen besteht zudem die P昀氀icht zur Einrichtung kommunaler Seniorenbeiräte, Gemeinden unter 
10.000 Einwohner:innen können diese freiwillig einrichten.
Die Aufgaben und Rechte der Seniorenbeauftragten und –beiräte sind im §3 und 4 ThürSenMit-
wBetG verbindlich festgelegt. Demnach unterstützen Seniorenbeauftragte der Landkreise und kreis-
freien Städte die Arbeit der Senio¬renbeiräte und sind gemeinsam mit ihnen Ansprechpersonen für 
die Senior:innen. Sie haben die Anliegen, Probleme und Anregungen der Seniorenbeiräte und der 
Senior:innen gegenüber der kommunalen Verwaltung zu vertreten. Seniorenbeauftragte und –beirä-
te sind grundsätzlich vor Entschei-dungen des Gemeinde-, Stadt- bzw. Kreistages, die überwiegend 
Senior:innen betre昀昀en, anzuhören. Seniorenbeauftragte können zusammen mit den Seniorenbei-
räten unaufgefordert zu allen die Senior:innen betre昀昀enden Fragen Stellungnahmen abgeben und 
Vorschläge unterbreiten. Zudem können Seniorenbeauftragte und Mitglieder der Seniorenbeiräte als 
sachkundige Bürger:innen in Ausschüssen des Gemeinde-, Stadt- bzw. Kreistages berufen werden. 
Die Seniorenbeauftragten der Land¬kreise und kreisfreien Städte vertreten die Interessen der kom-
munalen Seniorenbeiräte im Landes¬seniorenrat und informieren über dessen Arbeit. 
Gemäß ThürSenMitwBetG können Seniorenbeauftragte und Seniorenbeiräte für ihre Tätigkeiten 
und Projekte eine Landesförderung im Rahmen des LSZ erhalten. Mit昀椀nanziert werden Sachausga-
ben, die zur fach- und sachgerechten Durchführung der Arbeit der Seniorenbeauftragten und Senio-
renbeiräte in den Landkreisen und kreisfreien Städten benötigt werden. Dazu gehören Ausgaben für 
notwendigen Büro-und Schreibbedarf, Porto- und Kommunikation, notwendige Anscha昀昀ungen (z. 
B. Büro-, EDV- und Telekommunikationstechnik sowie Veranstaltungsequipment), Reisen, Fort- und 
Weiterbildungen, Ö昀昀entlichkeitsarbeit sowie Veranstaltungen und Projekte. Mit der Förderung sollen 
die Interessenvertretung und die Mitwirkung von Senior:innen an gesellschaftlichen Prozessen aus-
gebaut bzw. verstetigt werden.

2. Ausführungshinweise

Thüringer Gesetz zur Stärkung der Mitwirkungs- und Beteiligungsrechte von Senioren (ThürSenMit-
wBetG) vom 10. Oktober 201

• https://www.landesrecht.thueringen.de/bsth/document/jlr-SenMitwGTH2019rahmen

3. Anmerkungen/Schnittstellen

Seniorenbeauftragte und –beiräte werden gemäß §7 ThürSenMitwBetG durch den Landessenioren-
rat Thüringen fachlich unterstützt. Der Landesseniorenrat ist die verp昀氀ichtende Interessenvertretung 
der Senior:innen auf Landesebene. Der Landesseniorenrat unterstützt die Arbeit der Seniorenbeauf-
tragten und Seniorenbeiräte u. a. durch:

• deren Information über seniorenpolitische Themen,

• die fachliche Beratung in allen seniorenpolitischen und förderrechtlichen Fragen,

• die Beförderung der Gründung von Seniorenbeiräten und die dazu notwendige fachliche Be-
ratung der kommunalen Verantwortungsträger, 

• die Beförderung der Etablierung von Seniorenbeauftragten und deren Weiterbildung.

https://www.landesrecht.thueringen.de/bsth/document/jlr-SenMitwGTH2019rahmen
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Projekt: Begegnungsstätten

1. Beschreibung/Beispiele

Begegnungsstätten sind in der Regel o昀昀ene Tre昀昀punkte, die in Wohngebieten oder Stadtteilen Men-
schen jeden Alters zur Verfügung stehen. Sie arbeiten überwiegend angebotsorientiert und sind 
schwerpunktmäßig - aber nicht ausschließlich - auf die Belange von Senior:innen fokussiert. Men-
schen können sich hier tre昀昀en, um bspw. gemeinschaftlich ihren Interessen nachzugehen, zusam-
men Mittag zu essen, Vorträge zu hören oder einfach um mit anderen Menschen in Kontakt zu 
kommen. 

Auch Selbsthilfegruppen können sich in Begegnungsstätten zusammen昀椀nden und dort ihre spe-
zi昀椀schen Veranstaltungen durchführen. Verschiedene Begegnungsstätten geben ihren Nutzer:in-
nen auch zielgerichtete Informationen und beraten ggf. auch niedrigschwellig. Dabei gibt es bislang 
kaum fachliche Standards. Die Pro昀椀le von Begegnungsstätten wurden und werden von Trägern der 
Freien Wohlfahrtsp昀氀ege und ihre jeweiligen Ortsgruppen entwickelt. Moderne Begegnungsstätten 
versuchen dagegen, sich am Pro昀椀l von Seniorenbüros zu orientieren. Dabei geht es nicht nur um 
das Vorhalten entsprechender Angebote, sondern auch darum, bürgerschaftliches Engagement und 
die Selbstorganisation von Senior:innen zu befördern. Begegnungsstätten können damit zu einem 
wichtigen Bestandteil des soziokulturellen Lebens in einem Wohngebiet bzw. einem Stadtteil wer-
den.

2. Ausführungshinweise

Förderfähig sind Begegnungsstätten insbesondere dann, wenn sie den intergenerativen Dialog för-
dern und von ihnen Impulse ausgehen, dass solidarische Beziehungen zwischen den Generationen 
gefördert werden.

3. Anmerkungen/Schnittstellen

–
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Beispiel: Mehrgenerationenhäuser

1. Beschreibung

Mehrgenerationenhäuser (MGH) sind Angebote in Sozialraum/Stadtteil/Kommune/Gemeinde, wel-
che generationenübergreifend und interkulturell ausgerichtet sind sowie in ihrer Ausgestaltung das 
Miteinander aller Generationen fördern. Dabei stehen soziale Einbindung, Berücksichtigung von re-
gionalen Bedarfen, Ressourcenorientierung und Aktivierung von Menschen aller Generationen und 
unabhängig ihrer Herkunft im Vordergrund. MGH reagieren dabei 昀氀exibel auf die gesellschaftlichen 
Anforderungen (z. B. bei der Zuwanderung).

Das intergenerative Modell der MGH setzt an einem Voneinander, Miteinander und Füreinander der 
Generationen an, um zusammenzubringen. Sie fördern den Dialog der Generationen und scha昀昀en 
ö昀昀entliche Räume der Begegnung, des Austausches, der Dienstleistung, der Beratung, der Unter-
stützung und der Möglichkeit sich (ehrenamtlich) zu engagieren sowie individuelles Wissen und per-
sönliche Kompetenzen einzubringen, um u. a. Veränderung aktiv zu gestalten. Damit fördern MGH 
den Zusammenhalt von Generationen und ermöglichen die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben 
aller Altersgruppen. 

In den nächsten Jahren wird sich die Bevölkerungsstruktur in Thüringen weiter stark verändern: Die 
Menschen werden älter, die geborenen Kinder werden mit jeder Generation weniger und die Gesell-
schaft wird vielfältiger - nicht zuletzt durch die stark gestiegene Zuwanderung. MGH scha昀昀en u. a. 
Rahmenbedingungen, die das Zusammenleben der Generationen positiv beein昀氀ussen und ein län-
geres selbstbestimmtes Leben ermöglichen. Sie fördern das Generationenmiteinander und stärken 
den sozialen Zusammenhalt im Gemeinwesen.

Angebote der MGH an mehreren Standorten: Laut dem Bundesprogramm soll das Mehrgeneratio-
nenhaus grundsätzlich ein zentraler Begegnungsort sein, an dem die Programminhalte umgesetzt 
werden. Förderwürdig sind jedoch auch mobile Angebote der MGH, da gerade durch diese dezen-
trale Lösung (wie am Beispiel der ÜAG in Jena) mehr Bürger:innen erreicht werden können, um 
einen generationsübergreifenden Dialog herbeizuführen.

2. Ausführungshinweise

Quantitaive Standards sind bereits gesetzt, qualitative Standards fehlen und werden derzeit vom 
Bund erarbeitet. 

3. Anmerkungen/Schnittstellen

• https://www.mehrgenerationenhaeuser.de/

https://www.mehrgenerationenhaeuser.de/
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Projekt: Willkommensprojekt für den Übergang von Erwerbstätigkeit in 
die Rente

1. Beschreibung/Beispiele 

Der Eintritt in den Ruhestand ist heute nicht mehr gleichbedeutend mit dem Verlust von Kontakten 
und Lebendigkeit  – im Gegenteil: Für viele sind die mit Beendigung des aktiven Berufslebens zur 
Verfügung stehenden Möglichkeiten eine Bereicherung des Alltags. Doch neben den Chancen, die 
sich mit dem Ruhestand bieten, und dem Glück, Zeit für Familie, Freunde und Hobbies zu haben, 
sind mit dem Ende der beru昀氀ichen Tätigkeit auch besondere Herausforderungen verbunden. Von 
einem Tag auf den anderen fallen Aufgabenbereiche weg, auch die beru昀氀iche Anerkennung und 
Erfolgserlebnisse. Der Alltag und damit der gewohnte Lebensrhythmus ändern sich grundlegend. 
Unter diesen Umständen kann der neue Lebensabschnitt zu einer großen Belastung werden. Aber 
das muss nicht sein. Mit einer rechtzeitigen Vorbereitung kann die neue Lebensphase zu einer neu-
en Bereicherung mit viel Lebensqualität werden.

Willkommensprojekte, die den Übergang vom Erwerbsleben in die Rente thematisieren, können:
• Informationen zu den relevanten Anlaufstellen (Nachbarschaftshilfen, Beratung zu Gesund-

heit, Rente, Wohnen, Seniorenbüros, Freizeitmöglichkeiten, Ehrenamtskoordination usw. in 
der Kommune) bereitstellen in Form von Broschüren, Internetauftritten,

• Seminare für Menschen im Übergang zwischen Erwerbstätigkeit und Ruhestand zu relevanten 
Themen, wie:

 ̵ Perspektiven im Erwerbsleben vor Erreichen der Regelaltersgrenze und ggf. darüber hin-
aus im beru昀氀ichen Kontext,

 ̵ der Übergang in eine neue Lebensphase und wie sich darauf vorbereitet werden kann,

 ̵ (damit einhergehend) Veränderungen in Partnerschaft und Familie,

 ̵ die Auseinandersetzung mit dem Alter,

 ̵ eine Standortbestimmung/Orientierung („Was kann ich und was will ich tun, was nicht?“, 
„Wofür schlägt das Herz?“), 

 ̵ mögliche Bereiche des bürgerschaftlichen Engagements,

 ̵ Bereiche der persönlichen Weiterentwicklung auch im Alter (Sprache, Kultur etc.), 

 ̵ Versorgungsgrundlage im Alter (Sozialversicherung/Rente) sowie 

 ̵ Achtsamkeit mit Blick auf Gesundheit und andere Themen beinhalten.

• Netzwerke für und mit Senioren gründen und diese ausbauen.

2. Ausführungshinweise

–

3. Anmerkungen/Schnittstellen

Das in Hamburg aus dem Kontext von „Erfahrungswissen für Initiativen“ (EFI/ seniorTrainer:innen) 
entstandene Projekt „Neue Wege im Ruhestand“ informiert seit 2013 ältere Arbeinehmende, die vor 
dem Eintritt in den Ruhestand stehen, mit einer zweistündigen Veranstaltung in ihrer Firma über 
Möglichkeiten des bürgerschaftlichen Engagements.

• http://www.seniortrainer-hamburg.de/neue-wege-im-ruhestand/

http://www.seniortrainer-hamburg.de/neue-wege-im-ruhestand/
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Projekt: Begrüßungsprojekt für Neubürger:innen

1. Beschreibung/Beispiele

Bereits seit einigen Jahren sind verschiedene Kommunen dazu übergegangen, eine Begrüßungs-
veranstaltung für alle neuen Mitbürger:innen zu organisieren. Ziel dieser Veranstaltungen ist es, die 
Gemeinde den Neubürger:innen vorzustellen, oftmals verbunden mit einer Führung durch den Ort. 
Insbesondere wird die soziale Infrastruktur vorgestellt - von Kindertagesstätten, Schulen, Vereinen 
oder P昀氀ege- und Senioreneinrichtungen erhalten die Neubürger:innen einen Überblick über die An-
gebote vor Ort. Auch Freizeit- und Verkehrsmöglichkeiten können im Fokus stehen.

Beispiel Willkommensprojekt in Erfurt:
Bei ihrer Anmeldung in einem der Bürgerservicebüros erhalten sie ein Willkommenspaket mit In-
formationen, die den Start am neuen Wohnort erleichtern. Herzstück ist eine kleine Broschüre, die 
Tipps und eine Vielzahl von Ansprechpartnern in allen Bereichen des täglichen Lebens gibt. Darüber 
hinaus enthält das Paket einen Stadtplan, touristische Informationen und die persönliche Einladung 
des Oberbürgermeisters zum Willkommensempfang im Rathaus mit anschließender kostenloser 
Stadtführung.

2. Ausführungshinweise

–

3. Anmerkungen/Schnittstellen

–
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Projekt: Patenschaften

1. Beschreibung

Eine Patenschaft ist die freiwillige Übernahme einer Fürsorgep昀氀icht. Patenschaften zwischen jungen 
und älteren Menschen können auf verschiedenste Weise realisiert werden. So können etwa Se-
nioreneinrichtungen (P昀氀egeheime, Tagesp昀氀ege) Patenschaften mit Kindertagesstätten übernehmen 
und gemeinsame Besuche und Aus昀氀üge organisieren. Die Bundesarbeitsgemeinschaft Senioren-
büros startete das Projekt „Alt für Jung-Patenschaften – Seniorenbüros unterstützen Ge昀氀üchtete“ im 
Rahmen des Bundesprogramms „Menschen stärken Menschen“. Auch Großelterndienste bringen 
die Generationen zusammen. Senioren, die keine eigenen Enkel haben oder deren Familien zu weit 
entfernt wohnen, werden mit Kindern zusammengeführt, die entweder keine Großeltern haben oder 
diese nicht vor Ort wohnen.

Auch bei Mentoren-Programmen handelt es sich um eine Art Patenschaft zwischen jüngeren und 
älteren Menschen, die gegenseitig Wissen und Erfahrungen austauschen (z. B. im Bereich Technik, 
Handwerk o. ä.). 

2. Ausführungshinweise

– 

3. Anmerkungen/Schnittstellen

• https://seniorenbueros.org/Projekt/alt-und-jung-chancenpatenschaften/

https://seniorenbueros.org/Projekt/alt-und-jung-chancenpatenschaften/
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Beispiel: Lesepatenschaften

1. Beschreibung

Lesepaten sind Menschen, die die Lesekompetenzen Anderer, vorrangig die von Kindern fördern. 
Lesepatenschaften dienen vor allem der Förderung der Lesekompetenz und Allgemeinbildung von 
Kindern. Die ehrenamtlichen Lesepaten gehen in Kitas, Schulen oder auch in Bibliotheken, um dort 
vorzulesen, gemeinsam zu lesen oder sich von Kindern vorlesen zu lassen. Die Fähigkeit zu lesen 
und das Gelesene zu verstehen ist eine grundlegende und wesentliche Kulturtechnik, die gerade 
angesichts der zunehmenden Digitalisierung innerhalb der Gesellschaft einen ganz neuen Stellen-
wert einnimmt. Die Idee der Lesepatenschaft entstand aus der Feststellung heraus, dass in vielen 
Familien nur noch wenig oder gar nicht gelesen oder vorgelesen wird. 

Im Kontext des LSZ sind Lesepatenschaften auch in umgekehrter Richtung, also von Jüngeren in 
Richtung von Älteren denkbar. So könnten bspw. Kinder, Jugendliche oder auch Erwachsene älteren 
Menschen, die selbst (vielleicht) nicht mehr in der Lage sind oder Freude daran haben, wenn ihnen 
vorgelesen wird, vorlesen. Verschiedene Generationen können so zusammengebracht und damit 
das Verständnis für die intergenerative Fürsorge über familiäre Strukturen hinaus gefördert werden.

2. Ausführungshinweise

–

3. Anmerkungen/Schnittstellen

• https://www.schulportal-thueringen.de/lesefoerderung/lesepaten

• Broschüre TMASGFF:  Vorleseopa, Bürgerbus und Dorfkümmerin

• Seniorenpolitik in Thüringen. Abrufbar unter: https://www.tmasg昀昀.de/publikationen

https://www.schulportal-thueringen.de/lesefoerderung/lesepaten
https://www.tmasgff.de/publikationen
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Projekt: Generationenclubs

1. Beschreibung/Beispiele

Generationenclubs können dabei helfen, die zunehmenden demogra昀椀schen und soziokulturellen 
Veränderungsprozesse innerhalb der Gesellschaft zu begleiten und die Folgen abzufedern. Sie sind 
Tre昀昀punkte, die den o昀昀enen und konstruktiven Austausch über Altersgrenzen hinweg (be)fördern, 
Orte an denen unterschiedliche Angebote vorgehalten werden (können) und dienen darüber hinaus 
als Multiplikatoren für die vielschichtigen Interessenslagen der Menschen. 

In Generationenclubs kommen Menschen altersübergreifend zusammen und artikulieren ihre Inte-
ressen und Bedürfnisse. Generationenclubs unterstützen dabei, die individuellen Lebensumstände 
der Adressaten positiv(er) zu gestalten und ermöglichen vor allem älteren Menschen die Teilhabe 
am gesellschaftlichen Leben. Generationenclubs fördern den direkten Dialog, ein gemeinschaft-
liches Miteinander sowie den Austausch von Fertigkeiten und Fähigkeiten. 

Angebote und Projekte, die in Generationenclubs initiiert, organisiert, koordiniert und/oder durch-
geführt werden bzw. in die vermittelt werden kann, sind beispielsweise:

• nachbarschaftliche Hilfen, 

• Begleit-, Besuchs- und Fahrdienste,

• Haushalts- und Reparaturhilfen,

• verschieden gelagerte Beratungsangebote

• Lernangebote (Computerkurse, Sprachkurse, etc.)

• gemeinsame Unternehmungen.

Neben dem Begri昀昀 Generationenclub kann synonym auch die Bezeichnung Generationentre昀昀 oder 
Ähnliches verwendet werden.

2. Ausführungshinweise

–

3. Anmerkungen/Schnittstellen

• http://www.geraberg.com/generationentre昀昀/info.html

• http://www.jubuez.de/generationentre昀昀/

http://www.geraberg.com/generationentreff/info.html
http://www.jubuez.de/generationentreff/
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Projekt: Sozialraumbüros

1. Beschreibung

Um eine bedarfsgerechte und niedrigschwellige Unterstützung zu gewährleisten, wäre die Einfüh-
rung von Sozialraumbüros geeignet. Dabei werden in den jeweiligen sozialen Brennpunkten durch 
freie Träger o昀昀ene Sprechstunden und ambulante Unterstützung in der Familie angeboten. Bei guter 
Akzeptanz im jeweiligen Sozialraum könnte solch eine Tätigkeit viele Problemlagen mildern. Eben-
falls würde man die bestehenden Hemmschwellen senken, sei es die Angst vor dem Jugendamt 
oder äußere Bedingungen wie schlechte Infrastruktur im Nahverkehr.

Leistungen der Sozialraumbüros sind: 

• allgemeine Beratung (zu Erziehung, Trennung usw.)

• Begleitung (zum Grundsicherungsamt, zum Kinderarzt usw.)

• o昀昀ene Angebote verschiedener Dienste (z.B. Eltern-Kind-Gruppen)

• Unterstützung im häuslichen Umfeld (z.B. Beratung vor Ort, Rechnungen sortieren)

• Netzwerkarbeit zu anderen sozialen und medizinischen Diensten

• Erschließung des Sozialraums (Beziehungs- und Vertrauensaufbau)

Ein Projekt dieser Art muss 昀氀exible Einsatzmöglichkeiten zulassen und sollte bei einem freien Träger 
angebunden sein.

2. Ausführungshinweise

–

3. Anmerkungen/Schnittstellen

–
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Projekt: Thüringer Eltern-Kind-Zentren

1. Beschreibung

Ein Thüringer Eltern-Kind-Zentrum (ThEKiZ) ist eine Kindertageseinrichtung mit besonders ausge-
prägter Familien- und Sozialraumorientierung. Diese Besonderheit ist auf Grundlage kommunaler 
Bedarfserhebungen in die örtliche Jugendhilfeplanung als Leistung nach § 16 SGB VIII (Allgemeine 
Förderung der Erziehung in der Familie) aufgenommen.

Thüringer Eltern-Kind-Zentren sind Kindertageseinrichtungen, in denen Familien einen Ort vor昀椀n-
den, der durch sie gestaltbar ist und Möglichkeiten in Form von Familienbildungs-, - beratungs und 
-begegnungsangeboten bietet. Dabei wird das soziale und kulturelle Umfeld der Kindertageseinrich-
tung als inter- und intragenerativer Erfahrungsraum systematisch einbezogen.

Thüringer Eltern-Kind-Zentren haben ein integriertes Gesamtkonzept entwickelt, bei dem das Kind 
in seiner Lebenswelt, seinem familiären Kontext beachtet wird. Ziel der ThEKiZ ist es, erziehungs-
partnerschaftlich mit den Eltern zusammen zu arbeiten, die Selbstbestimmung und Autonomie der 
Familien sowie deren Selbsthilfepotentiale zu unterstützen, familiale und sozialräumlich Netzwerke 
zu fördern.

2. Ausführungshinweise

Der Freistaat Thüringen unterstützt örtliche Träger der ö昀昀entlichen Jugendhilfe beim Ausbau von 
Kindertageseinrichtungen zu Eltern-Kind-Zentren. Mit昀椀nanziert werden Sach-, Honorar- und Perso-
nalausgaben für Maßnahmen zur Gestaltung eines individuellen Entwicklungsweges von der Kin-
dertageseinrichtung zum Eltern-Kind-Zentrum, Maßnahmen zur Entwicklung ehemaliger Modellein-
richtungen zu Konsultationseinrichtungen und die Prozessbegleitung. 

Zur Sicherstellung der Qualität sind die fachlichen Empfehlungen des Landesjugendhilfeausschus-
ses für den Förderbereich Thüringer Eltern-Kind-Zentren einzuhalten.

Mit der Förderung von Maßnahmen zur Entwicklung von ThEKiZ sollen Kindertageseinrichtungen 
entwickelt werden, die eine besonders ausgeprägte Familien- und Sozialraumorientierung aufwei-
sen und ein niedrigschwelliges Beratungsangebot für Eltern in Familienfragen ausbauen.

3. Anmerkungen/Schnittstellen

• https://www.thueringen.de/th7/tmasg昀昀/familie/bildung/thekiz/

• https://thekiz.de/

https://www.thueringen.de/th7/tmasgff/familie/bildung/thekiz/
https://thekiz.de/
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Projekt: Familienpass

1. Beschreibung/Beispiele:

Städte, Landkreise und Gemeinden können durch die Einführung eines kommunalen Familienpas-
ses wirksam zur 昀椀nanziellen Unterstützung von Familien beitragen. Der Familienpass richtet sich 
häu昀椀g an kinderreiche Familien, an Familien mit geringem Einkommen und/oder in besonderen Le-
bensumständen (Alleinerziehende, mit p昀氀egebedürftigen und behinderten Angehörigen, von Arbeits-
losigkeit betro昀昀en oder von der Sozialhilfe abhängig) oder Menschen in besonderer Lebensphase 
(ältere Menschen, Ersatz- oder Wehrdienstleistende, Kinder und Jugendliche in Schul-/Berufsaus-
bildung und Studierende). Er kann einkommensunabhängig oder durch Sta昀昀elungen in Abhängigkeit 
von der Bedürftigkeit im Zusammenhang mit bestimmten Leistungen vergeben werden. Oft wird der 
Pass nicht nur für die Eltern ausgestellt. Dann erhalten die Kinder Teilpässe, damit sie die Vergüns-
tigungen auch in Anspruch nehmen können, wenn sie ohne die Eltern unterwegs sind. Auch können 
Familienpässe z.B. auf Großeltern übertragen werden.

Es gibt ein breites Spektrum von Leistungen, die Bestandteil eines Familienpasses sein können, 
wie:

• freier oder ermäßigter Eintritt in kommunalen Einrichtungen (bspw. Schwimmbäder, Bibliothe-
ken und Museen),

•  Preisnachlass für kulturelle Veranstaltungen,

•  ermäßigte Teilnahme an Bildungsveranstaltungen (z.B. in Volkshochschulen),

•  Nachlässe bei Fahrten per Bus oder Straßenbahn,

•  spezielle Ferienangebote, die Kindern über eine Feriencard oder einen Ferienpass vergünstigt 
angeboten werden.

Beispiel Familienpass der Stadt Erfurt:
Seit 2001 erscheint in Erfurt der Familienpass, der sich an alle Erfurter Familien mit Kindern richtet 
und dazu anregt, gemeinsam mit und in der Familie die Freizeit zu gestalten. Diesem Anliegen ist 
der Familienpass mit seinen Angeboten, die teilweise auch außerhalb der Stadt Erfurt liegen, treu 
geblieben. Der Familienpass ist eine freiwillige und zusätzliche Leistung der Stadt Erfurt. Er gilt für 
alle Familien mit minderjährigen Kindern, deren Hauptwohnsitz Erfurt ist. Im Familienpass 昀椀nden 
sich Gutscheine für die Nutzung kostenfreier und ermäßigter Angebote. Ebenfalls sind Informatio-
nen über familienbezogene Unterstützungs- und Kontaktmöglichkeiten sowie zu familienfreundli-
chen Veranstaltungen enthalten.

Beispiel Zielgruppenspezi昀椀sche Angebote, bspw. für Mehrkindfamilien:
Familien mit drei und mehr Kindern stehen bei der Nutzung von Freizeit- und Kulturangeboten in 
Thüringen oft vor dem Problem, das diese nur auf Kleinfamilien ausgerichtet sind (2 Erwachsene 
und 1-2 Kinder). Damit große Familien in ihrer gemeinsamen Freizeit nicht durch zusätzliche Ein-
trittsgelder ab dem 3. Kind belastet werden oder sich des Geldes wegen ganz aus dem ö昀昀entlichen 
Raum zurückziehen, können für diese Zielgruppe spezi昀椀sche 昀椀nanzielle Entlastungsmöglichkeiten 
unterbreitet werden. Als beispielhaft gilt hier die Nutzung einer sogenannten Mehrkindfamilienkarte. 
Durch diese können Familien die Zugehörigkeit aller ihrer kindergeldberechtigten Kinder nachwei-
sen, Freizeit- und Kultureinrichtungen gewähren bei Vorlage der Karte Eintritt zu ihren jeweiligen 
Familienkartenkonditionen. Im Jahr 2019 hat beispielsweise der Verband kinderreicher Familien 
Thüringen e.V. exemplarisch eine Mehrkindfamilienkarte entwickelt. 
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2. Ausführungshinweise 

Der Einführung eines Familienpasses in einer Kommune geht in der Regel zunächst ein Antrag im 
Jugend- bzw. Sozialausschuss voraus. Vor der Beschlussfassung des Stadt- oder Gemeinderates 
über die Einführung eines Familienpasses kann die Verwaltung beauftragt werden, Richtlinien für die 
Bezugsberechtigung des Familienpasses festzulegen. 

Mit möglichen Kooperationspartner:innen (Schwimmbadbetreiber, Vereine, Familienzentren, Volks-
hochschulen oder Musikschulen) werden Gespräche geführt und die Höhe der Ermäßigungen aus-
handelt. Zur Koordinierung und Bündelung der örtlichen Leistungen für Familien emp昀椀ehlt sich die 
Absprache mit angrenzenden Gemeinden, Städten oder Landkreisen. Für Familien, die Angebote 
einer Nachbarkommune nutzen möchten, wäre eine gemeindeübergreifende Einführung eines Fa-
milienpasses oder die gegenseitige Anerkennung der jeweiligen kommunalen Regelungen eine gute 
Lösung. 

Der Familienpass kann mit oder ohne Antrag ausgestellt werden, je nach Ratsbeschluss. Wird der 
Familienpass auf Antrag ausgestellt, können Familien ihn beim Kulturamt, Jugendamt, bei der Stadt- 
oder Gemeindeverwaltung bzw. dem Einwohnermeldeamt beantragen. Unabhängig von der Antrag-
stellung sollten in ö昀昀entlichen Einrichtungen Informationsblätter ausliegen, um die Familien auf das 
Angebot aufmerksam zu machen. Erste Voraussetzung für den Erhalt des Familienpasses ist der 
Hauptwohnsitz in der Stadt oder Gemeinde. Eine Überprüfung der weiteren Förderungsvorausset-
zungen sollte über die Vorlage von Zahlungsbelegen und/oder Kindergeldbescheiden erfolgen.

3. Anmerkungen/Schnittstellen

• https://www.erfurt.de/ef/de/leben/familien/familienangebote/familienpass/index.html

• https://familienkarte-thueringen.de/start.html

https://www.erfurt.de/ef/de/leben/familien/familienangebote/familienpass/index.html
https://familienkarte-thueringen.de/start.html
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Projekt: Kooperative Genossenschaftsmodelle/Seniorengenossenschaf-
ten

1. Beschreibung

Kooperative Genossenschaftsmodelle sind Gemeinschaften von Bürgern mit dem Ziel der gegen-
seitigen Unterstützung im Alltag (z. B. Hilfe beim Einkaufen, bei Arztbesuchen, bei handwerklichen 
Reparaturarbeiten, im Haushalt usw.). Die Mitglieder einer Genossenschaft erhalten für die geleiste-
te Arbeit eine Entlohnung in Form von Geld, Punkten oder Zeit. Die so angesparte Entlohnung wird 
auf einem Konto gesammelt und kann bei Bedarf eingelöst werden, sobald Hilfe benötigt wird. 
In Thüringen existiert das Konzept der Seniorengenossenschaft in Form des Vereins „Alt - aber trotz-
dem .... Senioren helfen Senioren in Suhl und Zella-Mehlis e.V.“, der 2014 gegründet wurde. 

Die Mehrheit der Seniorengenossenschaften ist in der Rechtsform ein eingetragener Verein, gefolgt 
von sonstigen Rechtsformen (GmbH, GbR) und eingetragenen Genossenschaften. 
Senioren helfen Senioren in Suhl und Zella-Mehlis.

Weitere Genossenschaftsmodelle, denen ein kooperativer Beweggrund im Sinne des LSZ zu Grun-
de liegt, sind bspw. Wohngenossenschaften oder P昀氀egegenossenschaften.

2. Ausführungshinweise

–

3. Anmerkungen/Schnittstellen

• https://seniorenhilfe-suhlzellamehlis.de/

https://seniorenhilfe-suhlzellamehlis.de/
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Projekt: Mentor:innen 

1. Beschreibung

Mentor:innen sind Personen, die so genannte Mentees an ihren Erfahrungen und ihrem Wissen 
partizipieren lassen. Sie geben Hinweise und Ratschläge im Bereich der zwischenmenschlichen 
Interaktion, bei der Umsetzung von bestimmten Handlungsschritten oder beim strategischen Vor-
gehen in unterschiedlichen Bereichen. Sie zeigen Perspektiven auf, die die Mentees bislang nicht 
im Blick hatten. 

In der Regel handelt es sich bei Mentor:innen um ältere Personen, die mit weitreichenden Erfahrun-
gen, sowohl in spezi昀椀schen als auch in unbestimmten Bereichen ausgestattet sind. Sie sind Re昀氀e-
xionspartner in Entscheidungs- und Umbruchssituationen und helfen dabei, eigene Standpunkte in 
individuellen Situationen zu entwickeln.

Im Gegensatz zu klassischen Lehrenden oder Mediator:innen wurden Mentor:innen in der Regel 
nicht speziell für diese Tätigkeit ausgebildet, sondern verfügen aufgrund ihres Alters oder der Zu-
gehörigkeit zu bestimmten Gruppen über den notwendigen Wissens- und Erfahrungsvorsprung. 
Mentor:innen können ihre Erfahrungen auf der Basis ehrenamtlicher Arbeit sowohl im 1:1-Kontakt 
an Gruppen als auch innerhalb von Gruppen, als Peer-to-Peer-Ansatz, weitergeben. Neben ihren 
fundierten Erfahrungen zeichnen sich Mentor:innen häu昀椀g durch weitreichende Kontakte in ver-
schiedenen Netzwerken aus.

Neben ehrenamtlichen gibt es auch hauptamtliche Mentor:innen. Diese sind überwiegend im Be-
reich der Wirtschaft, der Forschung und bei der Ausbildung von Akademiker:innen verortet.

Bereiche, in denen ehrenamtliche Mentor:innen tätig sind:

• Schule/Studium,

• Vormundschaft,

• Freizeitbegleitung,

• Sport,

• lebenslanges Lernen,

• Umgang mit digitalen Medienangeboten,

• Existenzgründung.

2. Ausführungshinweise

–

3. Anmerkungen/Schnittstellen

• https://mitmedien.net/aktiv-mit-medien/

https://mitmedien.net/aktiv-mit-medien/
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Partizipation

Projekt: Lokale Bündnisse für Familie

1. Beschreibung

Lokale Bündnisse für Familien sind Zusammenschlüsse verschiedener sozialer, wirtschaftlicher, 
politischer und bürgerschaftlicher Akteure und Akteurinnen mit dem Ziel, eine Verbesserung der 
Lebenssituation von Familien vor Ort zu erreichen. Aufgabe und Ziel eines Lokalen Bündnisses ist 
es, bereits vorhandene familienfreundliche Aktivitäten in der Kommune zusammenzuführen, sie be-
kannt zu machen, zu vernetzen und auszubauen. 

Die Schirmherr/in der Lokalen Bündnisse für Familien in Thüringen ist der/die Thüringer Minister/in 
für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie. Der Freistaat Thüringen fördert seit 2004 eine 
eigene Koordinationsstelle für die Lokalen Bündnisse. Diese unterstützt die bestehenden Bündnis-
se und hilft beim Aufbau neuer Bündnisse. Die Koordination umfasst die fachliche und strukturelle 
Beratung und Unterstützung bestehender und zu gründender Bündnisse in Thüringen. Sie soll die 
Bündnisse vor Ort hinsichtlich der Willkommenskultur und der Integration von Flüchtlingen unterstüt-
zen und vernetzen. Sie betreibt Ö昀昀entlichkeitsarbeit für die Landesinitiative und vertritt die Thüringer 
Bündnisse bundesweit.

Die fachliche Begleitung der Koordinierungsstelle erfolgt durch die Projektgruppe Lokale Bündnisse 
für Familien in Thüringen. Der Projektgruppe gehören das Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesund-
heit, Frauen und Familie, Vertretungen Lokaler Bündnisse, die Koordinatorin Lokale Bündnisse für 
Familien in Thüringen, die Thüringer Mentorin für Lokale Bündnisse der Servicestelle Lokale Bünd-
nisse des Bundes, die Thüringer Elternakademie, der Beirat für Nachhaltige Entwicklung in Thürin-
gen, der Landesjugendhilfeausschuss, der Arbeitskreis der Thüringer Familienorganisationen und 
der Landesseniorenrat an. 

2. Ausführungshinweise

–

3. Anmerkungen/Schnittstellen

• https://lokale-bündnisse-für-familien-in-thüringen.de/ 

https://lokale-bündnisse-für-familien-in-thüringen.de/
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